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Bausteine des Masterplans Radoffensive 2030

  Planungsgrundsätze

Die Planungsgrundsätze legen kompakt in 7 Stichpunkten 

allgemeine Prinzipien fest und setzen einen Rahmen für alle 

Maßnahmen und Eingriffe im Zuge der Radoffensive 2030.

  Wertehaltung

Die Wertehaltung beschreibt, was im Bezug auf den Radverkehr 

in Graz wichtig ist und setzt langfristige, qualitative Ziele, die ein 

Wunschbild charakterisieren und definieren.

  Gestaltungskonzept

Das Gestaltungskonzept beschreibt die konkreten, räumlichen und 

gestalterischen Anforderungen an Material und Farbgebung sowie 

an die verschiedenen Hierarchieebenen des Radwegenetzwerkes.

  Maßnahmen-Katalog

Der Maßnahmen-Katalog umfasst verschiedene Einzelmaßnahmen 

und Handlungsmöglichkeiten für den Ausbau der Radinfrastruktur. 

Aufbauend auf bestehende Regelwerke werden erweiterte und 

spezifische Lösungen angeboten, die als Handbuch für die 
Fachplanung gesammelt sind.

  Factsheets

In einzelnen kompakten Beschreibungen sind erste Ergebnisse der 

Sektorenplanung zusammengefasst und zeigen die schrittweise 

Vervollständigung des zukünftigen Radwegenetzwerkes mit 

konkreten Umsetzungen.
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Fußgänger*innen

Radfahrer*innen

MIV

Öffentlicher Verkehr

2004
237.658 Einwohner*innen

19,3%
= 55,254 Menschen

19,3%
= 55,254 Menschen

19,8%
= 56,685 Menschen

41,6%
= 119,097 Menschen

20 %
= 64,751 Menschen

20 %
= 64,751 Menschen

20% 
= 64,751 Menschen

40 %
= 129,538 Menschen

2018
286.292 Einwohner*innen

2030 ohne Maßnahmen
323.755 Einwohner*innen

+ 37.463

Graz wächst & wandelt sich

Zuziehende nehmen den „guten“ Grazer Modal Split an
Mehr Nutzer*innen des Öffentlichen Verkehrs
Kurze Wege mit dem ÖV und dem MIV werden zu Fahrradstrecken (1-10 km)
Mehr Fußgänger*innen

19,3%
= 45,868 Menschen

14,1%
= 33,509 Menschen

19,3%
= 45,868 Menschen

48,3%
= 114,788 Menschen

2030 

mit Rad- und ÖV-Offensive

23 % (+3%) 
= 74,463 Menschen

30 % (+10%) 
= 97,126 Menschen

25% (+5%) 
= 80,9387 Menschen

22 % (-18%)
= 71,0937 Menschen

MIV

Fußgänger*innen

Radfahrer*innen

Öffentlicher Verkehr
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  Radoffensive Graz 2030 

 

Ein Masterplan für die  

Radhauptstadt Graz 
 
 
Im Herbst 2019 haben sich die Landeshauptstadt Graz und das Land Steiermark auf die größte 
Radverkehrsoffensive geeinigt, die jemals in Österreich in Angriff genommen wurde. Stadt- und 
Landesregierung wollen Graz zu einer der Radhauptstädte Europas machen. Mit einer 
Gesamtinvestition von 100 Millionen Euro werden bis 2030 rund 200 Kilometer neue Radrouten, 
Abstellanlagen und ergänzende Einrichtungen geschaffen. Im Modal Split soll der Anteil jener 
Alltagswege, die mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, mittelfristig von rund 20% auf 30% 
gesteigert werden. 
 
Die Aufwertung der Infrastruktur und die Begleitmaßnahmen werden nicht nur den Umstieg aufs 
Fahrrad attraktiver machen. Radverkehr kann und soll als integraler Bestandteil der 
Stadtentwicklung das Leben aller Menschen verbessern, die In Graz wohnen, arbeiten und zu Gast 
sind. 
 
Vor allem in Städten mit historischem Kern ist die Aufnahmefähigkeit der Verkehrsadern stark 
beschränkt. Soll die Grazer Innenstadt auch in Zukunft ein belebtes und einladendes Zentrum mit 
Geschäften, Gastgärten und Begegnungszonen bleiben bzw. angesichts des dynamischen 
Bevölkerungswachstums für noch mehr Menschen werden, kommt es darauf an, die für 
Fortbewegung verfügbaren Flächen so effizient wie möglich zu nutzen. Internationale Beispielen 
belegen, dass dies nur durch eine weitestgehende Verlagerung des motorisierten 
Individualverkehrs auf Aktive Mobilität (Fuß- und Radverkehr) sowie auf Öffentlichen Verkehr (ober- 
und unterirdisch) gelingen kann. 
 
Keine Frage: Die Erreichbarkeit der Innenstadt durch Autos muss und wird auch in Zukunft möglich 
bleiben. Für innerstädtische Distanzen braucht es allerdings Ersatzangebote, die attraktiver sind als 
der motorisierte Individualverkehr. Im Zuge des weltweiten Trends zu Elektrofahrrädern zeigt sich, 
dass vor allem im urbanen Raum immer mehr Menschen das E-Bike als schnellere und effizientere 
Mobilitätsform dem Auto vorziehen.  
 
Der Masterplan zur Radoffensive Graz 2030 ist mehr als ein Routennetz, das Stadtteile, Zentrum 
und Umgebungsgemeinden schneller und sicherer miteinander verbindet. Der Masterplan ist vor 
allem ein Bekenntnis zu einem Umstieg auf aktive Mobilität und zu einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung. Die Planungsgrundsätze enthalten daher auch Prioritäten, die nicht das jeweils 
verwendete Verkehrsmittel, sondern die wichtigsten Bedürfnisse mobiler Menschen in den 
Mittelpunkt rücken: Tempo, Komfort und Sicherheit.  
 
Wie im Alltagsverkehr jeder Weg ein Ziel hat, so auch die Radverkehrsoffensive Graz 2030: die 
Verbesserung der Lebensqualität im öffentlichen Raum.  
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Planungsgrundsätze 

für die Radhauptstadt Graz 
 
 
1. Mehr Lebensqualität für den öffentlichen Raum 

Radverkehr wird zu einem integralen Bestandteil der Stadtentwicklung mit dem Ziel, die 

Lebensqualität im öffentlichen Raum nachhaltig zu verbessern. Daher geht die Planung von 

Radverkehrsanlagen – wo immer das möglich ist – mit der Schaffung von zusätzlichen 

Verweilzonen und Grünraum einher. 

 

2. Verbesserungen für den Radverkehr ohne Nachteile für Fuß- und öffentlichen Verkehr 

Bei planerischen und baulichen Eingriffen in öffentliche Verkehrsflächen ist sicherzustellen, dass 

sich die Gesamtsituation für den Radverkehr verbessert. Verbesserungen für den Radverkehr 

dürfen im Gesamtsystem zu keiner Verschlechterung für Fußgänger*innen und Öffentlichen 

Verkehr führen. Mischnutzungen von Rad- und Fußverkehr sind generell zu vermeiden. 

Ausgenommen in Bereichen, wo dies der Aufenthaltsqualität zugutekommt. 

 

3. Attraktivierung mittels Durchgängigkeit und maximale Sicherheit 

Der Radverkehr erhält eine ebenso durchgängige Infrastruktur wie die andere Verkehrsarten. 

Hauptrouten werden in Hinblick auf direkte Verbindungen, Attraktivität und     Sicherheit mit der 

gleichen Konsequenz geplant wie Korridore für den Öffentlichen Verkehr und motorisierten 

Individualverkehr. Wo umwegfreie und sichere Routenführungen nicht anders zu realisieren sind, 

bekommt Radverkehr den Vorzug gegenüber dem motorisieren Individualverkehr. Bei Entfall von 

Parkplätzen zugunsten des Radverkehrs werden für Anrainer und Besuch alternative Angebote 

geschaffen. 

 

4. Konfliktvermeidung an Kreuzungen 

Zugunsten der Sicherheit des Rad- und Fußverkehrs erfolgen Ampelschaltungen soweit wie 

möglich konfliktfrei. An Kreuzungen hat die Durchgängigkeit des Radverkehrs Priorität gegenüber 

Parkplätzen, Ladezonen sowie Abbiegestreifen für den motorisierten Individualverkehr.  

 

5. Effizientere Nutzung verfügbarer Abstellflächen 

An allen wichtigen Zielorten werden komfortable Fahrradabstellanlagen errichtet. 

Wo es trotz Bedarf keine oder zu wenige Fahrradabstellplätze gibt, werden – in Sinne einer 

effizienteren Flächennutzung – Parkplätze in Stellplätze für Einspurige umgewidmet. 

 

6. Sichere Öffnung des Einbahnsystems für den Radverkehr 

Nach Möglichkeit werden sämtliche Einbahnstraßen für den Radverkehr in beide Fahrtrichtungen 

geöffnet und mit angemessen breiten Fahrradstreifen oder als Fahrradstraßen aus- und umgebaut. 

 

7. Priorität für aktive Mobilität im Stadtkern 

In der Innenstadt und den Stadtteil- und Bezirkszentren bekommen Fuß- und Radverkehr oberste 

Priorität, gefolgt von Öffentlichem Verkehr und motorisiertem Individualverkehr. 
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Wertehaltung 
 

Einführung 
 
Die Radoffensive 2030 hat zum Ziel Graz und Umgebung fahrradfreundlicher zu machen. Es geht 
darum, den Radverkehrsanteil in Graz weiter auszubauen und damit auch die Stadt als Ganzes 
aufzuwerten. Zielgruppe sind daher nicht nur die Radfahrenden, sondern alle, die in Graz und 
Umgebung wohnen, dort arbeiten oder zu Gast sind.  
Es geht darum, das Rad als Mittel zum Zweck einer lebenswerteren Stadt optimal zu nutzen. 
Die positiven Effekte können sich dabei direkt oder indirekt auswirken: Direkt sind sie dadurch, dass 
Staubildungen im Straßenraum sowie Luftemissionen wie Lärm, Feinstaub und CO2 durch die 
Umsetzung neuer Radinfrastruktur reduziert werden können. Des Weiteren wird die Gesundheit der 
Menschen gefördert. Indirekt sind sie bemerkbar, wenn z.B. mehr Menschen für kurze Strecken vom 
Auto auf das Fahrrad umsteigen. Der verbleibende Autoverkehr benötigt dadurch weniger Platz, 
welcher für Radverkehrsinfrastruktur und Grünraum genutzt werden kann.  
Es geht dabei nicht darum, jeden Einzelnen zum Radfahren zu bekehren. Es gibt schließlich gute 
Gründe, warum einige Menschen nicht mit dem Fahrrad fahren: körperliche oder gesundheitliche 
Einschränkungen, zu lange Wegstrecken, Unsicherheit oder Ängste. Vielmehr ist es das Ziel der 
Radoffensive den Menschen, die Radfahren können und auch wollen, die infrastrukturellen 
Möglichkeiten zu geben und dies auch umzusetzen. Dadurch kann auch einem verkehrspolitischen 
Ziel der Stadt Graz Rechnung getragen werden: „Mobilität im urbanen Raum bedeutet Vorrang für die 
sanfte Mobilität“. 
 
Die Grundgedanken zur Wertehaltung der Radoffensive 2030 lassen sich in vier Ebenen gliedern: 
 
1. Die Grundlage: Qualitätskriterien für Radverkehrsanlagen formulieren 

- Ein erweiterter, ganzheitlicher Anforderungskatalog 
 
2. Die Zielgruppe: alle Menschen (von 8 bis 80) 

- Ein breites Nutzerspektrum 
- Radinfrastruktur (auch) für die schwächsten Verkehrsteilnehmer  

 
3. Der Ansatz: integral und zukunftsorientiert planen 

- Die positive, latente Nachfrage 
- Eine klare Netzwerk-Hierarchie 
- Neue Trends und Technologien 
- Umverteilung von Verkehrsflächen und Privilegien 
- Mut zum Pilotprojekt 

 
4. Die Perspektive: aus Sicht der Radfahrenden entwerfen 

- Radfahren ist eine soziale Aktivität 
- Fahrräder sind keine ‚kleinen Autos’  
 

Konkrete Maßnahmen und ihr Effekt  
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1. Die Grundlage: Qualitätskriterien für Radverkehrsanlagen formulieren 

 
Ein erweiterter, ganzheitlicher Anforderungskatalog 
 
Eine fahrradfreundliche Stadt hat ein zusammenhängendes, lückenloses Radwegenetzwerk mit 
direkten, komfortablen, attraktiven und nicht zuletzt sicheren Verbindungen und Kreuzungen. Diese 
Anforderungen können, inzwischen allgemein anerkannt, in fünf Kriterien für gute Radinfrastruktur 
zusammengefasst werden1: 

- Zusammenhang: ein vollständiges Radwegenetz, das Ausgangs- und Zielorte logisch 
verbindet. 
Direktheit: den Radfahrenden wird, unter Berücksichtigung aller Faktoren, welche die 
Reisezeit beeinflussen, der kürzeste Weg geboten. 

- Komfort: stressfreies und komfortables Radfahren wird ermöglicht. 
- Attraktivität: Radverkehrsanlagen sind so konzipiert, gestaltet, eingerichtet und beleuchtet, 

dass das Radfahren attraktiv und angenehm ist. 
- Verkehrssicherheit: die Verkehrssicherheit von Radfahrenden und anderen 

Verkehrsteilnehmenden wird gewährleistet. 
 

In den letzten Jahren ist im internationalen Kontext die Erkenntnis gewachsen, dass 
verkehrstechnisch gut gemachte Radverkehrsanlagen alleine nicht ausreichen, um den 
Radverkehrsanteil weiter zu erhöhen. Radfahrende stehen in viel direkterem Kontakt mit ihrer 
Umgebung als z.B. Personen, die das Auto oder den Öffentlichen Verkehr nutzen. Der Lifestyle-
Aspekt, die Qualität der Umgebung und die Möglichkeit zu sozialer Interaktion spielen eine sehr große 
Rolle bei der Frage, ob und wie oft Menschen Rad fahren. Daher ist es zielführend, die Aspekte zu 
erweitern, die bei der Konzeption von Radverkehrsinfrastruktur beachtet werden sollten. Es geht 
darum, wie sich die Radverkehrsanlagen in ihre direkte Umgebung einfügen, wie das Erleben der 
Radfahrenden ist und wie der soziale und wirtschaftliche Mehrwert des Radfahrens optimal genutzt 
werden kann. Dies lässt sich zusammenfassen in die folgenden drei räumlichen Potentiale2: 

- Räumliche Integration: eine sorgfältige Einfügung der Radverkehrsanlagen in die städtische, 
periurbane und ländliche Umgebung  

- Erfahrung: eine Gestaltung der Radverkehrsanlagen, die Radfahrenden, aber auch 
Menschen zu Fuß und Anrainern eine angenehme Erfahrung bietet.  

- Sozioökonomischer Mehrwert: der Mehrwert von Radverkehr auf sozialer und 
wirtschaftlicher Ebene wird maximiert (Inklusion, Radfahrende als Kundschaft) 

 
Radverkehrsanlagen, die diesem ganzheitlichen Ansatz folgen, haben das größte Potential Menschen 
dauerhaft zum Umsteigen aufs Rad zu bewegen.  

 
1 ‘Ontwerpwijzer fiets’, CROW, Ede 2016 
Mit der konsequenten Umsetzung dieser fünf verkehrstechnischen Prinzipien, schaffen die Niederlande seit Jahrzehnten hochwertige, von einer 
breiten Zielgruppe genutzte Radinfrastruktur. Der landesweit sehr hohe Radverkehrsanteil von über 27%, der in vielen Städten wie Groningen, 
Utrecht oder Amsterdam weit über 40% erreicht, zeugt von dem Erfolg dieses Ansatzes. Die bisherige behutsame Zielsetzung von 20% 
Radverkehrsanteil, wie im Mobilitätskonzept 2020 der Stadt Graz formuliert, kann bei konsequenter Radverkehrsförderung in den kommenden 
Jahren also durchaus übertroffen werden.  
 
2 ‘Fietsinfrastructuur - Cycle Infrastructure’, Artgineering, Rotterdam 2013 
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Abbildung 1: 8 Kriterien für gute Radinfrastruktur, vgl. Bendiks/Degros: Fietsinfrastructuur / Cycle Infrastructure (2013), eigene Darstellung 

 

2. Die Zielgruppe: alle Menschen (von 8 bis 80) 
 
Ein breites Nutzerspektrum 

Die Zielgruppe der Radoffensive 2030 sind nicht primär die Radfahrenden, die heute schon in Graz 
und Umgebung mit dem Rad unterwegs sind, [nach Peter Furth3, die ‚starken und furchtlosen’, sowie 
die ‚begeisterten und selbstbewusst‘ Fahrradfahrenden], sondern vor allem auch die große Gruppe 
der Interessierten, die aber unsicher sind oder die bisher andere Gründe vom Radfahren abgehalten 
haben. Bei der Konzeption neuer Radverkehrsanlagen sollte man daher vor allem folgende Zielgruppe 
im Auge behalten: die Menschen, die man durch gute Infrastruktur nachhaltig zu einem anderen 
Mobilitätsverhalten anregen kann. Das Potential zur Verlagerung in Graz ist groß, wenn man alleine 
die Länge der Wege betrachtet, die derzeit mit dem Auto zurückgelegt werden: 30% aller Fahrten sind 
kürzer als 3 km4. Eine Distanz, die meistens einfacher – und auch schneller – mit dem Fahrrad 
bewältigt werden kann. 

 
Abbildung 2: Zielgruppen für Radverkehrsanlagen, nach Peter Furth / Boston, eigene Darstellung 

 
3 Roger Geller: Four Types of Cyclists. Office of Transportation in Portland (Oregon) 2005 
4 Stadt Graz Verkehrsplanung, Mobilitätsverhalten der Grazer Wohnbevölkerung 2018, Graz 2019 
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Radinfrastruktur (auch) für die schwächsten Verkehrsteilnehmer 
 

Gute Radinfrastruktur (wie auch die Stadt als Ganzes) sollte auf alle Menschen von 8 bis 80 Jahren 
zugeschnitten sein.5 Wenn eine Radverkehrsanlage beispielsweise für ein 8-jähriges Kind und eine 
80-jährige Pensionistin sicher, komfortabel und ohne Bedenken genutzt werden kann, dann ist sie für 
alle Menschen geeignet. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wenn man sein Kind nicht alleine auf 
einem (angedachten) Radweg zur Schule oder zum Sportplatz radeln lassen würde, dann ist dieser 
nicht gut genug. Dieser Gedankengang ist bereits ein einfacher, gut durchführbarer Test für planende 
Personen sowie Verwaltung und Politik mit Entscheidungsbefugnis, ob ein (geplantes) Projekt das 
Qualitätsmerkmal der Radoffensive 2030 verdient hat. Dem zu Grunde liegt auch das übergeordnete 
Ziel der Verringerung der Fahrradunfälle, wie es in der Radverkehrsstrategie 2025 des Landes 
Steiermark definiert wurde. Junge und ältere Menschen auf dem Rad sind heute im Straßenverkehr 
am meisten gefährdet.6 
 

 

Abbildung 3: Typus Radinfrastruktur und Nutzergruppen nach Peter Furth / Boston, eigene Darstellung 

 
  

 
5 Gil Penalosa, 8 - 80 citys, siehe auch: www.880cities.org 
6  Statistik Austria und https://www.radlobby.at/steiermark/radunfaelle-2019-in-graz-weiter-auf-hohem-niveau 
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3. Der Ansatz: integral und zukunftsorientiert planen 

 
Es geht auch bei der Förderung des Radverkehrs darum alle Verkehrsträger integral und im 
Zusammenhang zu betrachten. Dabei gibt es jedoch zwischen den verschiedenen Verkehrsarten 
große Unterschiede bezüglich ihrer Effizienz, Kosten und positiven, sowie negativen 
Begleiterscheinungen, wie Umweltverträglichkeit und sozialer Mehrwert. Die Förderung nach mehr 
„Sanfter Mobilität“ kann für die Gestaltung des öffentlichen Raums herangezogen werden: Vorrang hat 
zuerst das Zufußgehen, dann der Radverkehr, der öffentliche Verkehr und schließlich der motorisierte 
Individualverkehr. Dies führt situationsbeding zu anderen Prioritäten bei konkreten Neu- und 
Umgestaltungen des Verkehrsraumes: mehr Platz und Vorrang für Fußgänger und Radfahrer; weniger 
für den MIV: Breiter Gehsteige und Radwege, und weniger Auto-Stellplätze und Abbiegefahrstreifen. 
Auch in anderen Ländern, wie Belgien7 und den Niederlanden, wird diese Hierarchisierung der 
Verkehrsträger als als Grundsatz bei Entscheidungen der Verkehrs- und Raumplanung 
herangezogen. Dies führt auch zu einer Harmonisierung, zu mehr Gerechtigkeit und Fairness, der 
Verkehrsarten hinsichtlich ihrer Bedeutung und Finanzierung. 

 
Abbildung 4: „Aufholen“ des Radverkehrs in seiner Bedeutung und Umsetzung 

 

 

 

Die positive, latente Nachfrage 

Graz besitzt durch seine Größe, Kompaktheit, Funktionsmischung, Klima und Demografie (hoher 
Studierendenanteil) ideale Voraussetzungen für einen höheren Radverkehrsanteil. Neue 
Radinfrastruktur darf sich nicht notwendigerweise an den heutigen Zahlen von Personen orientieren, 
die sie nutzen. Internationale Radverkehrsexperten nutzen seit Jahren einen bekannten, viel zitierten 
Ausspruch ‚Build it and they will come’ (‘Baut und sie werden kommen’), um den Effekt einer positiven, 
latenten Nachfrage zu beschreiben. Sobald man auf logischen Routen mit einem gewissen 
Nutzerpotential sichere, komfortabel und attraktive Radrouten anlegt, werden diese auch durch viele 
neue Radfahrende genutzt. Diesen Schluss hat auch die Radnetzstudie als Basis. Darüber hinaus ist 
Radinfrastruktur im Verhältnis zu Investitionen in andere Verkehrsarten, wie dem MIV oder dem ÖV, 
sehr günstig. In nahezu allen Fällen übersteigt der Nutzen die Kosten der Infrastrukturmaßnahmen.8 
Investitionen in gute Radinfrastruktur zahlen sich aus und bringen auch volkswirtschaftlich positive 
Effekte. Wie schon in der Radverkehrsstrategie 2025 des Landes Steiermark aufgenommen, basieren 
Förderungen des Radverkehrs auf Push- und Pull-Maßnahmen. Es sollen zuerst Anreize geschaffen 
und dann restriktive Maßnahmen gesetzt werden. 

  

 
7 In Flandern wird das sogenannte “STOP’ Prinzip angewendet  
8 Gesellschaftliche Kosten-Nutzen-Analyse MKBA Snelfietsroute Cuijk – Nijmegen, Decisio, 2013 
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Eine klare Netzwerk-Hierarchie 

Wichtig bei der Planung von Radverkehrsanlagen ist das Denken in Netzen und die Definition von 
klaren und intuitiv erkennbaren Hierarchien innerhalb dieser Netzwerke. Das Konzept der 
Hauptradrouten in Graz war daher ein erster Grundstein. In der Radnetzstudie des Landes Steiermark 
wurden hierfür die Begriffe A-, B- und C-Netz definiert (siehe Gestaltungskonzept). Wie in einer 
Wurzel eines Baumes wird der Radfahrende geleitet, z.B. von seiner Wohnung über das 
flächendeckende lokale C-Netz, zum städtischen B-Netz und gegebenenfalls auf das regionale A-Netz 
bis zu seinem Zielort und wieder zurück. 
Eine hierarchisierte und zusammenhängende Netzstruktur mit klar definierten Qualitätsstandards hilft 
den Radfahrenden intuitiv ihren Weg zu finden. Darüber hinaus ermöglicht es auch den planenden 
Personen und der Verwaltung bei konkreten Planungsaufgaben die richtigen Kriterien und Maßstäbe 
anzulegen und passende Lösungen anzuwenden. 
 
 

 
Abbildung 5: Netzwerk-Hierarchie Radnetzstudie Graz (dunkelblau = A-Routen, hellblau = B-Routen), Daten: Openstreetmap und Radnetzstudie des steirischen Zentralraums 
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Neue Trends und Technologien 

Beim Entwurf und der Umsetzung von neuer Radinfrastruktur sollten zukünftige Entwicklungen und 
Trends mitgedacht werden. Bei der Ausführung von Radverkehrsinfrastruktur hat sich in der jüngsten 
Vergangenheit gezeigt, dass Planungen, die nicht über die Mindeststandards hinausgingen, oft schon 
kurz nach Fertigstellung überholt sind.  
In der Radverkehrsstrategie 2025 des Landes Steiermark wurden Radschnellwege und 
Transportfahrräder als Trends identifiziert.9 Transportfahrräder gehören heute schon immer mehr zum 
Stadtbild, auch in Graz. Wir wissen heute jedoch noch nicht, welche Fahrzeuge in den kommenden 
Jahren auf dem Radweg fahren werden. Wer hätte vor zehn Jahren vorhergesagt, das breite, teilweise 
elektrische Transporträder, 45km/h schnelle Speed-Pedelecs, elektrische Scooter und stationslose 
Leihräder die Radwegenetze vieler Städte an ihre Kapazitätsgrenzen bringen würden. Und die 
technischen und gesellschaftlichen Entwicklungen gehen weiter, wie zum Beispiel neue Formen der 
Mikro-Mobilität zeigen. Es geht darum, heute schon so zu planen, dass dem Radverkehr im weitesten 
Sinne in Zukunft ausreichender Verkehrsraum zugewiesen werden kann.  

 

Abbildung 6: Diversität an Fahrzeugen und Nutzenden auf den Radwegen nimmt zu 

 
Umverteilung von Verkehrsflächen und Privilegien 
Der Raum in der Stadt ist endlich. Der Platz, der für gute Radverkehrsanlagen benötigt wird, muss 
daher aus dem Bestand heraus umverteilt werden. Es gilt dabei Radverkehr, Fußverkehr, ÖV und 
MIV nicht gegeneinander auszuspielen. Jede Modalität hat in der Stadt seine Daseinsberechtigung. 
Auch in der aktuellen Verkehrspolitischen Leitlinie der Stadt Graz heißt es: „Die Bedeutung von 
‚Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs‘ darf sich nicht nur auf den fließenden Kfz-Verkehr 
beschränken, sondern muss auch die Gesamtverkehrssicht, also auch den Öffentlichen Verkehr, 
Fuß- und Radverkehr, umfassen“. 
Es geht also darum, jeder Verkehrsart einen fairen Anteil am zur Verfügung stehenden 
Verkehrsraum zu geben. Hierbei ist anzumerken, dass in den letzten Jahrzehnten in fast allen 
Städten der Welt dem motorisierten Individualverkehr unverhältnismäßig viel Raum und Privilegien 
zu Teil wurden. Dies mit guten Absichten (wirtschaftlicher Fortschritt, individuelle Freiheit, guter 
Verkehrsfluss, Sicherheit, etc.), aber die negativen Seiten dieses Ansatzes sind heute ebenso in fast 
allen Städten zu erleben (Stau, Luftverschmutzung, Lärmbelastung, mangelnde Verkehrssicherheit 
für ‚schwächere’ Verkehrsteilnehmende, etc.). Diese Entwicklung kann effektiv durch die 
Umverteilung von Verkehrsflächen und Privilegien des motorisierten Verkehrs (Fahrstreifen und 
Parkplätze) zugunsten von Rad-, Fußwegen und Fahrradparkplätzen umgekehrt werden.  

 
9
 Radverkehrsstrategie 2025 des Landes Steiermark. Seite 34 
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Abbildung 7: Umverteilung von Raum - Platzbedarf verschiedener Verkehrsmittel pro Person, nach Studie ‚Leefbuurten’ Vlaams Bouwmeester, 

https://vlaamsbouwmeester.be/sites/default/files/uploads/Brochure%20Leefbuurten_46blz%20%2B%20cover_1012_web.pdf, eigene Darstellung 

 

Mut zum Pilotprojekt 

Der anvisierte Paradigmenwechsel im Bereich zukünftiger urbaner Mobilität benötigt neue Ideen und 
Planungsansätze. Dabei kann man nicht immer auf Bewährtes zurückgreifen. Auch der Transfer von 
Konzepten und konkreten Gestaltungslösungen aus anderen Kontexten, wie beispielsweise den 
Niederlanden oder Kopenhagen, benötigt kreative und experimentelle Arbeitsweisen, um diese für die 
spezifische Grazer Situation erfolgreich anzuwenden. Innovative Lösungsansätze, die unter 
gegebenen Bedingungen heute nicht permanent umsetzbar scheinen, können durch ein gut geplantes 
Pilotprojekt temporär getestet und evaluiert werden. Die Ergebnisse können dann bei weiteren 
Planungen berücksichtigt werden. Auch kann ein Pilotprojekt frühzeitig im Prozess den Nutzenden 
und anderen Beteiligten die Mehrwerte der geplanten Transformation anschaulich und im wahrsten 
Sinne des Wortes erfahrbar machen: (Neue) Radfahrende werden gewonnen, die Nachbarschaft 
profitiert von Nebeneffekten, wie mehr Grünflächen und weniger Lärm, und Gewerbetreibende 
erkennen, dass auch Radfahrende eine gute Kundschaft sind. 
 

 

Abbildung 8: Temporäre Umgestaltung eines Straßenraums: Het ideale straatprofiel’, Gent, © LAMA, http://www.lamaland.eu/projects/het-ideale-straatprofiel/ 
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4. Die Perspektive: aus Sicht der Radfahrenden entwerfen 
 
 

Radfahren ist eine soziale Aktivität 
Radfahren ist mehr als nur eine Art der Fortbewegung, sondern auch eine soziale Aktivität. Mit dem 
Fahrrad zu fahren, bedeutet Interaktion und direkter Austausch mit anderen Personen, die am Verkehr 
teilnehmen bzw. den Raum nutzen. Kinder fahren zu zweit oder in kleinen Gruppen, aber unabhängig 
vom Elterntaxi oder dem ÖV zur Schule. Ältere Menschen fahren mit dem Fahrrad zum Einkaufen, zur 
Familie oder zu Freunden und bleiben so gesund und in sozialem Kontakt mit anderen. Es geht 
darum, auch diesen gesellschaftlichen Mehrwert des Radfahrens zu erkennen, zu verstehen und 
durch die richtige Infrastruktur zu stärken. Konkret bedeutet dies zum Beispiel, Radwege so zu 
gestalten, dass auch weniger erfahrene oder ältere Radfahrer nicht der Gefahr einseitiger Unfälle 
ausgesetzt sind, durch zum Beispiel halbhohe Bordsteinkanten oder Hindernisse im Bereich des 
Radweges (Poller). Schulkinder sollten sicher gemeinsam (und wenn möglich nebeneinander) radeln 
und sich unterhalten können. 
 

 
Abbildung 9: Radfahren als soziale Aktivität in den Niederlanden, © Dutch Cycling Embassy, Chris Bruntlett 

 
Fahrräder sind keine ‚kleinen Autos’  
Radfahren und zu Fuß gehen unterscheidet sich grundsätzlich vom motorisierten Verkehr. Dies wird 
gut deutlich in der Differenzierung zwischen ‚aktiver’ und ‚passiver’ Mobilität. Aktive Mobilität umfasst 
Verkehrsarten, bei denen sich die Verkehrsteilnehmenden selber aktiv bemühen und eigene 
Körperenergie einsetzen müssen, um voran zu kommen. Der motorisierte Individualverkehr ist 
hingegen eine passive Mobilitätsform. E-Bikes und Speed-Pedelecs sind in dieser Hinsicht eine 
Zwischenform. Gerade die bis zu 45km/h schnellen Speed-Pedelecs sind (auch 
straßenverkehrsrechtlich) naher am MIV als Radfahrende und Zufußgehende, und folgen nur 
eingeschränkt der Logik aktiver Mobilität. 
Bei aktiver Mobilität steht der Mensch viel mehr im direkten Kontakt mit seiner Umgebung und 
interagiert mit ihr. Diese (lebens-) notwendige soziale Interaktion ist ein westlicher Bestandteil des 
Radverkehrs und unterscheidet diesen von passiven Mobilitätsformen. Es gilt diese Fähigkeit zu 
sozialem Verhalten im Verkehrsraum zu fördern und zu fordern. Gute Beispiele hierfür sind die 
‚Rundumgrün’-Kreuzungen, die in den Niederlanden angewendet werden. 
Das heißt konkret, dass eine radspezifische Planung auf die sozialen Kompetenzen von 
Radfahrenden eingeht: auf Eigenverantwortung und Verantwortungsbewusstsein antizipieren, statt 
alles bis ins letzte Detail für jeden Fall zu optimieren. Es geht darum die Besonderheiten und 
Potentiale des Radverkehrs zu erkennen, zu fördern und bewusst damit zu planen.  
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Konkrete Maßnahmen und ihr Effekt  

 
Es gibt viele potentielle Maßnahmen, um die Fahrradfreundlichkeit einer Stadt bzw. Region zu 
verbessern. Ein einfacher und viel genutzter Indikator ist der Radverkehrsanteil. Steigt der 
Radverkehrsanteil durch eine oder durch eine Kombination von bestimmten Maßnahmen, so gilt dies 
als Beleg für die verbesserte Fahrradfreundlichkeit eines Gebietes.  
Die Effektivität lässt sich als Koeffizient zwischen positivem Effekt (höherer Radverkehrsanteil) und 
den Kosten (der Umsetzung) der Maßnahme ausdrücken. Dies ist beides (im Voraus) leider nicht 
eindeutig zu beziffern. Durch Verkehrsmodelle bzw. Vorher-Nachher-Zählungen und 
Kostenschätzungen lassen sich jedoch zumindest ermitteln, welche Maßnahmen besonders effektiv 
sind und welche weniger. Aus einer Studie der Region Utrecht und des Niederländischen CRa10 
erwiesen sich die folgenden sechs Maßnahmen als besonders wirksam: 
  

- Verbesserung des Fahrbahnbelags 
- Verbreiterung der Radwege 
- Innenstadt verkehrsberuhigen und für aktive Mobilität stärken 
- Radschnellwege bauen 
- Vorfahrt für Radfahrende an Kreuzungen sowie die Verringerung von Wartezeiten und 

Störungen an Kreuzungen 
- Fahrradstraßen anlegen 

 
Diese lassen sich in drei Ansätze gliedern:  

- das Verbessern,  
- das Trennen und  
- das Priorisieren von Radverkehr,  

die alle wertvolle Beiträge zur Verbesserung der Fahrradfreundlichkeit leisten können. Diese werden 
in den folgenden Planungsgrundsätzen weiter ausformuliert und im Maßnahmenkatalog als konkrete 
Standardlösungen für Graz beschrieben. 
 

 
Abbildung 10: Ausblick auf die Standardprofile des Maßnahmenkatalogs 

 
10 More cycling - better city, a model-based exploration of measures for increasing cycleability, CRa, Artgineering, 2016 
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Gestaltungskonzept 

Grundgedanken 

Der Mensch folgt in seinem Verhalten einem evolutiven, prädisponierten Reiz–Reaktions-schema. 
Mit einem daraus abgeleiteten architektonischen Determinismus kann durch bauliche und 
gestalterische Reize ein bestimmtes Verhalten in einem öffentlichen Raum verstärkt oder 
abgeschwächt werden. Räume unterliegen ob ihres Erscheinungsbildes, ihres Settings, bestimmten 
zumeist kulturell bedingten Verhaltensnormen. Menschen spüren in der Regel intuitiv, dass sie sich 
in einer öffentlichen Bibliothek anders als bei einem Musikevent im öffentlichen Raum zu verhalten 
haben (vgl. Miller 1998, 72). 

Vor Erstellung des Gestaltungskonzeptes für Graz ist es dienlich, die folgenden Aspekte zu 
hinterfragen. Deshalb, weil mit der Beantwortung dieser Fragen erkennbar wird, dass es keine 
allgemein gültige Lösung, nicht die eine durchgängige Gestaltungsart, gibt.  

Die Beantwortung dieser zentralen Fragen aus einer objektiven und neutralen Beobachterrolle in der 
Reflexion auf unser Mobilitätsverhalten leitet über zu einer Entscheidungshilfe für politische 
Entscheidungsträger und Verantwortliche. Sie besteht darin, die Entscheidungssituation im Rahmen 
der Konzeption von öffentlichen Räumen (Straßen, Plätzen, Verkehrsflächen) darzustellen und aus 
einem möglichst multidisziplinären Blickwinkel (verkehrstechnisch, raumplanerisch, 
verhaltenspsychologisch, soziologisch, ökonomisch und ökologisch) zu betrachten. 
Es wird sich zeigen, dass Gestaltungselemente sich situativ unterscheiden können und müssen, um 
bestimmte Effekte zu erreichen. Aber dennoch muss die Gestaltung der gesamten Radinfrastruktur 
als ein einheitliches, schlüssiges und stimmiges Konzept wahrgenommen werden. 
 

Was will mit diesem Gestaltungskonzept erreicht werden? 

Welche funktionalen und psychologischen Wirkungen erwartet man sich vom gesamten 
Gestaltungskonzept und einzelner Gestaltungselemente auf das Mobilitätsverhalten aller 
Verkehrsteilnehmer. Was sind die Ziele? In den Niederlanden werden Radverkehrsanlagen seit 
Jahren erfolgreich auf Basis von fünf verkehrstechnischen Kriterien1 entwickelt. Diese sind: 
Zusammenhang, Direktheit, Attraktivität, Verkehrssicherheit und Komfort. Um die stadtplanerischen 
Potentiale des Radfahrens für die Stadt optimal zu nutzen, sind zusätzlich drei räumliche Kriterien2 
zu berücksichtigen: die Integration der Fahrradanlagen in die Umgebung, das Erleben der 
Radfahrenden und der sozioökonomische Mehrwert von Radverkehr.  
Diese Kriterien können durch das Gestaltungskonzept und die Farbgebung direkt oder indirekt 
positiv beeinflusst werden: 
 
Zusammenhang / Direktheit: (Leitsystem, Orientierung und Verständlichkeit) 

- Ein konsistentes, lückenloses Netz ohne große Umwege ist das Ziel jeder 
Radverkehrsstrategie. Dieses Netz muss aber auch als solches erkennbar sein. Eine 
deutliche Gestaltung und der konsequente Einsatz von Farbe kann dazu beitragen die 
Radverkehrsströme zu leiten und eine intuitive Orientierung zu ermöglichen. Durch die 
Gestaltung sollten auch die Kategorien (A, B oder C) des Radnetzes erkennbar sein, und 
damit auch deren generellen Qualitätskriterien. Ähnlich dem Verständnis im 
Automobilverkehr für Autobahnen, Landes- und Gemeindestraßen. 

 
1 ‘Ontwerpwijzer fiets’, CROW, Ede 2016 
2 ‘Fietsinfrastructuur - Cycle Infrastructure’, Artgineering, Rotterdam 2013 
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Attraktivität (intrinsische Qualitäten)  

- Eine verkehrstechnisch attraktive Radinfrastruktur besteht u.a. aus guten und sichereren 
Wegen sowie den notwendigen Begleitmaßnahmen (Beleuchtung, Radabstellplätze, etc). 
Die Gestaltung muss diese Basisqualitäten garantieren und im ästhetischen 
Gesamtkonzept berücksichtigen. 

Verkehrssicherheit (objektiv und subjektiv) 

- Im Rahmen eines Forschungsprojektes wurde von Psychologen Unaufmerksamkeit mit 
mehr als ein Drittel aller Unfallursachen identifiziert. Gefolgt von nicht angepasster 
Geschwindigkeit und mangelnde Erfahrung (Abb. 1). Technische Mängel an 
Straßeninfrastrukturen oder Kraftfahrzeugen nehmen einen verschwindenden Anteil ein 
(vgl. Bartl/ Hager 2006). Man kann davon ausgehen, dass räumliche Suggestion auf unser 
Verkehrsverhalten sich stärker auswirkt als häufig unverständliche Ge- oder Verbote. Die 
Gestaltung des Straßenraumes sollte Aufmerksamkeit wecken und Gefahren signalisieren. 
Darüber hinaus sollte die Gestaltung von urbanen Verkehrsräumen im Allgemeinen darauf 
abzielen ein soziales Verhalten aller Verkehrsteilnehmer zu fördern und zu fordern.  

 
Abbildung 1: Verteilung der Unfallursachen, vgl. Bartl/ Hager 2006, eigene Darstellung 

Komfort 
- Ausreichende Breite, geringe Steigungen, große Kurvenradien, guter Fahrbahnbelag 

(geringer Rollwiderstand, keine Rutschgefahr) und entsprechende Instandhaltung sind die 
wichtigsten Aspekte, um komfortables Radfahren zu ermöglichen. Um dies zu garantieren 
sind auf Ebene des Netzwerks, der Detailplanung, sowie bei der Gestaltung die 
entsprechenden Entscheidungen zu treffen.  

Räumliche Integration/ das Erleben (Wahrnehmung und Ästhetik)  

- Eine attraktive Gestaltung fördert die räumliche Einbindung in die Umgebung und damit die 
Akzeptanz bei allen Menschen in der Stadt. Durch eine ansprechende Ästhetik, die zum 
jeweiligen Stadtbild und öffentlichen Raumes passt, verbessert sich die Wahrnehmung und 
Erfahrung der Radfahrenden. Die Radinfrastruktur ist als eine gebaute Einladung an 
heutige und zukünftige Radfahrende zu konzipieren.   

Sozioökonomischer Mehrwert (Inklusion und der Radfahrende als Kunde)  

- Radverkehrsanlagen sollen alle potentiellen Nutzer ansprechen und bedienen, von jung bis 
alt, von sportlich bis gemütlich, unabhängig von Geschlecht, kulturellem Hintergrund oder 
ökonomischer Situation. Radfahrende sind darüber hinaus auch interessante Kundschaft 
für den lokalen gewerblichen Mittelstand, den Detailhandel und die örtliche Gastronomie. 
Die Gestaltung sollte darauf abzielen diese Potentiale maximal zu nutzen. 
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Wie sollen diese Ziele erreicht werden? 

Auch die Gestaltungsprinzipien für Radverkehrsanlagen folgen im Kern universal gültigen Normen. 
Die entsprechenden Begrifflichkeiten kann man aus der Prinzipienethik3 entlehnt: 
 
Wohltunsprinzip (beneficence) 

- Die Gestaltung der Radinfrastruktur muss für die Nutzer die Bedingungen und 
Voraussetzungen schaffen, um schnell und direkt von den Quellorten zu den 
gewünschten Zielorten zu kommen. Dazu zählen Linienführungen, Gestaltung von 
Knotenpunkten, aber auch die Oberflächenbeschaffenheit der Fahrflächen. Die 
jeweilige Gestaltung soll den unterschiedlichen Anforderungen des Kategorie A-, B- 
und C-Netzes entsprechen. 

Nicht-Schadensprinzip (non-maleficence) 

- Die Gestaltung und die Gestaltungselemente der Radinfrastruktur sollen den 
höchstmöglichen Schutz sämtlicher Verkehrsteilnehmenden bieten, insbesondere für 
Radfahrende und zu Fuß Gehende als die vulnerablen Gruppen. Das heißt, dass 
ersichtlich und erkennbar machen von Flächen die exklusiv dem Radverkehr 
zugewiesene sind, z.B. durch bauliche Trennung oder Färbung des Belages, sowie der 
speziellen Sichtbarmachung von Konfliktpunkten. 

Gerechtigkeit (justice) 

- Das Faktum der Endlichkeit des öffentlichen Raumes und das bisher stetige 
Wachstum des Mobilitätsbedürfnisses verlangen nach gerechter Verteilung des 
vorhandenen Raumes und sozialer Gerechtigkeit in dessen Nutzung. Es ist ein 
Mindestmaß an gerechter Verteilung von Nutzen und Lasten unserer 
Handlungsentscheidungen anzustreben.  

Autonomie und Selbstbestimmung (respect for autonomy) 
- Autonomie und Selbstbestimmung begründen ursächlich Entscheidungsfähigkeit 

zwischen Handlungsoptionen. Die Gestaltungsprinzipien sollen keine selbsterklärende 
Handlungsanleitung sein, sondern vielmehr ein konzeptionelles Gerüst. Die Prinzipien 
sind Orientierungspunkte für konkretes Handeln, regulative Richtlinien, ohne den 
Handelnden das Ermessen zu nehmen.  

 

Wen soll das Gestaltungskonzept erreichen? 

Die Aussage und Verständlichkeit der Gestaltung soll als Leit- und Sicherheitssystem mit ihrer 
Farbgestaltung, Linienführung und ihren Piktogrammen klar und verständlich für alle Nutzergruppen 
sein.  
Die Gestaltung der Radverkehrsanlagen muss für alle am Verkehr teilnehmenden Personen klar 
erkennbar und deutbar sein. Insbesondere in Verkehrsräumen, wo keine baulichen Trennungen 
zwischen unterschiedlichen Nutzungstypen gegeben sind. 
 
 

 
3 Die von T. Beauchamp und J. Childress entwickelten und formulierten Prinzipien der biomedizinischen Ethik prägen seitdem die 

medizinethischen Debatten. Die Klarheit und Selbstverständlichkeit dieser vier auch als „Georgetown-Mantra“ bezeichneten Prinzipien 
können und sollten als regulative Richtlinien in allen Bereichsethiken ihre Anwendung finden, auch für die moralischen 
Fragestellungen, die unserer Mobilität entspringen.  
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Wofür soll das Gestaltungskonzept sein? 

Damit ein „langsames“ Verkehrsnetz funktionieren kann, ist auch ein „schnelles“ Straßennetz 
erforderlich, auf dem die Regeln desjenigen Verkehrs gelten, der schnell und sicher die Räume 
erschließt - „nur dann kann die Qualität des langsamen Netzes erhalten bleiben“ (Keuning Institut 
2005). Die unterschiedlichen Funktionen und Charaktere einer Straße und das entsprechende 
natürlich-situative Verhalten sind in Abb. 4 dargestellt.  

 

 
Abbildung 4: Vergleich situativen Verhaltens im öffentlichen Raum 

Die autogerechte Stadt mit ihren streng segregierten Funktionsflächen, die Kommunikation und 
Interaktion sozialen Lebens abträglich und hinderlich ist, war der Ausdruck und Träger des Wertes 
der Mobilität der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts. Der öffentliche Raum, besonders in städtischen 
Gebieten, wird heute wieder vermehrt als Lebensraum begriffen. Ein allgemein akzeptiertes 
Gestaltungskonzept einer Radverkehrsinfrastruktur kann ebenfalls nur in diesen ausdifferenzieren 
Funktionen gedacht werden.  
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Materialität und Farbe 

 

Oberfläche/ Textur: 
 
Die Anforderungen des Radverkehrs an den Fahrbahnbelag unterscheiden sich sowohl von denen 
des Autoverkehrs als auch von denen des Zufußgehens. Da Fahrräder muskelbetrieben sind und 
(Mountainbikes ausgenommen) über keine Federung verfügen, ist für Radfahrer die Qualität der 
Fahrbahnoberflächen viel entscheidender als für Autofahrer.4 Es ist daher wichtig einen 
Fahrbahnbelag mit geringem Rollwiederstand und minimalen Unebenheiten anzubieten. Natur- oder 
Betonverbundsteine, die für Gehwege, Fußgängerzonen oder eventuell auch Begegnungszonen 
eine gute Lösung darstellen, sind für Radwege auf Hauptradrouten, besonders bei 
Radschnellwegen, daher ungeeignet. Wassergebundene Decken sind außer im ländlichen Bereich 
und zu Freizeitzwecken ebenso bei geringen Radverkehrsintensitäten ungeeignet, da diese im 
Winter nicht von Schnee freizuhalten sind bzw. in nassen Jahreszeiten aufweichen (Pfützenbildung). 
Glatte, rutschige Beläge sind zu vermeiden.  
 
International haben sich zwei Materialien bewährt: Asphalt und Beton, letzterer nur dann, wenn gut 
ausgeführt, das heißt mit minimalen (Dehnungs-) Fugen und Übergängen ohne Höhenunterschiede. 
Durch das geringere Gewicht der Fahrzeuge ist der Verschleiß von Radwegen geringer als der von 
Straßen. Dennoch ist gute Instandhaltung sehr wichtig. 
 

 

Farbe: 
 
Neben der Wahl eines geeigneten Materials lässt sich durch den Einsatz von Farbe für Radwege 
Qualität hinsichtlich Orientierung und Durchgängigkeit erzeugen. Es geht dabei um die bessere 
Erkennbarkeit von Radinfrastruktur als solche. Die Wahl des Fahrbahnbelags und die Verwendung 
von Farbe sollte im Hinblick auf eine eindeutige Nutzung des öffentlichen (Verkehrs-) Raums 
getroffen werden. Eine konsistente, durchgängige Anwendung der gewählten Farbe erhöht die 
Erkennbarkeit und damit auch das intuitiv richtige Verhalten aller Verkehrsteilnehmer5 – ist daher ein 
Leitsystem.  
 
 

    
Abbildung 5: Roter Asphalt, Niederlanden (Fahrradstraße)            Abbildung 6: Roter Asphalt (Radschnellweg) 
© City of Nijmegen 
 

 
  

 
4  Vgl. UPI-Bericht 41: Entwicklung und Potentiale des Fahrrad-Verkehrs, S. 17 -21; Umwelt- und Prognoseinstitut e.V., 2000. 
5  Vgl. Stadt Wien MA 28 Verkehr und Stadtentwicklung: Wirkungsanalyse flächiger Radwegmarkierungen in Wien; 2013. 
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In den Niederlanden werden Radinfrastrukturen in verschiedene Führungsformen konsequent und 
durchgängig dunkelrot gefärbt. Um die Erkennbarkeit ihrer Radwege zu verbessern verfolgt die 
Region Brüssel seit 2014 ebenfalls den Weg einer durchgängigen Farbgestaltung und hat damit 
begonnen Fahrradanlagen in durchgefärbtem ockerfarbenem Asphalt anzulegen. Asphalt wurde 
gewählt, da dieser sich nach der Untersuchung mit einem Messrad als der geeignetste Belag für 
Radverkehr erwies. Die Farbe Ocker wurde aus mehreren Gründen gewählt: nicht gefärbter, 
schwarzer bzw. grauer, Asphalt wird oft mit Fahrbahnen für den Kfz-Verkehr assoziiert, was zu 
Verwechslung und Verwirrung führen würde. Eine grelle Farbe (z.B. rot, wie sie in Flandern und den 
Niederlanden häufig verwendet wird) kommt einer Signalfarbe nahe, die an sich Gefahr signalisiert. 
Man wollte Radfahren keinesfalls mit Gefahr assoziieren, sondern ein positives Image vermitteln. 
Rot wird in Brüssel nach wie vor für Konfliktpunkte an Kreuzungen verwendet (wo tatsächlich eine 
potenziell erhöhte Gefahr besteht) und dort wo besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist, wie z.B. 
beim Überqueren von Straßenbahnschienen. Ocker wird auch deshalb seit einigen Jahren für die 
Kennzeichnung von Radwegen in Brüssel verwendet, da es sich gut in das Stadtbild einfügt, wie 
auch in städtebaulich sensiblen und denkmalgeschützten Bereichen. (siehe auch das Brüsseler 

Vademecum Radverkehr) 

 

 

    
Abbildung 7: Neuer dunkeloranger Asphalt, Brüssel Abbildung 8: Rote Markierung von Gefahrenstellen, Brüssel 

 

Grelle, leuchtintensive Farben erschienen den Entscheidern in Brüssel weniger geeignet, da diese 
mit Gefahr assoziiert werden, und aufgrund ihrer starken visuellen Wirkung auf größeren Widerstand 
bei Denkmalpflege und Städtebau träfen. Die gewählte Farbe sollte sichtbar und unterscheidbar 
sein, sich aber gut in verschiedene urbane und landschaftliche Kontexte einpassen. Auch für 
gemischte Flächen wie z.B. Fahrradstraßen kann diese Farbwahl dann gut angewandt werden, um 
den fahrradfreundlichen Charakter der Straße zu unterstreichen. Wichtig ist es obendrein 
Fußgängerflächen neben Radwegen konsequent in einer erkennbaren unterscheidbaren Materialität 
(Textur) und Farbe auszuführen, z.B. in grauen Betonpflastersteinen. Kreuzungspunkten und 
anderen Gefahrenstellen sollten ebenfalls deutlich markiert werden. Ziel ist natürlich eine 
mittelfristige Verminderung der eingefärbten Gefahrenstellen durch eine bauliche/ verkehrliche 
Beseitigung der Gefahr durch entsprechende Führungsformen. 
Denn Farbe allein macht keine gute und vor allem sichere Radinfrastruktur. Entscheidend ist die 
Führungsform auf der Strecke und vor allem an den Knotenpunkten. Eine wohldurchdachte 
Verwendung von Farbe kann jedoch einen Beitrag zur Erkennbarkeit und Verständlichkeit der 
Radverkehrsanlagen leisten.  
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Für die zukünftige Markierung van Radverkehrsanlagen in Graz wurde vorerst die Farbe Blau RAL 
5012 gewählt. Mit dieser Farbe sollen Radfahrstreifen und Mehrzweckstreifen schrittweise eingefärbt 
werden. Bei baulich getrennten Radwegen ist eine zusätzliche Markierung in Blau im Allgemeinen 
nicht notwendig. In der Straßganger Straße wird die blaue Einfärbung als Pilotprojekt ausgeführt. 

 

 
Abbildung 9: Blauer Cycle-Superhighway, London, © Harry Schiffer, https://www.eltis.org/de/node/10125 

 

An Kreuzungen und Gefahrenstellen, wo bisher die Farbe rot angebracht wurde um die 
verschiedenen Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam machen, kann diese ersetzt 
werden durch eine entsprechnende blaue Markierung. In Alt- und Innenstadtbereichen, wo aus 
Denkmalschutzgründen voraussichtlich keine blauen Markierungen möglich, bzw gewünscht sind, 
können Gefahrenstellen weiterhin mit Rot markiert werden. (Im weiteren abzustimmen mit dem 
Straßenamt). 
 

 
Abbildung 10: Bestehende Farbcodierung, Graz 

 

Bei der Anwendung der blauen Farbe sind 
Konflikte und Verwechslungen mit anderen in 
Graz und Umgebung schon bestehenden 
Farbmarkierungen (wie z.B. die blauen 
Parkzonen) zu vermeiden. 
 
 
 

  

Abbildung 11: Übergang zu blauer Markierung (z.B. vor einer 
Gefahrenstelle) 

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Anfang 
und Ende einer blauen Einfärbung im 
Straßenraum, z.B vor einer Gefahrenstelle. Ein 
Übergang zu Farbmarkierungen sollte 
entsprechend gestaltet werden, um 
Radfahrenden und dem motorisiertem Verkehr 
zu signalisieren, dass die Verkehrssituation 
sich ändert. Dies kann z.B. durch ein 
‚Schachbrett’-Muster aus blauen Feldern mit 
der halben Radwegbreite umgesetzt werden. 
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Ausführungstechnik/ Kosten:  
 
Es gibt prinzipiell zwei Arten einen Fahrbahnbelag einzufärben: Entweder durch ein Durchfärben des 
Materials (Asphalt oder Beton), oder durch das Aufbringen einer farbigen Deckschicht auf den 
Asphalt oder Beton. Beides hat Vor- und Nachteile: 
 

Durchgefärbter Asphalt: Farbige Deckschicht: 

+ dauerhafter 
+ nachhaltiger und bessere Umweltbilanz 
+ weniger Aufwand zur Instandhaltung 
- teurer (vor allem bei kleinen Mengen) 
- aufwendiger bei Reparaturen 

(nachträgliche Verlegung von 
Leitungen) 

- nicht durch jeden Bauunternehmer 
realisierbar 

 

+ günstiger bei kleinen Mengen 
+ sofort verfügbar  
+ mehrere Anbieter  
- weniger nachhaltig und schlechtere 

Umweltbilanz 
- weniger dauerhaft 
- aufwendigere Instandhaltung (muss 

öfter erneuert werden) 

- Risiko des Abblätterns der Deckschicht 
(schlechterer Komfort und Ästhetik) 

 

In Brüssel wurden beide Optionen vor flächendeckender Einführung untersucht und verglichen. 
Thermoplastische Farbschichten wurde letztendlich verworfen aufgrund der mangelnden Haltbarkeit, 
dem daraus resultierenden hohen Instandsetzungsaufwand, der schlechteren Umweltbilanz und dem 
geringeren Komfort und Sicherheit bei verschlissenen Deckschichten, falls diese nicht gut gewartet 
werden. Durchgefärbter Asphalt war im Gesamtpaket die nachhaltigste und günstigste Lösung. 
Heute werden alle neu angelegten Radwege in ocker-durchgefärbtem Asphalt ausgeführt. Durch den 
großflächigen Einsatz wurde eine kritische Masse erreicht, um durchgefärbten Asphalt auch preislich 
erschwinglich zu machen. Ursprünglich war gefärbter Asphalt 4-10x teurer als normaler Asphalt. Der 
Preis konnte aber durch die Menge und kontinuierliche Verwendung stark reduziert werden. Heute 
sind die Kosten der Deckschicht in durchgefärbtem Asphalt nur ca. 2x teurer. Dies ist jedoch auf das 
Gesamtpaket (inkl. Umbauten, Bordsteinsetzungen, Mobiliar, Bepflanzung, etc.) der jeweiligen 
Eingriffe nicht signifikant. Zudem wird in der Kostenkalkulation miteingerechnet, dass die 
durchgefärbten Radwege weniger schnell verschleißen, wodurch die Mehrinvestition als 
gerechtfertigt angesehen wird.  
Eine wirtschaftliche Voraussetzung für die Verwendung von durchgefärbtem Asphalt ist es, mit 
Asphaltproduzenten Absprachen über eine kontinuierliche Abnahme gewisser Mindestmengen zu 
machen. 
 
Für Graz ist ein ‚hybrider Ansatz’ in einer Zwischenphase auf dem Weg zu einer durchgängigen 
Anwendung von durchgefärbten Asphalt denkbar: erste, kleinere Projekte werden mit einer farbigen 
Deckschicht ausgeführt, die in der Farbgebung dem mittelfristig angestrebten durchgefärbten 
Asphalt entspricht. Das heißt unter Anderem: keine allzu grelle Farbe, da dies bei einem 
durchgefärbten Asphalt nicht möglich ist. Vorteil dieses ‚hybriden Ansatzes’ ist es, dass man mit der 
gewählten Farbgestaltung kurzfristig und im kleinen Maßstab experimentieren und die Ergebnisse 
evaluieren kann. Spätere, größere Projekte in durchgefärbtem Asphalt ergeben dann zusammen mit 
den ersten Projekten visuell ein einheitliches Gesamtbild. 
Für eine gute Erkennbarkeit und Verständlichkeit ist es interessant bei bereits bestehenden visuellen 
Systemen in Graz anzuknüpfen und somit auf schon Bekanntem aufzubauen: z.B. die grünen oder 
ockerfarbenen Einfärbungen des Sonnenfelsplatzes, die gelben schachbrettartigen Markierungen 
vor den rotgefärbten Gefahrenstellen in der Keplerstraße oder die Symbole und Farbcodierung der 
Grazer Hauptradrouten. Eine Vielzahl verschiedener Farbmarkierungen im Straßenraum ist jedoch 
unbedingt zu vermeiden, da sonst die Erkennbarkeit und das intuitive Verständnis der 
Verkehrssituation nicht mehr gewährleistet wäre.  
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Die drei Netzwerkhierarchien 

 

Die Gestaltung der Radverkehrsanlagen ist differenziert und hängt von der Position im Netzwerk ab:    

Das A-Netz 
 
Das A-Netz ist ein stadtgrenzüberschreitendes, höchstwertiges Radwegenetz für schnelle und 
regionale Verbindungen. Es sollte im gesamten steirischen Kernballungsraum die gleiche 
Gestaltungscharakteristik aufweisen und sich vom B-Netz der Stadt Graz unterscheiden: dies sowohl 
in der Durchgängigkeit, den bevorzugten Führungsformen, der Breite, als auch der (farblichen) 
Gestaltung und der Markierung bzw. Beschilderung. Es sollten deutliche Mindeststandards zu Breite, 
Länge, Qualität des Fahrbahnbelags, etc. formuliert werden. Ebenso sind Festlegungen zu treffen, 
auf wieviel Prozent der Länge einer A-Netz Radroute bzw. des Gesamtnetzes diese 
Mindeststandards in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden dürfen (z.B. maximal 5%). 
Eine farbliche und numerische Markierung der einzelnen Routen des A-Netzes erhöht die Lesbarkeit 
und intuitive Nutzung dieser Routen6. Dies kann durch eine durchgängige Einfärbung der Routen 
erzielt werden (Beispiel Cyclesuperhighways in London), aber auch durch punktuelle bzw. subtilere, 
nicht durchgängige bzw. flächendeckende Einfärbung (Beispiel Supercykelstier in Kopenhagen). 
Wichtiger als die Farbgebung ist die bauliche Trennung der Fahrrad- von den Straßeninfrastrukturen: 
eine, soweit möglich und erforderlich, klare Trennung des Radverkehrs vom MIV, ÖPNV und 
Fußverkehr - abhängig vom räumlichen Kontext. Denn in urbanen Zonen (Innenstadt, 
Stadtteilzentren) ist ein abschnittsweises verkehrsberuhigtes Begegnen ebenso attraktiv. Alternativ 
geben auch Fahrradstraßen, in denen Kfz-Verkehr Durchfahrtsverbot hat, dem Radverkehr die 
höchste Priorität, wenn die Gestaltung des Straßenraums entsprechend ist. Darüber hinaus sind 
Maßnahmen zu treffen, die einer Priorisierung und einem ungehinderten Verkehrsfluss des 
Radverkehrs dienlich sind. Hierzu zählen Anpassungen der Verkehrszirkulation im näheren Umfeld, 
bauliche Trennung, Anpassungen von Kreuzungen und Ampelschaltungen. Der Zeitverlust der 
Radfahrenden an Kreuzungen ist durch Änderungen der Vorfahrtsregelungen oder entsprechende 
Schaltung der Lichtsignalanlagen zu minimieren. Es ist hierzu ein maximal zulässiger Zeitverlust 
(z.B. maximal 20 Sekunden) pro Kilometer A-Radroute festzulegen, der nicht überschritten werden 
darf, bzw. sollte die durchschnittliche Projektierungsgeschwindigkeit von mindestens 30km/h entlang 
einer Strecke eingehalten werden können. Je weniger Knotenpunkte mit Warte- bzw. 
Nachrangsituationen es entlang einer Route gibt, desto besser, um ein schnelles und komfortables 
Radfahren zu ermöglichen. Bei entsprechender, priorisierter bzw. vom MIV getrennter Führung in 
landschaftlich und städtebaulich attraktiver Umgebung kann das A-Netz auch als Radwegenetz für 
Freizeit und Tourismus doppelt genutzt werden. Entsprechende begleitende Maßnahmen sind 
hierauf abzustimmen (Beschilderung von POI’s, Raststellen, Bänke, Stellplätze, Trinkbrunnen, etc.). 
 
Typus: Radschnellweg, Bauliche Radwege, geschützte Radfahrstreifen, Fahrradstraßen 
 

   
Abbildung 12: Radschnellweg F24 im Park-Belle Vue, Leuven  Abbildung 13: Radschnellweg F3, Flandern © Lander Loeckx 
© Michiel de Cleene 

 
6  Vgl. Fifth Cycle Highway Academy: How to make your cycle highway readable? (Interreg North-West Europe CHIPS). Leuven, 2018. 

Brussel ‘F3’ en de fietsostrade Antwerpen Essen ‘ ’. Een nummering 
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Das B-Netz 
 
Das B-Netz umfasst das Basisnetz der Stadt Graz und bedient den Fahrradverkehr innerhalb der 
Stadt über mittlere Distanzen (bis ca. 5 km). Es ist das Bindeglied zwischen A- und C-Netz und stellt 
den größten Anteil an ausgewiesenen Radverkehrsanlagen dar. Die Führungsformen des B-Netzes 
sind dabei naturgemäß vielfältiger als die des A- oder C-Netzes. Sie sind stark abhängig von der 
jeweiligen Umgebung, den lokal anwesenden Verkehrsarten und Intensitäten, sowie den 
städtebaulichen Einschränkungen.  
Die Verwendung einer konsistenten Farbgestaltung kann gerade im eher heterogenen B-Netz die 
Erkennbarkeit und Lesbarkeit steigern. Nicht nur Radfahrende, sondern auch Personen im Auto, zu 
Fuß oder Lieferdienste, etc. erkennen durch die Anwendung von Farbe viel schneller und intuitiver, 
wie und durch wen ein bestimmter Teil des Straßenraums genutzt werden soll und darf. Ein gutes 
Beispiel sind wie oben erwähnt die Niederlande, wo farbiger Asphalt konsequent für Radwege des 
lokalen B-Netzes angebracht wird. Dabei hat man sowohl bei baulich getrennten Radwegen, 
geschützten Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen und auch in Fahrradstraßen gute Erfahrungen mit 
der einheitlichen Farbgebung gemacht. So bewirken z.B. durchgängig farblich markierte 
Mehrzweckstreifen eine visuelle Verengung der Fahrbahn, wodurch der Kfz-Verkehr geneigt ist, 
langsamer zu fahren. Angesichts der großen Länge des B-Netzes ist es nicht machbar das 
komplette Netz in kurzer Zeit umzugestalten. Es gilt Prioritäten zu setzen, z.B. erst die wichtigen, am 
meisten frequentierten Routen bzw. undeutliche, gefährliche Abschnitte umzugestalten. Alle neu 
angelegten Radverkehrsanlagen sollten jedoch gleich konsequent dem neuen Gestaltungskonzept 
entsprechend ausgeführt werden.  
 
Typus: Bauliche Radwege, (geschützte) Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen, Fahrradstraßen 
 

 
Abbildung 14: Basisnetzwerk, Niederlande © Mark Philpotts / City Infinity, 

https://www.aggregate.com/products-and-services/commercial-landscaping/kerbs/dutch-kerb 

 

 

 
Abbildung 15: Bülowsvej, Kopenhagen © Mikael Colville-Andersen  

https://twitter.com/colvilleandersn/status/1135778306425577472/photo/1 
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Das C-Netz 
 
Auch das C-Netz mit seiner Funktion der flächigen Erschließung des Grazer Stadtgebietes sollte in 
das Gestaltungskonzept miteinbezogen werden. In der Regel wird diese Kategorie des Radnetzes 
im untergeordneten Straßennetz, in den 30km/h-Zonen, verlaufen. Bei geringeren 
Geschwindigkeitsdifferenzen und Verkehrsaufkommen kann der Radverkehr zusammen mit dem 
motorisierten Individualverkehr geführt werden. Voraussetzung hierfür ist eine Gestaltung des 
Verkehrsraums, die den „schwächerem“ Radverkehr, aber auch den Zufußgehenden, gegenüber 
dem MIV und dem ÖPNV den Rücken stärkt. Piktogramme (Sharrows) alleine sind hierfür in der 
Regel nicht ausreichend. Die Personen im Auto müssen darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
sie den Straßenraum mit Radfahrenden auf Augenhöhe teilen und Personen, die mit dem Rad 
fahren, müssen erkennen, dass ihre Anwesenheit gewünscht ist. Dies kann z.B. durch die 
Einrichtung und Gestaltung von Fahrradstraßen und anderen begleitenden Maßnahmen wie 
Entsiegelungen und Begrünung gefördert werden. Auch kleinere Maßnahmen, wie ein einheitliches 
Öffnen von Einbahnstraßen und eine Bevorzugung bei Lichtsignalanlagen, können einen großen 
positiven Effekt auf die Qualität des C-Netzes für die Radfahrenden haben. 
Eine durchgängige farbliche Kennzeichnung als Leitfunktion oder Orientierungshilfe sind im flächigen 
Netz entbehrlich.  
 
Typus: Verkehrsberuhigte (Wohn-)Straße, fahrradfreundliche Straße, Piktogramm-Ketten 

 

 
Abbildung 16: Neugestaltete Wohnstraße, Amsterdam © architectural studio ZJA 
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Altstadt, Plätze, Lebensräume 
 
Die Grazer Altstadt als UNESCO-Weltkulturerbe bedarf bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes 
besonderer Sensibilität. In der Altstadt, auf Plätzen und in Begegnungszonen sollte aus diesem 
Grunde die ‚Shared Space‘-Philosophie das Verkehrsverhalten lenken. Diese Philosophie setzt auf 
eine intuitive Verhaltensänderung der Verkehrsteilnehmer, ohne restriktive Regeln für den Verkehr. 
Die Grundidee dahinter wird aus einem Zitat von Hans Monderman7 verständlich:  
 
„Wer will, dass Leute sich wie in einer Kirche verhalten,  

muss eine Kirche bauen und keine Diskothek“ (FGM 2008). 
 
Im Mittelpunkt Mondermans Überlegungen stand die Idee des „safety paradox“. Eine Nicht-
eindeutige Verkehrsführung und fehlende Verkehrsregelungen führen zu einer gewollten 
Unsicherheit, die paradoxerweise die tatsächliche Verkehrssicherheit erhöht. Eine gewisse 
Unsicherheit im Verkehrsgeschehen hebt die Aufmerksamkeit, führt Verkehrsteilnehmer dazu, sich 
durch Blickkontakt und Zeichen zu verständigen und lässt den Verkehr automatisch langsamer 
werden. Im Shared Space ersetzen soziale Regeln (teilweise) normativen Regeln des 
Verkehrsrechts. Dies bedarf einer entsprechenden Gestaltung des Verkehrsraumes als öffentlichen 
Raum. Dabei geht es in erster Linie um die Verwendung entsprechender Bodenbeläge und anderer 
Gestaltungsmittel die nicht ‚Verkehr’ sondern ‚Verweilen’ und ‚Begegnung’ suggerieren. 
Herkömmliche Asphalt-Fahrbahnen sind in einem Shared Space bzw. einer Begegnungszone eher 
kontraproduktiv. Es sollten hochwertigere und gut detaillierte Materialien verwendet werden, wie 
Natursteine, Beton oder gefärbter Asphalt. Auch die Bepflanzung und Möblierung sollte so gewählt 
und positioniert werden, dass die Aufenthaltsqualität gegenüber dem Verkehrsfluss prämiert. 
Beschilderung, Lichtsignalanlagen und verkehrliche Bodenmarkierungen sollten auf ein Minimum 
beschränkt werden.  
 
Typus: Shared Space/ Begegnungszone, für Radverkehr offene Fußgängerzone  

 

 

Abbildung 17: Sonnenfelsplatz, Graz © Martin Grabner 

 

 

  

 
7  Hans Monderman war als niederländischer Verkehrsplaner der Begründer der Verkehrsphilosophie Shared Space. Seine 

Überlegungen galten den innerstädtischen Verkehr neu zu regeln, und in einem den Menschen sowie seine Aktivitäten in den 
Mittelpunkt zu stellen (vgl. Gerlach et al 2008). Umgesetzt und erprobt wurden diese Konzepte im Rahmen eines europäischen 
Interreg IIIb Programmes von 2004 bis 2008.  
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Leuchtturmprojekte 

Ein Paradigmenwechsel, wie ihn die Radoffensive in Graz zum Ziel hat, braucht wegweisende 
Leuchtturmprojekte, die in einem frühen Stadium des Veränderungsprozesses die angestrebten 
Ziele und Ambitionen erlebbar, und in diesem Falle im wahrsten Sinne des Wortes, erfahrbar 
machen. Es geht dabei um Meilensteine als herausragende und wegweisende Projekte, ob im 
kulturellen, gesellschaftspolitischen oder technischen Kontext. Ein Leuchtturmprojekt sollte also 
mehr sein als ‚nur’ ein Radverkehrsprojekt. Es sollte einen integralen Ansatz zur Verbesserung von 
Mobilität, öffentlichem Raum, Umwelt, lokale Wirtschaft etc. umfassen.8 Diese dürfen und sollen 
sogar als solches von einer üblichen Gestaltung abweichen und müssen sich nicht immer zwingend 
in ein Stadt- bzw. Gesamtbild integrieren. Dabei ist es wichtig nicht zu vergessen, dass jeder Ort 
seinen individuellen Charakter und Strukturen hat, die maßgeschneiderte Lösungen zur Erreichung 
der gewünschten Effekte bedürfen.  
Ziel der Leuchtturmprojekte ist es gesellschaftliches Interesse für das Thema Radverkehr und 
dessen positiven Effekte auf die Stadt als Ganzes zu wecken. Dabei geht es sowohl darum die 
Bevölkerung als auch die eigene Verwaltung und Entscheidungsträger für die Sache zu begeistern. 
Einige internationale Beispiele für auffallende und medienwirksame Leuchtturmprojekte sind der 
„Pink Cycle Path“ in Auckland/ Australien, die „Cycle Snake“ in Kopenhagen/ Dänemark und der 
„Hovenring“ in Eindhoven/ Niederlande. Alle diese Projekte waren Botschafter einer neuen 
ambitionierten Verkehrs- und Stadtplanungspolitik und haben die Städte weltweit als innovativ und 
zukunftsorientiert bekannt gemacht. 
 

Typus: Fahrradbrücke, Fahrradgarage, Radweg mit großer Umgebungsqualität, Shared Space 
 

   
Abbildung 18: Cykelslangen, Kopenhagen   Abbildung 19: Pink Cycle Path, Aukland 

 

  
Abbildung 20: Nørrebrogade, Kopenhagen   Abbildung 21: Superblocks, Barcelona 
 
 
18 © Cycling Embassy of Denmark, Dissing & Weitling, https://cyclingsolutions.info/cycling-danish-solutions/#pp[gal]/0/ 
19 © Shaun Fitzgibbon, https://mainframe.tra.co.nz/knowledge-hub/aucklands-transport-love-affair 
20 © https://noerrebrolokaludvalg.kk.dk/busserne-tilbage-paa-noerrebro-gade-midt-i-september/ 
21 © Martin Grabner 

 

 

 

 
8  Siehe: “Traffic Space is Public Space” Stefan Bendiks, Aglaée Degros, Park Books, Zürich 
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Weinzöttlstraße 

 
Ausbau des bestehenden gemischten Geh- und Radweges im Norden von Graz auf eine 
Radinfrastruktur der Kategorie A. 

 

 
Vorher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nachher 
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Puchstraße 

 
Lückenschluss zwischen Puchsteg – Sturzgasse hin zum Zentralfriedhof. Teilabschnitt in der 
Puchstraße mit Integration des Mühlbaches 
 
 

 
Vorher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nachher 
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Laimburggasse 

 
Ausbau der bestehenden Radverbindung im Mischverkehr zu einer fahrradfreundlichen Straße. 
Diese Nord-Süd-Verbindung durch Geidorf führt durch eine verkehrsberuhigte Straße.  

 

 

 
Vorher 

 

 

 

 

 

 
Nachher 
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Maßnahmen-Katalog  
 
 
 
ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN UND GESTALTUNGSRICHTLINIEN 

 

 Dimensionen des Radverkehrs 
 Qualitätsstufen und Hierarchie von Radverkehrsanlagen 
 Bauliche Trennung vor nicht-baulicher Trennung 
 
 
 
TEIL A - ORDNUNGSPOLITISCHE UND ALLGEMEINE MAßNAHMEN 

 

Nutzung von Vorrangstraßen zum Lückenschluss 
Markierungen 

A.1 Piktogramme 
A.2 Farbige Radverkehrsanlagen 

A.3. Tempo 30-Zonen 
A.4. Begegnungszonen 
A.5. Wohnstraßen 
A.6. Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr 
A.7. Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 
A.8. Verkehrsflächenmanagement / Parkraumbewirtschaftung 
A.9. Verkehrsberuhigung: Superblocks / Unechte Einbahnen / Modale Filter 
A.10. Sanierung der bestehenden Infrastruktur hinsichtlich Fahrkomforts 

 

 

 

TEIL B - MAßNAHMEN ZUR RADVERKEHRSFÜHRUNG AUF DER STRECKE 

 
Radverkehrsführungen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr 

Allgemein gültige Aspekte für alle Anlageformen dieser Führungsform 
Vor- und Nachteile Zweirichtungsradwege 
B.1. Selbstständiger Radweg 
B.2. Sonderform: Protected Bike Lane – Geschützter Radfahrstreifen 
B.3. Getrennt geführter Geh- und Radweg 
B.4. Gemischt geführter Geh- und Radweg 
B.5. Sonderform: Geh- und Radwege bzw. Radweg ohne Benützungspflicht 
 

Radverkehrsführungen ohne bauliche Trennung zum Kfz-Verkehr 
Allgemein gültige Aspekte für alle Anlageformen dieser Führungsform 
B.6. Radfahrstreifen in Fahrtrichtung des Kfz 
B.7. Radfahrstreifen gegen die Fahrtrichtung (Einbahn) 
B.8. Mehrzweckstreifen  
B.9. Fahrradstraßen 
 

Radverkehrsführungen im Zusammenhang mit öffentlichem Verkehr 
B.10. Mitbenützung des Busfahrstreifens / Mobility Lane 
B.11. Führung entlang ÖV-Haltestellen 
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TEIL C - MAßNAHMEN ZUR RADVERKEHRSFÜHRUNG AN KNOTENPUNKTEN 

 

Kreuzungen 
Allgemein gültige Aspekte für signalisierte Knotenpunkte  
Aspekte zur abgesetzten und nicht abgesetzten Führung bei Knotenpunkten 
Direktes / indirektes Linksabbiegen 

C.1. Haltezonen vergrößern durch Verbreiterung oder Absetzen 
C.2. Wartezeiten reduzieren 
C.3. Bike-Box / vorgezogene Haltelinie 
C.4. Verbesserungen des indirekten Linksabbiegens 
C.5. Bypass / Rechtsabbiegen 
C.6. Verbesserung der Sichtbeziehungen 
C.7. Vorrang in Fahrradstraßen 

 
Übergänge 

Allgemeine Aspekte zu Radüberfahrten 
  C.8. Radüberfahrt bei baulich getrennten Radwegen 
  C.9. Radüberfahrt bei nicht baulich getrennten Radwegen 
  C.10. Radüberfahrt bei gemischt geführten Geh- und Radwegen 
 
Besondere Situationen 

C.11 Maßnahmen bei Unterführungen 
C.12 Maßnahmen bei Brücken  
 

 

 

TEIL D - ANDERE BAULICHE MAßNAHMEN 

 

Allgemeine Aspekte zu anderen baulichen Maßnahmen 
Multimodale Knotenpunkte 
 D.1. Mikrohubs 

D.2. Makrohubs 
 

Fahrradabstellanlagen 
 D.3. Radbügel im öffentlichen Straßenraum 
 D.4. Radabstellen auf privaten Flächen 

 

 

 

TEIL E - BEGLEITENDE MAßNAHMEN 

 

Allgemeine Aspekte zu begleitenden Maßnahmen 
E.1. Beleuchtung  
E.2. Begrünung von Radverkehrsinfrastruktur 
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 ALLGEMEINE ÜBERLEGUNGEN  

UND GESTALTUNGSRICHTLINIEN 
 

  
 
 
 Dimensionen des Radverkehrs 
 Qualitätsstufen und Hierarchie von Radverkehrsanlagen 
 Bauliche Trennung vor nicht-baulicher Trennung 
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Dimensionen des Radverkehrs 

 

 
 
 
Die Mindestgrößen der Radinfrastruktur sind auszurichten auf den Platzbedarf der verschiedenen 
Fahrradtypen. Die Breite des Lenkers variiert wischen 0,70 und 1,00m. Und ein 1,00 m breiter 
Streifen als Verkehrsraum (= Fahrzeugbreite + Bewegungsraum) ist zu schmal für Transporträder. 
Auch der Bewegungsraum für Radfahrende ist minimal (Besonders bei Steigungen und für unsichere 
Radfahrende, wie Kindern oder Senioren). Daher ist das Mindestmaß des Verkehrsraums 
ausgerichtet auf Transporträder mit Breiten von 0,90-1,20m, und beträgt 1,50m.  
 
Der empfohlene Standard für Einrichtungsverkehr zielt auf das Ermöglichen sicheren Überholens der 
Radfahrenden untereinander und liegt daher bei 2,00 m. Diese größere Standardbreite wird auch 
den steigenden Geschwindigkeitsunterschieden im Radverkehr gerecht, die sich durch die 
wachsenden Anteile von E-Bikes ergeben. Der Begegnungsfall zweier Transporträdern würde noch 
größere Verkehrsräume notwendig machen. 
 
Der Lichtraum (= Verkehrsraum + Sicherheitsabstand) inkludiert einen Sicherheitsabstand zu festen 
Hindernissen. Diese Sicherheitsabstände zu Einbauten, Bauteilen oder parkenden Fahrzeugen 
werden je nach Führungsform genauer definiert. 
 
 
 
 
 
 
Bei Kurven sind Innenradien von mindestens 8m 
anzuwenden, dabei ist ein Breitenzuschlag von 0,5 - 1m 
bei einer Projektierungsgeschwindigkeit von 20km/h zu 
berücksichtigen. Im Idealfall sind Radien von 20m 
anzuwenden, um einen raschen Verkehrsfluss zu 
ermöglichen. 
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Qualitätsstufen und Hierarchie von Radverkehrsanlagen 

 
 
Qualitätsstufen dienen zur Bewertung und Beurteilung neuer, aber auch bestehender 
Radverkehrsanlagen und beschreiben eine adäquate Umsetzung. Sie umfassen einen 
ganzheitlichen Überblick hinsichtlich der Ausführung von Radverkehrsanlagen (u.a. Breiten, 
Sicherheitsempfinden, Komfort). Dies fördert eine langfristige Betrachtung und soll einem 
schrittweisen Ausbau bzw. einer ständigen Erweiterung und Verbesserung des Netzwerkes dienen. 
 
 

Qualitätsstufe I ist die empfohlene Standardausführung der 
Radverkehrsanlage nach den Spezifikationen 
dieses Maßnahmenkatalogs. Hier sind nicht nur die 
entsprechenden Breiten und Abstände der Anlagen 
berücksichtigt. Des Weiteren wurden guter 
Fahrkomfort durch hochwertige Bodenbeläge, 
ausreichende Beleuchtung, Qualitätssicherung 
durch Schneeräumung, etc. sowie Integration von 
Grünräumen berücksichtigt. 
 

Routen dieser 
Qualitätsstufe sind 
ganzjährig nutzbar und 
auf diesem Niveau zu 
erhalten. 
 

Qualitätsstufe II ist die minimale Ausführung der Radverkehrsanlage 
nach den Spezifikationen dieses 
Maßnahmenkatalogs. Hier sind die unteren 
Grenzwerte der angegebenen Breiten und 
Abstände der Anlagen berücksichtigt. Zusätzliche 
Ausführungsdetails, wie Bodenbeläge, 
Steigungsverhältnisse, Beleuchtungsausstattung, 
etc. sind nicht vollständig bzw. nicht optimal, jedoch 
sind sicherheitsrelevante Aspekte erfüllt. 
 

Routen, welche dieser 
Qualitätsstufe 
zuzuordnen sind, 
sollten perspektivisch 
verbessert werden. 
 

Qualitätsstufe III entspricht nicht den spezifischen Anforderungen 
hinsichtlich Abmessungen und 
Ausstattungselementen. Verbindungen sind 
lückenhaft, besitzen Sicherheitsrisiken und sollten 
bald möglichst verbessert werden. Besonders 
bestehende Radrouten (Hauptrouten der Stadt 
Graz und des Landes Steiermark) sind aufzuwerten 
oder auf neue Routen mit höheren Standards 
umzuleiten. 
 

Routen aus dieser 
Qualitätsstufe sind 
rasch durch 
entsprechende 
Maßnahmen zu 
sichern. 
Verbesserungen 
verschiedener Art sind 
notwendig.  
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Umsetzung auf Netzhierarchien: 
 
Entscheidend für die Umsetzung unterschiedlicher Kategorien von Radrouten (A-, B- und C-Netz) 
sind oben genannte Qualitätsstufen, ausgeführte Breiten (Querschnittsform), mögliche 
Reisegeschwindigkeiten und Vorrangregelungen an Knotenpunkten, etc. Aber auch je nach Umfeld, 
ob urban (eng verbaut), periurban (vorstädtisch) und rural (ländlich), finden sich differenzierte 
Prinzipien. 
 
Das A-Netz ist vorrangig vom Fuß- und Kfz-Verkehr zu trennen, wobei in urbanen Zonen in 
Ausnahmefällen auch Begegnungsfälle bzw. Mischformen möglich sind. 
Im B-Netz sind Radfahrende auf getrennten oder gemischt geführten Infrastrukturen unterwegs. 
Das C-Netz erfordert per se keine Trennung von Fuß- und Kfz-Verkehr. 

 
 
Netzhierarchie (inkl. Anforderungsprofil) aus der Radnetzstudie des steirischen Kernballungsraumes, teilweise 
angelehnt an CROW, Design manual for bicycle traffic und für den Masterplan angepasst: 
 

 
Routen der Kategorie A  
können Radschnellwege sein 

Routen der Kategorie B  
sind innerstädtische 
Verbindungswege  

Routen der Kategorie C 
sind Zufahrtswege 

Räumliche Funktion 
Verbindung von Stadtteilen  
und Nachbargemeinden 

Innerstädtische Vernetzung Lokale Erreichbarkeit 

Planungsprinzip 
hohe Geschwindigkeit am 
gesamten Streckenzug, 
Konkurrenzfähigkeit z. Pkw 

Netzwirkung Erschließung von Potenzialen 

Organisation Je nach Kontext und Möglichkeit 

Platz für  
den Radverkehr 
(Verkehrsraum) 

≥ 2,0 Meter je Fahrtrichtung ≥ 1,5 Meter je Fahrtrichtung Nach räumlicher Gegebenheit 

Knotenpunkte Bevorrangt Bevorrangt Nach Erfordernis 

Projektierungs-
geschwindigkeit 

Mind. 30 km/h Mind. 25 km/h Mind. 20 km/h 

Ø Geschwindigkeit 
in der Praxis 

25-30 km/h 15-25 km/h Bis 25 km/h 

Qualitätsstufe 
Möglichst immer  
Qualitätsstufe I 

Möglichst immer  
Qualitätsstufe II 

Möglichst immer  
Qualitätsstufe II 

* Abweichungen, wie niedrigere Geschwindigkeiten, geringere Fahrbahnbreite und andere Vorranglösungen  
sind – vor allem in der Innenstadt – im Sinne der Sicherheit für zu Fuß gehende möglich. 
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Spezifische Eigenschaften von Routen im A-Netz: 
Hochrangige A-Netz-Routen werden im Allgemeinen getrennt vom Kfz- und Fußverkehr geführt. Je 
nach Kontext können aber unterschiedliche Führungsformen verwendet werden:  

• Im innerstädtischen Bereich sowie in Stadtteilzentren können gemischte, verkehrsberuhigte 
Zonen ebenso gut anwendbar sein, wie klar getrennte, möglichst breite und gut 
ausgestattete Radwege. Hier sind neben Fahrradstraßen, Begegnungszonen auch gemischt 
geführte Straßen, die entsprechend gestaltet sind und wenig vom MIV belastet sind, als 
Beispiele zu nennen. 

• In vorstädtischer und ländlicher Umgebung sind vor allem (baulich oder durch Markierung) 
getrennte Flächen für den Radverkehr umzusetzen, um schnelle, sichere und komfortable 
Wege anzubieten. 
 
 

Nachfolgende Maßnahmen sind für Routen im A-Netz nicht geeignet, um für alle Zielgruppen gute 
Radverkehrsanlagen auf höchster Ebene anzubieten: 

A.3. Tempo 30-Zonen (ohne weitere Verkehrsberuhigung) 
B.4. Gemischt geführter Geh- und Radweg 
B.5. Sonderform: Geh- und Radwege bzw. Radweg ohne Benützungspflicht 
B.8. Mehrzweckstreifen  
B.10. Mitbenützung des Busfahrstreifens 

 
 
Alle weiteren Maßnahmen aus diesem Katalog sind bei entsprechender Berücksichtigung der besten 
Qualität und größtmöglichen Breite gut für Routen im A-Netz geeignet. Sie sind vor allem am Bedarf 
zu orientieren und aufgrund ihrer zu erwartenden Benützungsintensität gut umzusetzen. 
Für Routen im B- und C-Netz können alle Maßnahmen aus diesem Katalog angewendet werden. 
Hier ist der Anspruch an Qualität und Breite nicht vorrangig, sondern der Netzschluss, um eine 
lückenlose Radverkehrsinfrastruktur zu erreichen. 
 
 
In der Umsetzung von Korridoren im A-Netz können Routen auch „aufgefächert“ werden. Das 
bedeutet, dass mehrere Angebote unterschiedlicher Qualität und Ausführung eingesetzt werden 
können. So ist es beispielsweise aufgrund der räumlichen Situation möglich, dass abschnittsweise 
mehrere Routen (nach Standards für das B-Netz) zur Verfügung stehen. Eine Route bietet schnellen 
Radfahrende, wie Arbeitspendelnden, eine Verbindungsmöglichkeit an und eine weitere Route 
ermöglicht es anderseits Kindern, Jugendlichen und älteren Menschen sicher unterwegs zu sein. In 
ihrer Gesamtheit erfüllen die beiden Routen damit den Anforderungen des höherrangigen A-Netzes. 
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Dargestellt als Beispiel für die Qualitätsstufe I ist ein typischer Straßenquerschnitt mit Fahrstreifen 
für den MIV, Grünstreifen mit Bäumen für die Beschattung, großzügigen Sicherheitsabständen, 
bedarfsorientierten Gehsteigen und komfortablen, breiten Radfahranlagen.  
 
Entsprechend dem vorhandenen Platz sollten bei der Verbesserung bestehender 
Straßenquerschnitte zuerst (Abbiege-) Fahrstreifen für den MIV reduziert werden, bevor Platz für 
den Fuß- & Radverkehr verschmälert wird. Bereiche für zu Fuß Gehende dürfen 2m nicht 
unterschreiten und sollten bedarfsorientiert breiter gestaltet werden, um auch eine Interaktion mit der 
angrenzenden Bebauung zu erlauben (Gastgärten, Sitzbänke, Abstellflächen für Werbung, Schilder, 
Abfalleimer etc.). 
 
Multifunktionalität bzw. Nutzungsmischung einzelner (Fahr-) Streifen ist möglich:  
+ Grünstreifen mit Haltestellen oder Abstellanlagen (für Rad und/oder Pkw) 
+ Busfahrstreifen, frei für Radfahrende 
+ Mittige Versickerungsstreifen können zu Abbiegefahrstreifen für den MIV werden 
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Bauliche Trennung vor nicht-baulicher Trennung 

 
 
Gründe für Radverkehrsführungen ohne bauliche Trennung zum Kfz-Verkehr: 
+ Radfahrende im Alltags- bzw. Berufsverkehr fahren zügig. Dies betrifft meist geübte Personen, 

die allein unterwegs sind – hier sind Führungen auf der Kfz-Fahrbahn mehrfach im Vorteil. 
Relevant sind hier besonders Sichtbarkeit bei Kreuzungen, bei Schlechtwetter und Dunkelheit. 

 
Gründe für Radverkehrsführungen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr: 
+ Gemütliche Radfahrende, Freizeitverkehr, Radfahrende in Gruppen (Familien) nutzen bevorzugt 

baulich getrennte Wege. Sie werden zu über 90% als relativ sicher empfunden. (Quelle: 
FixMyBerlin)  

+ Im subjektiven Sicherheitsempfinden spielen die Trennung der Radverkehrsanlage zum 
fließenden Kfz-Verkehr und ihre Breite eine wesentlich stärkere Rolle als die Kfz-
Fahrgeschwindigkeit und Verkehrsstärken. (Quelle: FixMyBerlin)  

+ Auf Straßen mit 30km/h halten sich 72% der Kfz-Fahrenden nicht an die 
Geschwindigkeitsbeschränkung. Dies führt zu mehr unsicheren Begegnungen mit 
Radfahrenden im Mischverkehr. (Quelle: KFV) 

 
So ist eine bauliche Trennung vom Kfz-Verkehr besonders bei hochrangigen Radverbindungen (A- 
und B-Routen) in vielen Fällen zu bevorzugen. 
 
Die Radnetzstudie, als Basis dieses Masterplans, spricht sich bei einer Kfz-Geschwindigkeit 
über 30 km/h für eine bauliche Trennung der Radwege aus.  
 
Wesentlich für die Entscheidung der Radverkehrsanlage sind daher   

- Anteil an Schwerverkehr  
- Steigungsverhältnis 
- die vorherrschende oder geplante zulässige Kfz-Höchstgeschwindigkeit in Relation zur  
- maßgeblich stündlichen Kfz-Verkehrsstärke (MSV) oder durchschnittlichen täglichen Kfz-

Verkehrsstärke (DTV) 
 
Bei einem Schwerverkehrsanteil von über 5% ist die Errichtung einer baulich getrennten 
Radverkehrsanlage auch in Tempo 30-Straßen zu berücksichtigen, sonst wird der betroffene 
Streckenabschnitt von der wichtigen Gruppe der weniger erfahrenen Radfahrer*innen als Lücke im 
Radroutennetz erfahren. 
 
Auf Abschnitten mit einem Steigungsverhältnis über 3% soll überprüft werden, ob ein 
asymmetrisches Straßenprofil angewendet werden kann (Bergab im Mischverkehr bzw. in 
Mehrzweckstreifen - Bergauf auf Mehrzweck-/Radfahrstreifen bzw. Radweg). Alternativ kann ein 
begleitender Gehweg zum (gemeinsam geführten) Geh- und Radweg (ohne Benützungspflicht) 
ausgebaut werden. Damit sind bergauf langsamere Radfahrenden bzw. dadurch höhere 
Pendelbewegungen sicherer, da auch ungeübte oder besonders langsame Radfahrende dort abseits 
des Kfz-Verkehrs fahren können. Je nach Situation sollte bei starken Steigungen generell eine 
baulich getrennte Radverkehrsanlage angestrebt werden.  
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Ist die Kfz-Fahrgeschwindigkeit > 30km/h, ist der Radverkehr davon baulich zu trennen. Das ist in 
Graz bei Vorrangstraßen der Fall. Hier sind die notwendigen baulichen Maßnahmen auch deshalb 
zu treffen, weil die Verkehrsintensitäten höher sind. Bei geringeren Verkehrsstärken (700 Kfz/h in der 
Spitzenstunde oder 7000 Kfz/24h DTV) ist ein Radfahrstreifen ebenso anwendbar.  
 
Ist die Kfz-Fahrgeschwindigkeit <= 30km/h, kann der Radverkehr ohne bauliche Trennung geführt 
werden. Dabei sind Abstände insbesondere bei parkenden Kfz und bei Überholvorgängen von Kfz 
zu berücksichtigen. Die Gestaltung des Straßenraumes ist so zu wählen, dass die geringe 
Fahrgeschwindigkeit für den Kfz-Verkehr intuitiv erkennbar ist. 
Wenn es die Kfz-Verkehrsstärke zu hoch wird (700 Kfz/h in der Spitzenstunde oder 7000 Kfz/24h 
DTV), sind ebenso Radverkehrsführungen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr oder 
Radfahrstreifen zu berücksichtigen. 
 
In Kfz-verkehrsberuhigten, lokalen Straßen mit geringen Verkehrsstärken (300 Kfz/h in der 
Spitzenstunde oder 3000 Kfz/24h DTV) können auch gelindere Maßnahmen umgesetzt werden. 
Dazu zählen bei untergeordneten Straßen Begegnungszonen, Fahrradstraßen oder allgemein 
Mischverkehr. 
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TEIL A 
 

ORDNUNGSPOLITISCHE UND ALLGEMEINE MAßNAHMEN 

 
 

Nutzung von Vorrangstraßen zum Lückenschluss 
Markierungen 

A.1 Piktogramme 
A.2 Farbige Radverkehrsanlagen 
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Nutzung von Vorrangstraßen zum Lückenschluss 

 
Beschreibung: 
• In Graz gibt es 194km Vorrangstraßen auf denen Tempo 50 die übliche Kfz-

Geschwindigkeit ist. Hier ist Radfahren nur auf vom Kfz-Verkehr getrennten Radwegen 
sicher und attraktiv. Diese Straßen machen 20% des gesamten Straßennetzes in Graz 
aus. 

 
Anwendungsfall: 
• Um Radweglücken zu schließen, können Vorrangstraßen „besser genützt“ und 

durchgängige Radinfrastrukturen geschaffen werden. 
• Eine Vereinfachung und Umnutzung von Vorrangstraßen (ganz oder abschnittsweise), 

kann zu einem guten Stadtbild beitragen: Stärkung von Lebensqualität und Sicherheit. 
• Nach §43 StVo können „nach Bedarf“ Straßenzüge beschränkt werden. Wenn bei 

Schulen, Krankenhäusern, etc. die Fahrgeschwindigkeit auf Vorrangstraßen 
abschnittsweise reduziert werden kann, dann auch für wichtige Radwegschlüsse – wo 
es notwendig ist, um „radfahrverträgliche Straßen“ zu generieren. 

 
Design / Abmessungen: 
• 30km/h erlaubt in Hinblick auf den Unterschied von Masse und Geschwindigkeit 

zwischen Kfz- und Radverkehr eine höhere Verträglichkeit (Homogenität) und dient in 
erster Linie der Durchgängigkeit, um Lücken zu schließen. 

• Hochrangige Radinfrastruktur sollte vor allem getrennt vom Kfz-Verkehr geführt werden 
bzw. in Fahrradstraßen. Allerdings können kurze Abschnitte im Mischverkehr schnell 
die Netzqualität erhöhen, auch wenn sie qualitativ nicht optimal sind. 

• Dazu braucht es aber auch eine klare Gestaltung des Straßenraumes bzw. 
Maßnahmen, damit die Geschwindigkeit eingehalten werden kann. Das kann auch eine 
Reorganisation bedeuten (hinsichtlich Verkehrsführung, Parken, etc.). 

• Von Stadtzentrum aus nach außen soll die Anpassung stattfinden. Konkret ist eine 
Reduktion der Geschwindigkeit mit einhergehender Verschmälerung der Fahrbahnen 
und Integration von Radwegen (ehesten Mehrzweckstreifen in Engstellen) möglich. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• 2003 fand die letzte Erweiterung des Tempo 30-Netzes in Graz statt: Damals wurden 

23 km (oder 40 Straßenzüge) verkehrsberuhigt. 
• So kann der Anteil der Vorrangstraßen in den kommenden Jahren radfahr-verträglich 

reduziert werden. Dadurch gibt es noch viele weitere positive Effekte: 
+ Reduktion von (schweren) Verkehrsunfällen  
+ Reduktion der Lärmbelastung für angrenzende Wohnbebauung 
+ Reduktion von Schadstoffemissionen 
+ Förderung einer „entschleunigten“ Gesellschaft / 100m mehr 30er Straße verlängern die 

Reisezeit des MIV um nur 5 Sekunden 
+ Gemeinsame Nutzung vorhandener Flächen - effizient und wirtschaftlich 
 

       
Verkehrszeichen Vorrangstraßen 
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Weitere Verkehrsberuhigungen machen nur einen Bruchteil des gesamten Straßennetzes aus, 
bieten aber viele Vorteile. Vor allem dienen sie der Sicherheit!  
 
 
 
  
 

 
 

In Graz gibt es gesamt ca. 1100 km 
Straßennetz  
 
Für den MIV gibt es hochrangige Straßen:  
• Autobahnen Anschluss-A2 und A9 als 

überregionale Verbindungen 
• Von den etwa 194km Vorrangstraßen in 

Graz (prinzipiell Tempo 50+) gibt es 
besonders wichtige Durchzugsstraßen 
und regionale Straßen mit wichtiger 
Erschließungsfunktion (ca. 70km - 36% 
aller Vorrangstraßen), die in ihrer 
Verkehrsstärke nicht zu beeinträchtigen 
sind und Radwege nach Möglichkeit nur 
baulich getrennt einzurichten. Wenn es 
auf Grund der Relevanz für ein 
durchgängiges Radnetz unbedingt 
erforderlich ist, sollten kurze Abschnitte 
bzw. Engstellen verbessert werden. 

• Etwaige Neuordnungen der Einbahn-
Schleifen in der Innenstadt werden in 
dieser Betrachtung nicht in Frage gestellt, 
da dies das verkehrliche Gesamtsystem 
belasten würde. 
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Dazu gibt es viele weitere Vorrangstraßen mit 
Tempo 50. Gerade hier gibt es viele 
Verkehrsunfälle. 
 
Von den Vorrangstraßen sind schon heute 
etwa 10% abschnittsweise 
geschwindigkeitsreduziert im Nahebereich 
von Schulen, Krankenhäusern, etc. (grün 
dargestellt) 
 
Auf etwa 15-20% der Vorrangstraßen sind 
Straßenbahngleise verlegt. Hier ist Vorrang 
für den öffentlichen Verkehr weiterhin sinnvoll 
und Fahrbahnen mit Schienen sind für den 
Radverkehr nicht attraktiv. 
 
Die anderen Vorrangstraßen (etwa 40%) 
könnten daher besser genutzt werden. 

 
       
  

 
 

Momentan finden Radfahrende auf 
Nebenstraßen (mit 30km/h Kfz-
Geschwindigkeit) und bestehender 
Radinfrastruktur relativ sichere Umgebungen. 
Einzeln weichen die Qualitätsstufen der 
Radverkehrsanlagen ab.  
 
Gab es bisher teilweise Lücken in der 
Durchgängigkeit, weil man auf höherrangige 
Straßen ausweichen musste, können 
abschnittsweise (Geschwindigkeits-
)Anpassungen rasch und effizient Abhilfe 
schaffen. 
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Bei Umnutzung einiger weniger Vorrangstraßen bzw. Abschnitten darauf kann schon viel bewirkt 
werden. Die Geschwindigkeit wird gesenkt, Radfahren so verträglich. Aber auch die Nutzung als 
Fahrradstraße hat wesentliche Vorteile.  
 
So konnten folgende Abschnitte identifiziert werden: 
• Notwendige Lückenschlüsse zwischen Radwegen  
• Verbesserung der Erreichbarkeit von Schulen 
• Berücksichtigung und Aufwertung bestehender Hauptradrouten der Stadt Graz oder des Landes 

Steiermark 
• Vorrangstraßen, die nicht angebunden sind (in Nebenstraßen enden) bzw. nur sehr geringe 

Sammelfunktion aufweisen 
• Vorrangstraßen, die gute Ausweichmöglichkeiten bieten (parallele Straßenzüge) 
• Bei Engstellen bzw. Stadteilzentren 
 
Hier grün markierte Straßen würden so nach einem ersten Transformationsschritt eine wesentliche 
Verbesserung bringen und machen knapp 20% der Vorrangstraßen aus. 
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43 potentielle Straßen und Straßenabschnitte, die in ihrer Kfz-Fahrgeschwindigkeit reduziert werden 
können, um so kurzfristig Lückenschlüsse sicherer zu machen. 
 
Diese können teilweise rasch umgesetzt werden und haben teilweise eine hohe Relevanz für das 
Radverkehrsnetz. 
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Markierungen 

 
 
A.1 Piktogramme 

 
 
Beschreibung:  
• Nach der Bodenmarkierungsverordnung, § 13 Bodenmarkierungen auf Radfahrstreifen 

bzw. der dazugehörigen Anlage 3 sind „klassische“ Symbole für Radfahrstreifen zu 
verwenden. 

 
Anwendungsfall: 
• Bei Radfahrstreifen gesetzlich vorgeschrieben. 
• Zur Anzeige eines Einrichtungsradweges notwendig. Doppelte, gegenläufige 

Anwendung bei Zweirichtungsradwegen möglich.  
• Piktogramme können auf allen Anlageformen angewandt werden. 
• Mittelfristig soll ein einheitliches Leitsystem vorrangig auf Bodenmarkierungen 

aufgebaut sein 
 

Design / Abmessungen:  
• Farbe Weiß; 70cm hoch, 90cm breit.  
• Auf allen anderen Anlageformen sollen aufgrund der Homogenität die gleichen 

Piktogramme eingesetzt werden – gegebenenfalls auch in größerer Ausführung 
möglich. Sogenannte „Sharrows“ sollen nicht angewendet werden. 

• Kann ergänzend zum Leitsystem von Stadt Graz und Land Steiermark eingesetzt 
werden.  

 
 

Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Der Einsatz von Piktogrammen unterstützt die Sichtbarkeit des Radverkehrs 
+ Erhöht die visuelle Durchgängigkeit des Radnetzes 

 
- Ein überladener Einsatz kann zu Verwirrungen führen 
- Pflege der Markierungen / regelmäßig nachfärben 

 
 

Ergänzungen / Beispiele: 
 

 

 

Piktogramm mit Fahrtrichtungsanzeige  
 

   
 
 

Quick-Win: Piktogramme auf Straßen mit Mischverkehr, auf bestehenden und neuen 
Hauptradrouten durchgängig in beide Fahrtrichtungen für den Radverkehr einsetzen 
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Standard-Fahrradsymbol  Mit Richtungsanzeige  
lt. Bodenmarkierungsverordnung 
 

 
 
 

 
Im Mischverkehr bzw. bei Straßenbahngleisen 
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A.2. Farbige Radverkehrsanlagen 
 
 

Beschreibung: 
• Radverkehrsanlagen können farbig hervorgehoben werden.  
 
Anwendungsfall: 
• Volle Einfärbung der Radverkehrsanlage bei neuen A-Routen (ausgn. bei gemischter 

Führung). 
• Flächige Färbung von Querungen auf Hauptradrouten. 
• Flächige Färbung von Gefahrenstellen, wie Einfahrten. Besonders relevant bei 

schlechten Sichtverhältnissen.  
 
Design / Abmessungen:  
• Nach Gestaltungskonzept; Farbe Blau Blau RAL 5012. Flächig, bzw. punktförmig.  

o Radwege mit baulicher Trennung besitzen schon ein erhöhtes Sicherheitsgefühl. 
Daher sind hier vor allem Gefahrenstellen, Querungen, etc. punktuell zu 
markieren. Dabei kann die Farbe in einem Muster auslaufend gestaltet werden. 

o Radwege ohne bauliche Trennung haben ein vermindertes Sicherheitsgefühl und 
sind bestenfalls durchgängig und flächig einzufärben.1 

• Langfristig kann überlegt werden, ob selbstständig geführte Radinfrastrukturen in 
durchgefärbtem Asphalt ausführbar sind 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Erhöht die visuelle Sichtbarkeit der Radinfrastruktur 
+ Der Einsatz von Markierungen bei Gefahrenstellen insbesondere bei starkem Kfz-

Verkehr verbessert die Sicherheit des Radverkehrs 
 

- Eventuelle Konflikte mit Denkmal- und Altstadtschutz im Stadtbild des Zentrums 
- Eventuelle Konflikte/ Undeutlichkeit mit bestehenden Markierungen (blaue Parkzonen)   
- Pflege der Markierungen / regelmäßig nachfärben 
 
 
Beispiel: 

   
Markierung der blauen Cycle-Superhighways in London        

 
 
 

Quick-Win: schnelles Sichtbarmachen bestehender und neu aufgewerteter 
Radverkehrsanlagen. 

 
 
 

 
 
 
1 Eine flächige Markierung erhöht das relative Sicherheitsgefühl von 72% auf 82%. 
https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/strassencheck-ergbnisse-diese-strassen-will-berlin/ 
 



   Radoffensive Graz 2030 

  Seite 69 

 
 
 

 
 
Beispiel ‚schachbrettartig’ gemusterter Übergang zu einer farbig markierten Radüberfahrt bei baulich getrennten Radwegen 
 
 

 
 
Radwege ohne bauliche Trennung auf A-Routen sollen vollflächig markiert werden. 
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A.3. Tempo 30-Zonen 
 
 

Beschreibung: 
• In Graz gilt per Verordnung auf allen Gemeinde- und Landesstraße Tempo 30, 

ausgenommen sind gekennzeichnete Vorrangstraßen. Quelle: 
https://www.graz.at/cms/beitrag/10320495/7765198/Stadtgebiet_Tempo.html 

• In gewissen Bereichen (z.B. bei Schulen oder Engstellen) wird Tempo 30 auch auf 
Vorrangstraßen verordnet. 

 
Anwendungsfall: 
• Für eine flächige Erschließung von Gebieten für den Radverkehr. 
• Nicht für A-Routen geeignet, denn prinzipiell sind hochrangige Radverbindungen nicht 

im Mischverkehr in Tempo 30-Zonen zu führen, sondern auf getrennten Anlagen (oder 
Fahrradstraßen). Ausgenommen davon sind Nebenstraßen in ländlich geprägtem 
Umfeld bzw. im urbanen Kontext (wie Innenstadt oder Stadtteilzentren) 

 
Design / Abmessungen: 
• Flächendeckendes Tempo 30, wie in Graz verordnet, mit Ausnahme der 

Vorrangstraßen. 
• Eine Gestaltung des Straßenraums, die Tempo 30 entspricht und richtiges Verhalten 

bewirkt. 
• Beschränkungen von Zu- und Durchfahren des Kfz-Verkehrs in Gebieten, wodurch 

Superblock-ähnliche Strukturen ermöglicht werden. 
• Bodenschwellen, die den Radverkehr nicht beeinträchtigen, können die 

Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs effektiv reduzieren. Dabei sollte auf problemlosen 
Winterdienst und geräuscharme Möglichkeiten geachtet werden. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Weitere Verkehrsberuhigungen von Stadtvierteln bzw. Quartieren durch 

Begegnungszonen, Wohnstraßen oder Sackgassen, die das Zu- und Abfahren regeln 
bzw. das Durchfahren verhindern bzw. dosieren 

 
 

Verkehrszeichen Zone 30 und Vorrangstraßen 
 

       
 
 

  
Beispiel für Bodenschwellen, Quelle: https://www.stuttgarter-zeitung.de/gallery.stuttgarter-innenstadt-stadt-bremst-
ps-fanatiker-aus-param~2~1~0~5~false.23b25f04-8da2-43e5-b4b4-8ad197215156.html 

 
 

Quick-Win: Eine Ausweitung von Tempo 30 in weitere Abschnitte von Vorrangstraßen, z.B. 
in der Verlängerung von Schulen, Kindergärten, etc.  
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A.4. Begegnungszonen 
 
 

Beschreibung: 
• Besonders gestaltete Zonen, wo die Sicherheit und Leichtigkeit des Fuß- und 

Radverkehrs vorrangiges Ziel ist und die Qualität des öffentlichen Raums verbessert 
werden soll. 

 
Anwendungsfall: 
• Öffentliche Räume (Straßen, Kreuzungen, Plätze), die für mehrere Verkehrsträger 

geöffnet und nutzbar gemacht werden sollen, ohne dass der Kfz-Verkehr den Fuß- und 
Radverkehr gefährdet oder behindert.  

• Bei Zonen mit vielfältigen Nutzungen und Funktionen, wie Stadtteilzentren, vor Schulen 
etc. 

• Bei Einkaufsstraßen bzw. Ortszentren. 
 
Design / Abmessungen: 
• Die Gestaltung und Abmessung ist sehr situationsabhängig und in partizipativen 

Prozessen zusammen mit Nutzern und Anrainern zu entwickeln. 
• Fahrgeschwindigkeit max. 20 km/h 
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Siehe: http://www.begegnungszonen.or.at 
• Eine Reorganisation des öffentlichen Raumes ist möglich: Integration von Grünräumen, 

Synergie mit Erdgeschossfunktionen, Halten und Parken von Kfz auf gekennzeichneten 
Flächen 

 
+ Radverkehr darf nebeneinander fahren und wird nicht vom Kfz-Verkehr gefährdet oder 

behindert. 
+ Stadträumliche und gestalterische Mehrwerte 

      
- Hohe Bau- und Planungsinvestitionen 

 
 

Verkehrszeichen:  
 

 
 
 

    
Beispiel Sonnenfelsplatz Graz und Zentrum Trofaiach, Quelle: http://www.begegnungszonen.or.at, Stadt Graz (DI 
H. Falk) und Foto: Walk-space.at 

 
 

Quick-Win: Eine Ausweitung von bestehenden Begegnungszonen, wie z.B. des 
Sonnenfelsplatzes in Richtung Stadtpark.  
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A.5. Wohnstraßen 
 
 

Beschreibung: 
• Bieten insbesondere in Wohnquartieren, vor Schulen und Kindergärten eine weitere 

Verkehrsberuhigung. Hat die Sicherheit und Leichtigkeit des Fußverkehrs zum Ziel, 
jedenfalls ist der Aufenthalt vorrangig gegenüber dem Verkehr. 

 
Anwendungsfall: 
• In Wohngebieten, sinnvollerweise bei Sackgassen, vor Schulen, etc. 
• Können in Graz auf Wunsch der Bevölkerung eingerichtet werden, wenn sie den 

formalen Kriterien entspricht, d.h. der Aufenthaltsbedarf größer als der 
Durchfahrtsbedarf ist. 
Siehe: https://www.graz.at/cms/beitrag/10191126/7760054/Wohnstrassen.html 

• Der Radverkehr ist rechtlich an die dort vorgegebene Schrittgeschwindigkeit (5 km/h) 
gebunden. Daher sind Wohnstraßen als allgemeine Maßnahme nicht für hochrangige 
Radverkehrsverbindungen geeignet. Sie tragen dennoch zur Verkehrsberuhigung in der 
Stadt bei. 

• Wenn Wohnstraßen eingerichtet werden, sollte für schnelle Radverbindungen eine 
Alternative angeboten werden.  

 
 
Design / Abmessungen: 
• Stark geschwindigkeitsbremsende Gestaltungen (mäandrierende Straßenführung, 

Halte-/Lade-Zonen, Bodenschwellen etc.).  
• Der Einsatz von spielerischen, gestalterischen Elementen ist möglich. 
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Jeglicher Verkehr aus Wohnstraßen hat Nachrang beim Verlassen. 

 
+ allgemeine Verkehrsberuhigung 
+ Radfahrende dürfen im Gegensatz zum Kfz-Verkehr auch immer gegen die Einbahn 

fahren.  
+ Der Radverkehr darf vom nicht Kfz-Verkehr gefährdet oder behindert werden. 

      
- Schrittgeschwindigkeit für Radverkehr   

 
Verkehrszeichen:  
 

 
 
 

 
Fotos: Maruša Puhek,  
Quelle: https://www.graz.gruene.at/themen/generationen/wer-braucht-schon-eine-kinderfreundliche-stadt 
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A.6. Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr 
 
 

Beschreibung: 
• In Fußgängerzonen hat der Fußverkehr Vorrang. Radverkehr muss erst gesondert 

freigegeben werden. Es ist dann auch für Radverkehr Schrittgeschwindigkeit (5 km/h) 
einzuhalten. 

 
Anwendungsfall: 
• Für Nebenverbindungen des Radverkehrs in Fußgängerzonen. Haupt- bzw. 

Schnellverbindungen sollten nicht in Fußgängerzonen geführt werden. 
• Zur Verbesserung der Durchlässigkeit dieser Gebiete und der Erschließung von 

Geschäften und Lokalen. 
• Eine Öffnung von Fußgängerzonen obliegt der Abwägung zwischen Aufenthaltsqualität 

für Fußverkehr und Erreichbarkeit für Radverkehr. 
• Der Radverkehr ist rechtlich an die dort vorgegebene Schrittgeschwindigkeit (5 km/h) 

gebunden. Daher ist die Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr als 
flächendeckende Maßnahme zur Radverkehrsförderung ungeeignet, abschnittsweise 
aber durchaus sinnvoll.  

 
Design / Abmessungen: 
• Die Gestaltung ist sehr situationsabhängig. Breite mindestens 4,5m, um eine konfliktfreie 

Begegnung zwischen Radfahrenden und Fußgängern zu ermöglichen.  
• Wenn Fußgängerzonen für Radverkehr geöffnet werden, ist mit Kampagnen- und 

Öffentlichkeitsarbeit für ein rücksichtvolles Miteinander zu werben. 
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Radverkehr, sowie Kfz-Verkehr, der zu Lieferzwecken in Ausnahmefällen einfährt, hat 

beim Verlassen von Fußgängerzonen Nachrang. 
• Siehe: „Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr. Planungsleitfaden“ 

https://repository.difu.de/jspui/handle/difu/249746 
 

+ Stadträumliche und gestalterische Mehrwerte 
- Schrittgeschwindigkeit für Radverkehr   

   
Verkehrszeichen: 
 

     
     

 

 
Beispiel Schmiedgasse; Foto: Graz Tourismus - Harry Schiffer,  
https://www.graztourismus.at/de/shopping-und-lifestyle/einkaufsviertel/grazer-innenstadt/schmiedgasse 
 

 
Quick-Win: Öffnung weiterer Teile der bestehenden Fußgängerzonen in der Innenstadt für 
Radverkehr. Werbung für mehr Aufmerksamkeit und Miteinander statt Installation eines 
‚Rad-Radars’. 
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A.7. Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 
 
 

Beschreibung: 
• Einbahnen für den Kfz-Verkehr wirken verkehrsberuhigend und schaffen durch den 

Wegfall von Fahrstreifen, bzw. geringer Breite der Fahrbahn Platz für andere 
Nutzungen. Für den Radverkehr beschränken Einbahnen jedoch die Durchlässigkeit und 
Erreichbarkeit. Daher sollten, wenn der Platz vorhanden ist, alle Einbahnstraßen für den 
Radverkehr auch gegen die Fahrtrichtung des Kfz-Verkehr geöffnet werden. 

 
Anwendungsfall: 
• Bei allen Einbahnstraßen. 
 
Design / Abmessungen: 
• Siehe B.3 / Radfahrstreifen gegen die Einbahn. 
• Entlang des Radfahrstreifens gegen die Einbahn sollten Parkplätze vermieden werden. 

Bei Einbahnstraßen mit großer Verkehrsstärke ist verpflichtend ein Radfahrstreifen 
anzuwenden, bei geringer Verkehrsstärke sind Piktogramme zu markieren, welche den 
entgegenkommenden Radverkehr anzeigen. 

• Deutliche Beschilderung: Das kleine Zusatzschild „ausgenommen Radverkehr“ zum 
Einfahrt-Verboten-Schild, ist manchmal nur schwer sichtbar, gerade dann, wenn kein 
Radfahrstreifen markiert wurde. 

• Unbedingt auf Erkennbarkeit der Wegeführung achten. Es sollen keine Lücken 
offenbleiben bzw. die Querung aus der entgegenkommenden Einbahn muss klar sein. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Begegnungen mit breiten Kfz, z.B. Bussen, Müllfahrzeugen, sowie parkende Fahrzeuge 

(Kfz, wie auch Fahrräder) verursachen zusätzlich Engstellen bzw. gefährliche 
Situationen.  

• Vor allem mit Transporträdern sind die schmalen Radfahrstreifen teilweise nur schwer 
befahrbar. 

 
+ Potential Lücken im RV Netz zu schließen 
+ Erhöht die Durchlässigkeit im Netz und schafft kürzere Wege für Radverkehr  

      
- Begegnungen mit Kfz-Verkehr   
- Sicherheitsmängel aufgrund geringer Abstände und parkenden Kfz 

 
Verkehrszeichen: 
 

  
 

 
Beispiel Morellenfeldgasse: weit herausgezogene markierte Radfahrstreifen unterstützen die Erkennbarkeit 

 
 

Quick-Win: Konsequente Öffnung weiterer bzw. aller Einbahnstraßen für den Radverkehr, 
bevorzugt im Innenstadt Bereich und rund um die Universitäten. 
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A.8. Verkehrsflächenmanagement / Parkraumbewirtschaftung 
 
 

Beschreibung:  
• Ein Radverkehrsplan kann nicht losgelöst vom Kfz-Verkehr betrachtet werden. Ein 

wichtiges und effektives Mittel zur Regulierung des Kfz-Verkehrs ist das 
Verkehrsflächenmanagement bzw. die Parkraumbewirtschaftung. Hierdurch kann Raum 
für den Radverkehr freigespielt werden. 

 
Anwendungsfall: 
Parkplatzreduktion kurzfristig: 
• Erhöhung der Parkgebühr; Genehmigung und Aufstellen von temporären Terrassen für 

Gastgärten, umsetzbare Bäume und Radabstellanlagen. 
 

Parkplatzreduktion mittelfristig: 
• Pflanzung von Bäumen, fest verbaute Radabstellanlagen. 

 
Parkplatzentfall langfristig: 
• Schaffung von Sammel- und Tiefgaragen, wodurch das Parken im öffentlichen Raum 

reduziert wird 
• attraktive P+R-Anlagen in der Nähe der Stadtgrenze in Verknüpfung mit hochwertigen ÖV 

um den MIV der von außerhalb der Stadt einpendelt abzuschöpfen. 
• Reduktion des Kfz-Besitzes durch z.B. Car-Sharing-Angebote, wodurch weniger Pkw-

Abstellflächen benötigt werden.  
• Verstärktes Setzen auf die ‚Stadt der kurzen Wege’, in der die täglichen Bedürfnisse gut 

zu Fuß, mit dem Rad oder ÖV zu befriedigen sind.  
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Anpassungsbedarf hin zu einer fairen Preispolitik: Denn die Nutzung des Öffentlichen 

Verkehrs ist im Vergleich teurer als das Abstellen eines Kfz für kurze Zeit ist in der 
Innenstadt.2 Privater Wohnraum ist im Vergleich ebenso teurer als das Abstellen eines 
Kfz für längere Zeit im öffentlichen Raum.3 

 
+ Schafft Platz für Radverkehrsinfrastruktur  
+ Schafft Platz für Verweil- und Grünräume 

      
- Kommunikations- bzw. Kompensationsaufwand für die Nachbarschaft 

 
 

 
Temporäre und umsetzbare Radabstellanlage ‚Fietsvlonders’ Rotterdam, Quelle: Leefbuurten 
 

Quick-Win: Parklets und temporäre Radabstellanlagen (siehe die Rotterdammer 
‚Fietsvlonder’), bevorzugt in belebten Straßen mit viel Gastronomie und oder hohem 
Studierendenanteil.  

 
 
 
2 Eine Stunde Parken im öffentlichen Raum in der blauen Kurzparkzone kostet 2 Euro. Ein Stundenticket für den ÖV 2,50€. 
3 Kosten für eine Ausnahmegenehmigung für Bewohner in der blauen Kurzparkzone in Graz pro Jahr: 147,15€ 
Durchschnittliche Miete für 12qm Wohnfläche pro Jahr in Graz: 1647,36€ 



Radoffensive Graz 2030 

Seite 76 

 
 
A.9. Verkehrsberuhigung: Superblocks / Modale Filter 

 
 
Beschreibung: 
• Diverse Maßnahmen zur Kfz-Verkehrsberuhigung in Wohn- bzw. Stadtquartieren 
 
Anwendungsfall: 
• Wohn- bzw. Stadtquartiere bei denen eine Reduktion bzw. Vermeidung des 

Durchfahrtsverkehrs erzielt werden soll. 
 
Design / Abmessungen: 
• Verkehrsberuhigung durch Zufahrtsbeschränkungen 

o Verordnungen von Fahrradstraßen oder Wohnstraßen (kein Durchfahrtsverkehr 
erlaubt) 

o Zonen mit Beschränkung der Zu- und Abfahrt, z.B. durch Einfahrt verboten 
ausgenommen für Anrainer, Liefer- und Radverkehr 

• Verkehrsberuhigung durch ‚Modale Filter’:  
o Anbringen von ‚modalen Filtern’ die Kreuzungen für den MIV abschneiden, diese 

aber für Rad- und Fußverkehr sowie öffentlichen Verkehr durchlässig lassen.   
o Sackgassen, die nur für Radverkehr und Notdienste offen sind, z.B. durch 

Umlaufsperren oder Fahrbahnverengungen 
• Beispiele: ‚Superblocks’ in Barcelona; “gefilterten Durchlässigkeit” in Groningen oder 

Houten, Autofreie oder reduzierte Stadtquartiere wie Vaubaun/Frankfurt, Neue Mitte 
Altona/Hamburg 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Transformation hin zu einem öffentlichen Raum für die Nachbarschaft 
• Zufahrt für Müll- und Einsatzfahrzeuge muss gewährleistet sein bzw. Möglichkeit zur 

leichten Durchfahrt (versenkbare Poller) 
• Verlagerung des Verkehrs in Straßen, wo dies nicht wünschenswert ist, sind zu 

vermeiden. 
 

+ Stadträumliche und gestalterische Mehrwerte 
+ Allgemeine Verkehrsberuhigung der betroffenen Stadtquartiere 

      
- Zur Vermeidung von Durchfahrtsverkehr sind bauliche Maßnahmen nötig. 

 
 
 
 

Quick-Win: Modale Filter rund um Schulen, Universitäten zur raschen Verkehrsberuhigung, 
sowie der Aufwertung des Radverkehrs und öffentlichen Raums ohne größere bauliche 
Maßnahmen.  
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Sackgassen mit Fahrbahnende bzw. Umlaufsperre; Wendemöglichkeit muss gegeben sein. 
 
 
 

 
Modaler Filter, Turnhout 
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A.10. Sanierung der bestehenden Infrastruktur hinsichtlich Fahrkomforts 
 
 

Beschreibung:  
• Fahrkomfort ist besonders auf die Qualität des Fahrbahnbelages (geringer 

Rollwiederstand, keine Rutschgefahr) ausgerichtet, aber auch auf das Vorhandensein 
ausreichender Breiten von Radwegen, geringen Steigungen, großen Kurvenradien und 
entsprechende Instandhaltung (u.a. Winterdienst) 

• Aber auch farbliche Markierungen (Linien, Piktogramme, flächige Einfärbungen) sollten 
instandgehalten werden.  

 
Anwendungsfall: 
• Besonders bei Radwegen mit angrenzender Baumbepflanzung kommt es zu 

Fahrbahnschäden. 
• Eng- und Gefahrenstellen, die innerhalb der (Rad)-Szene bekannt sind, können auf 

Vorschlag in ein Sanierungsprogramm aufgenommen werden. 
• Verbesserungen der bestehenden Radinfrastruktur sind insbesondere an wichtigen 

Achsen vorrangig.  
 

Design / Abmessungen: 
• Bezüglich Fahrbahnbelag siehe Gestaltungskonzept 
• Die Sicherstellung von ausreichenden Breiten, etc. erfolgt analog zu den weiteren 

Maßnahmen in diesem Katalog. 
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Rücksichtnahme von Vorschlägen aus der Bevölkerung führt zu Akzeptanz. 

Anwendungstools: https://problemstellen.vcoe.at oder App „Bike Quality“ der Stadt 
Salzburg 

• In Brüssel wurden in Kooperation mit dem Rad-Navi von Bike Citizens ebenfalls 
Problemstellen dokumentiert: https://www.bikecitizens.net/de/ping-if-you-care/ 

 
+ Kann mit anderen Instandhaltungsmaßnahmen kombiniert werden  
+ Sanierung kann inklusive Beleuchtung, Radabstellanlagen, Mobiliar etc. erfolgen 

 
- wenig strategisches Mittel 
 
 

.   
 
 

Quick-Win: Verbesserungen des Fahrkomforts sind ein rasches Signal für die Radoffensive 
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TEIL B 

 

MAßNAHMEN ZUR RADVERKEHRSFÜHRUNGEN AUF DER STRECKE 
 
 
 

Radverkehrsführungen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr 
Allgemein gültige Aspekte für alle Anlageformen dieser Führungsform 
Vor- und Nachteile Zweirichtungsradwege 
B.1. Selbstständiger Radweg 
B.2. Sonderform: Protected Bike Lane – Geschützter Radfahrstreifen 
B.3. Getrennt geführter Geh- und Radweg 
B.4. Gemischt geführter Geh- und Radweg 
B.5. Sonderform: Geh- und Radwege bzw. Radweg ohne Benützungspflicht 
 

Radverkehrsführungen ohne bauliche Trennung zum Kfz-Verkehr 
Allgemein gültige Aspekte für alle Anlageformen dieser Führungsform 
B.6. Radfahrstreifen in Fahrtrichtung des Kfz 
B.7. Radfahrstreifen gegen die Fahrtrichtung (Einbahn) 
B.8. Mehrzweckstreifen  
B.9. Fahrradstraßen 
 

Radverkehrsführungen im Zusammenhang mit öffentlichem Verkehr 
B.10. Mitbenützung des Busfahrstreifens / Mobility Lane 
B.11. Führung entlang ÖV-Haltestellen 
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Radverkehrsführungen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr  

 
 
Allgemein gültige Aspekte für alle Anlageformen dieser Führungsform 
 

Beschreibung: 
• Radverkehrsanlagen die durch bauliche Elemente vom Kfz-Verkehr getrennt geführt 

werden.  
• Sie sind in beide Richtungen für Radfahrende befahrbar, wenn nicht anderes angezeigt. 

 
Anwendungsfall: 
• Zur Trennung von Rad- vom Kfz-Verkehr aufgrund der Verkehrssicherheit und 

Attraktivität.  
• Vorrangige Radverkehrsanlagen bei hoher Verkehrsstärke und Kfz-Fahrgeschwindigkeit 

>30km/h. 
 

Design / Abmessungen: 
• Das Standardmaß für einen Radweg in eine Richtung sind 2,00m, 
• in Zweirichtungsvariante entsprechend 4,00m.  

 

 
       Einrichtungsradweg   Zweirichtungsradweg 

 
 

• In der Zweirichtungsvariante sind die beiden Richtungen durch eine Mittellinie zu 
trennen. 

• Werden als Radverkehrsanlage immer mit einem Verkehrszeichen angezeigt. 
• Die Trennung der baulich getrennten Radverkehrsführungen erfolgt durch Bordsteine, 

Höhenunterschiede, Grünstreifen oder vertikale Trennelemente.  
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• Zum fahrenden motorisierten Verkehr (mit >30km/h) ist ein Sicherheitsstreifen von 
mindestens 0,6m einzuhalten. Dieser sollte auf 0,75m erweitert werden, wenn Einbauten 
wie Verkehrszeichen darin installiert werden. Bei breiteren Einbauten, wie 
beispielsweise Kästen für Elektro- oder Telekommunikationseinrichtungen, ist der 
Sicherheitsstreifen um die Breite der Einbauten entsprechend zu verbreitern. Jedenfalls 
sind 0,25m Abstand zwischen Einbauten und Radweg einzuhalten 

• Zum parkenden Kfz-Verkehr sollen Radfahrende einen Abstand von mind. 0,75m 
einhalten, um Dooring-Situationen zu vermeiden und dem Kfz-Mitfahrenden ein 
sicheres Aussteigen zu ermöglichen.  

 
 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Das Sicherheitsempfinden (auch der Kfz-LenkerInnen) ist allgemein größer als ohne 

bauliche Trennung. Besonders unsichere Personen (Kinder, Senioren, etc.) fühlen sich 
auf baulich getrennten Radwegen sicherer. 

• Vor Kreuzungsbereichen sind ausreichend freie Sichtfelder freizuhalten. 
• Wenn ein selbstständiger Radweg entlang einer Fahrbahn vorhanden ist, muss dieser 

auch benützt werden. Davon ausgenommen sind nur breite Transporträder oder 
Fahrradanhänger (>100cm), mehrspurige Fahrräder, Fahrräder mit einem Achsabstand 
von >1,70m sowie bei Trainingsfahrten mit einem Rennfahrrad. 

• Geschwindigkeit analog zur anliegenden Straße. 
• Reisverschlusssystem beim Verlassen der Radverkehrsanlage, wenn diese mit einer 

Radüberfahrt übergeleitet wird. Ansonsten Nachrang. 
• Nebeneinanderfahren ist auf baulich getrennten Radverkehrsanlagen erlaubt. 
• Baulich getrennte Radwege sind besser geeignet bei größeren Abständen von 

Einmündungen und Grundstückseinfahrten. 
• Das Halten und Parken von Kfz (z.B. Lieferverkehr) auf der baulich getrennten 

Radfahranlage ist gegebenenfalls durch Poller oder ähnliche Einbauten zu unterbinden. 
• Ein eigener Winterdienst ist hier nötig.  
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Vor- und Nachteile von Zweirichtungsradwegen 
 

 
 
 
Nachteile: 
- An Kreuzungen und Einfahrten kommen Radfahrende für Kfz aus unerwarteten 

Richtungen, was zu gefährlichen Situationen führen kann.  
- Dasselbe gilt für Fußgänger an einer Kreuzung, auch sie erwarten keine Radfahrende 

aus beiden Richtungen. 
- Auf zu schmalen Zweirichtungsradwegen stellen Radfahrende im Gegenverkehr für 

einander einen potentiellen Konflikt dar. 
- Die Übergänge von Zweirichtungsradwegen zu Einrichtungsradwegen oder gemischten 

Führungsformen sind komplex und müssen sicher und komfortabel gestaltet werden. 
Besonders innerorts ist dies aufgrund des Platzmangels oft problematisch. Die 
Möglichkeit zu einer durchgängigen Führung als Zweirichtungsradweg über eine 
längere Strecke ist daher eine Grundvoraussetzung. 

 
Vorteile: 
+ Wenn der Zweirichtungsradweg auf der Straßenseite mit weniger Nebenstraßen oder 

Einfahrten angelegt wird, ergeben sich weniger Konfliktpunkte als bei 
Einrichtungsradwegen auf beiden Seiten.  

+ Wartezeiten und Umwege an Kreuzungen und Kreisverkehren können in bestimmten 
Situationen minimiert werden. 

+ Um in die entgegengesetzte Richtung (zurück) zu fahren muss die Straße nicht 
überquert werden. Dies ist vor allem bei stark befahrenen, mehrspurigen Straßen ein 
Vorteil. 

+ Baulich getrennte Zweirichtungsradwege auf beiden Seiten von sehr breiten, schwer zu 
überquerenden und stark befahrenen Straßen sind die optimale Variante, um Umwege 
zu minimieren und Ziele auf beiden Straßenseiten optimal zugänglich zu machen. 
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B.1. Selbstständiger Radweg 
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 108-110) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 
 

Beschreibung: 
• „Radweg: ein für den Verkehr mit Fahrrädern bestimmter und als solcher 

gekennzeichneter Weg“ (StVO §2 Abs. 8).  
• Dieser ist baulich von Fahrbahn und Gehsteig getrennt.  
 
Anwendungsfall: 
• Freiliegende Verbindung für Hauptrouten vor allem bei Straßen mit wenig 

Einfahrten/Nebenstraßen  
 
Design / Abmessungen: 
• Das Standardmaß für einen Radweg in eine Richtung sind 2,00m - in 

Zweirichtungsvarianten entsprechend 4,00m.  
• Niveaugleich mit der Fahrbahn oder angehoben.  
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Gutes Netzelement entlang von Hauptverkehrsstraßen insbesondere bei: viel Kfz-

Verkehr, vielen Lkw/Bussen und hoher Kfz-Geschwindigkeit (Bewertung des ADFC, 
allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.). 

 
+ Sichere Radwegführung entlang der Strecke 
+ Konfliktfreiheit mit Kfz- und Fußverkehr 
+ Möglichkeit für Grün- bzw. Baumstreifen 

 
- Platzbedarf der baulichen Trennungen 
- Einfahrten ungünstig 
- unästhetische Trennelemente  

 
 

Verkehrszeichen: 
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Selbstständiger Radweg als Zweirichtungsvariante mit Grünstreifen 
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B.2. Sonderform: Protected Bike Lane – Geschützter Radfahrstreifen 
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 108-110) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• Analog zu „Radweg: ein für den Verkehr mit Fahrrädern bestimmter und als solcher 

gekennzeichneter Weg“ (StVO §2 Abs. 8) bzw. „Ein für den Fahrradverkehr bestimmter 
und besonders gekennzeichneter Teil der Fahrbahn, wobei der Verlauf durch 
wiederholte Markierung mit Fahrradsymbolen angezeigt wird.“ STVO §2 Abs. 7 

 
Anwendungsfall: 
• Freiliegende Verbindung für Hauptrouten. 
• Als Provisorium gut geeignet. 
 
Design / Abmessungen: 
• Dieser ist baulich von Fahrbahn und Gehsteig getrennt. 
• Die Art der Trennung ist für das Sicherheitsempfinden wesentlich. Optimal durch 

niedrige Sperrpfosten, vertikale Trennelemente (Poller) oder Grünstreifen (bzw. 
Blumenkästen). 

• Niveaugleich mit der Fahrbahn. 
• Analog zum Radfahrtstreifen: Nur als Einrichtungsradweg 
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Gutes Netzelement entlang von Hauptverkehrsstraßen insbesondere bei: viel Kfz-

Verkehr, vielen Lkw/Bussen, hoher Kfz-Geschwindigkeit, viel Fußverkehr, Wurzeln und 
Bewuchs im Seitenraum (Bewertung des ADFC, allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
e.V.). 

 
+ Sichere Radwegführung entlang der Strecke 
+ Führung bei der Kreuzung einfacher / gute Sichtverhältnisse 
+ Schnellere Umsetzung möglich / geringere bauliche Maßnahmen 

 
- Einfahrten/Parken kaum möglich 
- Trennelemente oft wenig ästhetisch 
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Protected Bike Lane – ein „Radfahrstreifen“ mit vertikalen Trennelementen  
wird so zu einem selbstständigen Radweg in Einrichtungsvariante 
 

 
Beispiel Provisorischer Radweg, Alte Poststraße:  
https://grazer.at/de/90ed2HPQ/radinfrastruktur-zwei-neue-radweg-teile-fuer-die/?q=dom  
 

  
Erste Protected Bike Lane in Wien, Am Tabor:  
https://www.fahrradwien.at/news/am-tabor-neuer-radweg-ist-fertig/ 
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B.3. Getrennt geführter Geh- und Radweg 
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 108-110) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• „Geh- Radweg: ein für den Fußgänger- und Fahrradverkehr bestimmter und als solcher 

gekennzeichneter Weg“ (StVO §2 Abs. 11a).  
• Dieser ist baulich von Fahrbahn getrennt. Der Angrenzende Gehweg ist durch eine 

Linie, eine taktile oder bauliche Kante zu trennen.  
 

Anwendungsfall: 
• Zur Trennung von Rad- vom Kfz-Verkehr aufgrund der Verkehrssicherheit. 
 
Design / Abmessungen: 
• Der Gehweg sollte baulich bzw. taktil vom Radweg getrennt werden. Empfohlen ist die 

Verwendung einer Trennung durch eine 3-Stein-Reihe. 
• Alternativ kann ein hoher Bordstein oder ein abgeschrägter Flachbordstein ausgeführt 

werden. Eine Trennung durch eine harte Bodenkante mit 3cm Höhenunterschied wird 
nicht empfohlen. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Gutes Netzelement entlang von Hauptverkehrsstraßen insbesondere bei: viel Kfz-

Verkehr, vielen Lkw/Bussen, hoher Kfz-Geschwindigkeit (Bewertung des ADFC, 
allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V.). 

 
+ Bei guter Ausführung Konfliktfreiheit mit Kfz- und Fußverkehr 
+ möglicher Grün- bzw. Baumstreifen als bauliche Trennung 

 
- bei angrenzenden Pkw-Parkstreifen: Ein- und Aussteigen 

 
 
Verkehrszeichen: 
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Einrichtungsvariante 
 
 
 

 
Zweirichtungsvariante 
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B.4. Gemischt geführter Geh- und Radweg 
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 108-110) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• „Geh- Radweg: ein für den Fußgänger- und Fahrradverkehr bestimmter und als solcher 

gekennzeichneter Weg“ (StVO §2 Abs. 11a).  
• Dieser ist baulich von Fahrbahn getrennt. Fuß- und Radverkehr teilen sich die Fläche 

zu gleicher Maßen. Der Radverkehr darf den Fußverkehr nicht gefährden. 
 
Anwendungsfall: 
• Zur Trennung von Rad- vom Kfz-Verkehr aufgrund der Verkehrssicherheit.  
• Nur in peripheren Gebieten mit geringer Fußverkehrsfrequenz einzusetzen. 
• Nicht für A-Routen geeignet. Ausgenommen bei besonderen Situationen 

(Unterführungen, Brücken, Engstellen). 
• Empfohlen als Geh- und Radweg ohne Benützungspflicht.  
• Auf eine entsprechend breite Ausführung ist zu achten, vor allem auch bei touristischen 

Strecken. 
 
Design / Abmessungen: 
• Gekennzeichnet mit Piktogrammen zur besseren Erkenn- und Sichtbarkeit.  
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Netzelement bedingt geeignet bei geringen Fußgängeraufkommen, ungeeignet bei 

durchgängiger urbaner Bebauung (Bewertung des ADFC, allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club e.V.). 

• Übliches Mittel bei touristischen Strecken oder Unterführungen bzw. Brücken. 
 

+ Anwendbar bei hohen Kfz-Intensitäten, geringem Platzangebot und ohne Möglichkeiten 
für alternative Führungsformen 

+ Als Alternative bei starken Steigungen anwendbar 
 

- Konflikte mit Fußverkehr 
- Konflikte mit angrenzender Gastronomie oder ähnlichem 
 
 
Verkehrszeichen: 
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B.5. Sonderform: Geh- und Radwege bzw. Radweg ohne Benützungspflicht 
 
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 108-110) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• „Geh- Radweg: ein für den Fußgänger- und Fahrradverkehr bestimmter und als solcher 

gekennzeichneter Weg“ (StVO §2 Abs. 11a).  
• Dieser ist baulich von Fahrbahn getrennt.  
• Gemischte Führung: Fuß- und Radverkehr teilen sich die Fläche zu gleichen Maßen. 

Der Radverkehr darf den Fußverkehr nicht gefährden. 
 
Anwendungsfall: 
• Wenn es der Leichtigkeit und Flüssigkeit des Radverkehrs sowie des übrigen Verkehrs 

dient und keine Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit vorhanden sind, sind 
(Geh- und) Radwege ohne Benützungspflicht zu verordnen. 

• Bei schmalen Radverkehrsanlagen (Minimalausführungen und Anlagen unter Standard) 
führen Radwege ohne Benützungspflicht zu einer Entflechtung und Beschleunigung. 
Daher sind vorzugsweise alle gemischten Geh- und Radwege, die straßenbegleitend, 
also neben einer Kfz-Fahrbahn, geführt werden, ohne Benützungspflicht zu verordnen. 

• Nicht für A-Routen geeignet. Ausgenommen bei besonderen Situationen 
(Unterführungen, Brücken, Engstellen). 

 
Design / Abmessungen: 
• Ausführung wie Radverkehrsanlagen mit Benützungspflicht. 
• Eckiges Verkehrszeichen. Ggf. zusätzlich Piktogramme auf der Fahrbahn. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Weniger Konflikte mit Fußverkehr (vor allem durch schnellen Radverkehr) 
+ Geübte, schnelle Radfahrende können die Fahrbahn benützen, unsichere Radfahrende 

den   
Geh- und Radweg 
 

- wenig bekanntes Mittel 
 
 

Verkehrszeichen: 
 

         
 

 
 

Quick-Win: bestehende gemischt geführte Geh- und Radwege ohne Benützungspflicht 
verordnen. 
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Beispiel Annenstraße. Quelle: https://www.radlobby.at/ 
argus-steiermark/radlobby-fordert-mehr-radwege-ohne-benutzungspflicht 
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Radverkehrsführungen ohne bauliche Trennung zum Kfz-Verkehr 

 

 
Allgemein gültige Aspekte für alle Anlageformen dieser Führungsform 
 

Beschreibung: 
• Radverkehrsanlagen die nicht durch bauliche Elemente vom Kfz-Verkehr getrennt 

geführt werden.  
• Sie sind nur in eine Richtung für Radfahrende befahrbar. 

 
Anwendungsfall: 
• Hervorhebung bei Mischen von Rad- und Kfz-Verkehr bzw. reservierte oder priorisierte 

Fahrbahnteile.  
• Vorrangige Radverkehrsanlage bei geringer Verkehrsstärke und Kfz-

Fahrgeschwindigkeit <30km/h. 
 

Design / Abmessungen: 
• Das Standardmaß für einen Radweg sind 2,00m netto und werden in Fahrtrichtung des 

Kfz-Verkehrs geführt, ausgenommen bei Radfahrstreifen gegen eine Einbahn. 
• Um das Sicherheitsgefühl zu steigern, sollten die Radverkehrsanlagen flächig mit Farbe 

markiert werden. 
• Werden als Radverkehrsanlage nur durch Bodenmarkierungen und ohne ein 

Verkehrszeichen angezeigt (Ausnahme Fahrradstraße). 
 

• Zu seitlichen Einbauten wie Verkehrszeichen oder breiteren Einbauten, wie 
beispielsweise Kästen für Elektro- oder Telekommunikationseinrichtungen, ist der 
Sicherheitsstreifen analog zu den Richtlinien des Kfz-Verkehrs zu setzen. Jedenfalls 
sind 0,25m Abstand zwischen Einbauten und Radverkehrsanlage einzuhalten. 

 
 

 

• Die Fahrbahnentwässerung (Rigol) zählt 
nicht nur befahrbaren Fläche des 
Radstreifens und ist entsprechend zur 
berücksichtigenden Bruttobreite 
miteinzurechnen. 
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• Zum fahrenden motorisierten Verkehr ist ein 
Abstand von 1,0m + 1 cm pro km/h 
einzuhalten. Daher ist ein 
Sicherheitsabstand von 0,5m (bei 30km/h 
Kfz-Geschwindigkeit) bzw. 0,75m (bei 
50km/h Kfz-Geschwindigkeit) zwischen 
Radverkehrsanlage und vorbeifahrenden Kfz 
zu ermöglichen. Die ist durch Abstand 
zwischen Linie und Farbfläche möglich. 
o 80% des Kfz-Verkehrs hält sich nicht 

an einen angemessenen 
Sicherheitsabstand (Quelle: KFV). Die 
Gestaltung der Radverkehrsanlage 
sollte entsprechend darauf reagieren. 

o Nur wenn Abstände eingehalten 
werden können, wird Radfahren als 
sicher empfunden. 

 

 

• Zum parkenden Kfz-Verkehr sollen 
Radfahrende einen Abstand von mindestens 
1,20m einhalten, um Dooring-Situationen zu 
vermeiden und dem Kfz-Fahrenden ein 
sicheres Aussteigen zu ermöglichen. Daher 
ist ein Sicherheitsstreifen von mindestens 
0,75m zwischen Radverkehrsanlage und 
Kfz-Parkplatz einzuhalten. (Quelle: KFV) 
o Die farblich markierte Nettobreite des 

Radfahrstreifens bzw. 
Mehrzweckstreifens ist daher von 
angrenzenden Parkplätzen 
abzusetzen. 

 

 
Andere Aspekte: 
• Das Sicherheitsempfinden ist allgemein schlechter als bei Radverkehrsanlagen mit 

baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr.  
• Daher ist ein Einsatz nur für Abschnitte mit geringer Kfz-Verkehrsstärke und fast keinem 

Schwerverkehr geeignet. 
• Vor Kreuzungsbereichen sind ausreichend Sichtfelder freizuhalten bzw. der Radverkehr 

bevorzugt anzuordnen. 
 

• Geschwindigkeit analog zur anliegenden Straße 
• Reisverschlusssystem beim Verlassen der Radverkehrsanlage. 
• Nebeneinanderfahren ist nicht erlaubt; Ausgenommen bei Trainingsfahrten mit einem 

Rennfahrrad  
• Bei Schneeräumungen der Fahrbahn muss auf entsprechendes Freihalten die Radwege 

geachtet werden. 
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• Ein wichtiger Aspekt für den Mischverkehr (ohne markierte Trennung des Radverkehrs) 
ist neben einer maximalen Kfz-Geschwindigkeit von 30 km/h die Breite der Fahrbahn. 
Diese sollte entweder kleiner als 3,00 m betragen, um für eine tatsächliche Mischung zu 
sorgen (Kfz fährt hinter dem Rad oder überholt angemessen über die Gegenfahrbahn) – 
oder – ist größer als 3,80m, um ein ungehindertes Vorbeifahren zu ermöglichen (dabei 
sollte eine Trennung durch Mehrzweckstreifen geprüft werden). Fahrbahnbreiten 
zwischen 3,00m und 3,80m sorgen für gefährliche Überholmanöver. (Quelle: RVS) 

o Bei bestehenden Straßen kann eine seitliche Markierung den Straßenraum 
optisch verengen und ein besseres Verständnis einfordern. (Vgl. Velostandards 
Zürich) 
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B.6. Radfahrstreifen in Fahrtrichtung des Kfz 
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 123-125) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• „Ein für den Fahrradverkehr bestimmter und besonders gekennzeichneter Teil der 

Fahrbahn, wobei der Verlauf durch wiederholte Markierung mit Fahrradsymbolen 
angezeigt wird.“ STVO §2 Abs. 7 

• Radfahrstreifen dürfen vom Kfz-Verkehr nicht mitbenützt werden und sind exklusiv dem 
Radverkehr vorbehalten. 

 
Anwendungsfall: 
• Einsatz bei mittleren bis hohen Kfz-Verkehrsstärken.  
 
Design / Abmessungen: 
• 2,00m breite Radfahrstreifen bieten die Möglichkeit zum Überholen. 
• Markierung mit durchgehender Linie und flächige Einfärbung. 
• Bei 50km/h Pkw-Fahrgeschwindigkeit ist die 2,00m Standardvariante notwendig oder 

eine „geschützte“ Ausführung (Protected Bike Lane) mit Sicherheitsstreifen. Bei 30km/h 
Pkw-Fahrgeschwindigkeit ist eine1,50m Variante möglich. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Nur geeignet, wenn neben dem Radfahrstreifen keine Längsparkplätze in Kurzparkzone 

angewendet werden (kritisch aufgrund häufiger Wechsel). 
• Nur geeignet, wenn bei regelmäßigen Lieferverkehr Stellplätze neben dem 

Radfahrstreifen vorhanden sind, um unerlaubtes Abstellen am Radfahrtstreifen 
abzuwenden. 

• Sicherheitsempfinden: gering bis mittel, weil es keine bauliche Trennung zur Fahrbahn 
gibt. 

• Gutes Netzelement entlang von innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen, insbesondere 
mit geringen Abständen der Kreuzungen und Einmünden und/oder hohem 
Fußgängeraufkommen (Bewertung des ADFC, allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
e.V.). 

 
+ Exklusiver Streifen für Radverkehr 

      
- Nur bedingter Schutz gegenüber dem Kfz-Verkehr (objektive und subjektive Sicherheit) 
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B.7. Radfahrstreifen gegen die Fahrtrichtung (Einbahn)  
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 123-125) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• Einbahnen, die für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet sind, werden mit einem 

Radfahrstreifen markiert.  
 

Anwendungsfall: 
• Nur bei Einbahnen mit <=30km/h Kfz-Fahrgeschwindigkeit 
• Bei Straßen >30km/h Kfz-Fahrgeschwindigkeit können baulich getrennte Radwege mit 

zusätzlichen Abständen eingesetzt werden, um gegen die Einbahn mit dem Rad zu fahren 
 
Design / Abmessungen: 
• 2,0m Breite Standardmaß, 1,5m Breite nur bei kurzen Abschnitten möglich. 
• Wird mit einer Warnlinie markiert, um das Vorbeifahren von Kfz zu ermöglichen bzw. Überholen 

für den Radverkehr zu erleichtern. 
• Variante Engstelle & wenig Begegnungsfälle: Weglassen der Warnlinie. Markierungen mit 

Piktogrammen sind jedenfalls notwendig.  

  
 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Breit einsetzbare und kostengünstige Maßnahme zur Förderung des Radverkehrs 

      
- Gefahren bei Begegnungsfall mit Bussen und LKW 
- Breite und schlecht geparkte Fahrzeuge (Autos und Fahrräder) verengen den Straßenraum 

zusätzlich 
 

 
 
Siehe Beispiel einer Aufwertung von bestehenden Radstreifen gegen die Einbahn auf Seite 127.  



   Radoffensive Graz 2030 

  Seite 101 

 
 

 
 
 

 
Variante mit Parkstreifen 
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B.8. Mehrzweckstreifen  
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 123-125) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 
 
 

Beschreibung: 
• „Ein Radfahrstreifen oder ein Abschnitt eines Radfahrstreifens, der unter besonderer 

Rücksichtnahme auf die Radfahrer von anderen Fahrzeugen befahren werden darf, 
wenn für diese der links an den Mehrzweckstreifen angrenzende Fahrstreifen nicht breit 
genug ist oder wenn das Befahren durch Richtungspfeile auf der Fahrbahn für das 
Einordnen zur Weiterfahrt angeordnet ist.“ STVO §2 Abs. 7a 

 
Anwendungsfall: 
• Einsatz bei mittleren Kfz-Verkehrsstärken und sehr geringen LKW- und Busverkehr. 
• Im Allgemeinen nicht für A-Routen geeignet. 
• Nur als provisorische Lösung bei geringen Platzverhältnissen akzeptabel. 
 
Design / Abmessungen: 
• Markierung mit unterbrochener Linie und flächige Einfärbung. 
• Bei angrenzenden Parkplätzen mindestens 1,75m breit (Quelle: KFV) und abgesetzt. 
• Engere Kernfahrbahnen für den MIV und breitere Mehrzweckstreifen sind laut Studien 

zu empfehlen, da Überholabstände eher eingehalten werden. Breitere Kernfahrbahnen 
verleiten dazu, den Überholabstand zu ignorieren (Quelle: 
https://www.salzburgrad.at/topics/breite-mehrzweckstreifen-erhoehen-sicherheit-fuer-
radler/). 

• Bei Engstellen, mit geringen Kfz-Verkehrsmengen und Kfz-Fahrgeschwindigkeit 
<=30km/h, kann die Kernfahrbahn weiter reduziert werden.  

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Nur geeignet, wenn neben dem Mehrzweckstreifen keine Längsparkplätze in 

Kurzparkzone angewendet werden (kritisch aufgrund häufiger Wechsel). 
• Nur geeignet, wenn bei regelmäßigen Lieferverkehr Stellplätze neben dem 

Mehrzweckstreifen vorhanden sind, um unerlaubtes Abstellen am Radfahrtstreifen 
abzuwenden. 

• Sicherheitsempfinden: sehr gering bis gering, weil es keine bauliche Trennung zur 
Fahrbahn gibt und Vorbeifahren durch Kfz nicht immer mit ausreichendem 
Sicherheitsabstand passiert. (Anm.: Empfehlung ist eine 2,0m breite Ausführung bzw. 
bei kurzen Abschnitten die Variante als Engstelle, um den Kfz-Verkehr kurzfristig 
abzubremsen.) 

• Geeignetes Netzelement entlang von innerstädtischen Hauptstraßen mit mäßigem 
Verkehr. Gutes Netzelement bei Kernfahrbahnbreiten ab 6,50m, die das Überfahren 
durch LKW und Busse nicht erfordern (Bewertung des ADFC, allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club e.V.) Anmerkung: dann gleich Ausführung als Radfahrstreifen. 

 
+ Mehr Sichtbarkeit des Radverkehrs. Auch bei schmalen Querschnitten. 

 
- Einhalten der Überholabstände schwierig 
- Weniger geeignet für unsichere Radfahrende 
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Bei 30km/h Kfz-Fahrbahn von 4,50m 
 

  
Bei Engstellen könnte die Kernfahrbahn reduziert werden.  
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Referenzbeispiel eines Mehrzweckstreifens in Gratkorn / Harter Straße:  
Quelle: https://www.meinbezirk.at/graz-umgebung/c-lokales/roter-fahrbahn-erregt-
aufmerksamkeit_a4118097  

 

 
Vergleichbare Absetzung eines Radstreifens von Kfz-Parkstreifen in Berlin:  
https://www.radlobby.at/oesterreich/toedliche-radunfaelle-durch-dooring-gegenmassnahmen-noetig 
 
 
Parken neben Mehrzweckstreifen: 
 
Um Dooring-Situationen zu vermeiden ist der Mehrzweckstreifen vom Längsparkstreifen abzusetzen. 
Zum angrenzenden Parkstreifen ist daher ein Sicherheitsabstand von 0,75m einzuhalten.  
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Ad Radfahrstreifen gegen die Einbahn - Beispiel einer Aufwertung von bestehenden Radstreifen 
gegen die Einbahn als Quick-Win-Lösung: 
 

+ Enge Radfahrstreifen werden verbreitert und schaffen sicherere Begegnungsfälle 
+ Gehsteige können verbreitert werden 
+ Weitere Radabstellbügel ergänzt werden 
+ Bäume mit ausreichenden Baumscheiben (9m2) vitalisieren die Straße und spenden 

Schatten 
+ Taktile Bodenplatten auf der Fahrbahn verlangsamen den Kfz-Verkehr 
- Pkw-Stellplätze müssen anderweitig ersetzt werden 
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B.9. Fahrradstraßen   
 
 
Es gelten die allgemein gültigen Aspekte (S. 123-125) sowie die unten beschriebenen zusätzlichen 
Aspekte. 

 
 

Beschreibung: 
• Gemischte Führungsform, die die Sicherheit und Leichtigkeit des Radverkehrs 

verbessert. 
• Der Radverkehr darf nicht durch Kfz-Verkehr gefährdet oder behindert werden. 

 
Anwendungsfall: 

• Bei Hauptradrouten in Erschließungs- und Sammelstraßen. 
• Zur bevorrechtigten und sicheren Durchführung größerer Radverkehrsmengen.  

 
Design / Abmessungen: 

• Breite bei Einbahn für Kfz 4m, sonst je nach Kfz-Begegnungsfällen zwischen 4,75m und 
6,25m 

• Die Gestaltung sollte eindeutig und intuitiv zeigen, dass der Radverkehr Vorrang hat. 
Eine generelle Umgestaltung des Straßenraumes ist möglich, aber nicht immer 
notwendig. 

• Blaue Ellipsen können als Bodenmarkierung bei Fahrradstraßen eingesetzt und neben 
der behördlichen Kennzeichnung durch ein Verkehrszeichen mittig der Fahrbahn 
markiert werden. 
o Der Abstand zwischen den Ellipsen ist mit etwa 30m anzunehmen, jedenfalls 

aber den örtlichen Gegebenheiten und Verkehrsverhältnissen anzupassen. 
Verkehrssicherheit und Verständlichkeit sind vorrangig. Die Ellipsen sollen bei 
Straßenabschnitten mit geringer Länge gleichmäßig verteilt werden. 

o Der Beginn bzw. das Ende der Fahrradstraße sind mit einer Ellipse mit 
Fahrradsymbol in der Straßenmitte kenn zu zeichnen. 

• In der Holländischen Variante werden von den Außenseiten je 2m für den Radverkehr 
markiert. Der Streifen in der Mitte kann taktil den MIV sensibilisieren. 

• Prinzipiell 30 km/h für alle Fahrzeuge. Optische Einengungen, (Teilauf-)Pflasterungen, 
Bodenschwellen etc. können die Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs reduzieren. Der 
Fahrkomfort des Radverkehrs sollte hierdurch nicht eingeschränkt werden. 

• Übersichtliche Kreuzungen mit untergeordneten, querenden Straßen, um die 
Durchgängigkeit der Fahrradstraße zu fördern (Vorrang entlang der Fahrradstraße). 

 
Andere Aspekte: 

• In Deutschland werden bereits Fahrradzonen definiert: also die Anwendung dieser 
Führung in einem Quartier und nicht nur in einer Straße. 

• Der Fußverkehr wird wie bei Straßen geführt: Gehsteig (baulich oder abmarkiert). 
• Radfahrende dürfen (anders als sonst auf einer Fahrbahn) nebeneinanderfahren  
• Kfz-Durchgangsverkehr auf Fahrradstraßen ist nicht zulässig (Ausnahmen sind 

möglich). Grundsätzlich sind nur das Zu- und Abfahren sowie Queren erlaubt. Daher ist 
der Durchgangsverkehr durch begleitende Maßnahmen zu unterbinden (z.B: durch 
Sackgassen, modale Filter, etc.) 

• Alternative: „Fahrradfreundliche Straße“ = “Wiener Alternative“ zur Verordnung einer 
Fahrradstraße. Ist nicht in der StVO definiert, kein eigenes Verkehrszeichen. Gestaltung 
hier analog zur Fahrradstraße, jedoch ist das Nebeneinanderfahren nicht gestattet und 
kein Durchfahrtsverbot für Kfz. 
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Basis-Variante 

 

 

 
 Holländische Variante   
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Vor- & Nachteile: 

+ hohes Sicherheitsempfinden bei geringer Kfz-Verkehrsstärke 
+ Durch die Nutzung der gesamten Fahrbahnbreite ist Überholen gut möglich  
+ keine großen baulichen Eingriffe nötig. Kostengünstige Maßnahmen, nur durch 

Verordnung möglich  
+ kein zusätzlicher Aufwand in der Instandhaltung und Wartung (Schneeräumung, etc.) 

 
- Durchfahrt des MIV nicht so strikt kontrollierbar. Bauliche Maßnahmen (Einbahnen, 

Sackgassen, etc.) sind kostenintensiv. Alternativ: Schwerpunktmäßige Überwachung 
durch Exekutive 

- Komfortverlust des Radverkehrs bei häufigem Wechsel von Längsparkplätzen in einer 
Kurzparkzone 

 
 

Verkehrszeichen: 
 

   
 

 
 

Quick-Win: Fahrradhauptrouten sollen als „Fahrradfreundliche Straßen“ mit blauen Punkten 
markieren. Sie müssen vorerst nicht rechtlich als Fahrradstraßen verordnet werden, schaffen 
aber Bewusstsein für den Radverkehr. 
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Wenn Fahrradstraßen anfangen, sind entsprechende Bodenmarkierungen anzuwenden. 
 
 
 

 
 
Bei untergeordneten Knotenpunkten ist die Fahrradstraße zu bevorrangen.  
 
 
 

 
Beispiel Am Wagrain, Graz: Quelle: https://www.graz.at/cms/beitrag/10353043/7760448/ 
Graz_hat_die_erste_Fahrradstrasse.html 
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Radverkehrsführungen im Zusammenhang mit öffentlichem Verkehr 

 
 
 

B.10. Mitbenützung des Busfahrstreifens / „Mobility Lane“ 
 
 

Beschreibung: 
• Busfahrstreifen, dienen zur Beschleunigung des Öffentlichen Verkehrs. Diese breiten 

Fahrbahnen können für den Radverkehr zur Mitbenutzung freigegeben werden.  
 
Anwendungsfall: 
• Im Allgemeinen nicht für A-Routen geeignet. 
• Eine Mitbenützung des Busfahrstreifen Busfahrstreifen sollte nur dann für den 

Radverkehr freigegeben werden, wenn:  
o die Anschlusspunkte für den Radverkehr sicher zu regeln sind;  
o nicht zu viele Busse in kurzer Zeit fahren und halten 
o nur in Ausnahmefällen, wenn Busfahrstreifen auch für den MIV-Verkehr zu gewissen 

Zeiten geöffnet sind 
• Busfahrstreifen werden nur ungern von ungeübten, unsicheren Radfahrenden genutzt, 

daher sind sie nur bedingt für die Förderung des Radverkehrs geeignet. 
 
Design / Abmessungen: 
• Analog zu den Vorgaben des Busverkehrs. Fahrradpiktogramme sind einzusetzen. 
• Der Fahrstreifen für Omnibusse und Radfahrer soll eine Breite von 4,25 bis 4,75m 

aufweisen, damit Busse mit ausreichend seitlichem Abstand vorbeifahren können. 
Alternativ ist eine schmälere Fahrbahn mit 3,25m zu nutzen. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Radverkehr und ÖPNV können sich gegenseitig behindern. Es soll nicht zu 

Fahrzeitverlängerungen kommen, aber Sicherheit und Attraktivität für den Radverkehr ist 
zu gewährleisten. 
 

+ kostengünstige und flexible Nutzung bestehender Anlagen 
      
- nur für geübte und sichere Radfahrende geeignet  
- Konflikte bei Haltestellen  
- Mehrfachbenützung von ausweichenden, abbiegenden MIV, Bussen, Taxis, 

Einsatzfahrzeugen sorgt für unsichere Begegnungen 
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Vorbeifahren des Busses in breiter Ausführung der „Mobility Lane“  
 
 

 
Mischen von Rad- und Bus-Verkehr in schmaler Ausführung der „Mobility Lane“         
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B.11. Führung entlang ÖV-Haltestellen  
 
 

Beschreibung:  
• Führung von Radverkehrsanlagen entlang Bus- und Bim-Haltestellen um Konflikte 

zwischen wartenden, bzw. ein- und aussteigenden Fahrgästen und Radfahrenden zu 
minimieren. 

 
Anwendungsfall: 
• Bei Bus- und Straßenbahn-Haltestellen, die an Radverkehrsanlagen liegen. 
• Sollten bei A-Routen immer getrennt sein bzw. dem Radverkehr ein schnelles und 

sicheres Vorbeifahren ermöglichen. 
 

Design / Abmessungen: 
• Der Radverkehr soll ohne starke Verschwenkungen verlaufen und eindeutig sein. 
• Bei Radverkehrsanlage mit baulicher Trennung 

o Optimal: Führung hinter der Haltestelle mit farblicher Markierung. 
o Oder Schaffung von ausreichend Platz zum Ein- und Aussteigen bzw. für querende 

Fußgänger. Für wartende, aus- und einsteigende Fahrgäste ist ein eigener 
Aufstellbereich mit mindestens 2m Breite zu schaffen.  

• Bei Radverkehrsanlagen ohne bauliche Trennung  
o Radfahrstreifen sind im Haltestellenbereich zu unterbrechen. Mehrzweckstreifen 

können durchgezogen werden. Unterbrechungen der farblichen Markierungen 
können den Haltestellenbereich hervorheben. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Erhöht ausgeführte Bordsteine zum Ein- und Aussteigen sind Gefahrenstellen für 

Radfahrende. 
• Längere Wartezeiten hinter Bus oder Straßenbahn an Haltestellen sind zu vermeiden 

(z.B. durch alternative bzw. zusätzliche Führung Radverkehrsanlagen hinter der 
Haltestelle. 

  



   Radoffensive Graz 2030 

  Seite 113 

    
Bei getrennt geführten Geh- Radweg wird der Radverkehr hinter der 
Haltestelle vorbeigeführt. 
 

Mehrzweckstreifen werden bei 
Haltestellen durchgezogen – können 
farblich unterbrochen werden, um 
Aufmerksamkeit zu fördern 
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TEIL C 

 

MAßNAHMEN ZUR RADVERKEHRSFÜHRUNGEN AN KNOTENPUNKTEN 
 
 
 

Kreuzungen 
Allgemein gültige Aspekte für signalisierte Knotenpunkte  
Aspekte zur abgesetzten und nicht abgesetzten Führung bei Knotenpunkten 
Direktes / indirektes Linksabbiegen 

C.1. Haltezonen vergrößern durch Verbreiterung oder Absetzen 
C.2. Wartezeiten reduzieren 
C.3. Bike-Box / vorgezogene Haltelinie 
C.4. Verbesserungen des indirekten Linksabbiegens 
C.5. Bypass / Rechtsabbiegen 
C.6. Verbesserung der Sichtbeziehungen 
C.7. Vorrang in Fahrradstraßen 

 
Übergänge 

Allgemeine Aspekte zu Radüberfahrten 
  C.8. Radüberfahrt bei baulich getrennten Radwegen 
  C.9. Radüberfahrt bei nicht baulich getrennten Radwegen 
  C.10. Radüberfahrt bei gemischt geführten Geh- und Radwegen 
 
Besondere Situationen 

C.11 Maßnahmen bei Unterführungen 
C.12 Maßnahmen bei Brücken  

  



   Radoffensive Graz 2030 

  Seite 115 

Kreuzungen 

 
Allgemein gültige Aspekte für signalisierte Knotenpunkte  
 

Beschreibung: 
• Signalisierte Kreuzungen werden mit Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA) gesteuert. 

Diese können klassische 3-Farben-Ampeln sein. Im Fuß- und Radverkehr werden 
üblicherweise 2-Farben-Ampeln verwendet. Gelb blinkende Signalanlagen können in 
peripheren Stadtgebieten ebenso für Überfahrten und Schutzweg eingesetzt werden.  

 
Anwendungsfall: 
• Knotenpunkte auf A-Routen mit baulich getrennten Radverkehrsanlagen 
• Besonders relevant bei Knotenpunkten bei übergeordneten Straßen. An diese 

„größeren“ Kreuzungen, die durch Lichtsignalanlagen (Ampeln) gesteuert werden, 
schließen aufgrund übergeordneter Straßen (>30 km/h) Radverkehrsanlagen mit 
baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr an. Radverkehrsanlagen ohne bauliche 
Trennung werden bei untergeordneten Straßen verwendet, wo eine Lichtsignalanlage 
nicht zwingend notwendig ist. 

 
Design / Abmessungen: 
• Diese baulich getrennten (Geh- &) Radwege werden prinzipiell abgesetzt vom 

Knotenpunkt geführt. Von Vorteil ist die signaltechnische getrennte Schaltung zwischen 
Rad- und Kfz-Verkehr. Prinzipien, wie sie von Schutzkreuzungen (Protected 
Intersections) aus den Niederlanden bekannt sind, bieten verschiedene 
Sicherheitsaspekte. 
 
1. Schutzinseln trennen den RV von dem Abbiegeverkehr 
2. Haltebereiche bieten Platz zum Aufstellen des RV 
3. Vorgezogene eigene Haltelinien für den RV beschleunigen die Kreuzung 
4. Abgesetzte Überfahrten verzeihen unsichere Situationen und geben Zeit zum 

Reagieren 
 

    
Schutzinsel Wartebereiche Haltelinien Abgesetzte 

Überfahrten 
 

Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Kreuzungen sollten klar verständlich und übersichtlich sein.  
• Wie bei Kfz-Verkehr müssen Abbiegebeziehungen immer klar sein. Ein Verlassen des 

Radweges muss sicher und klar sein. 
• Sichtbeziehungen sind notwendig und freizuhalten.  
• Auf eindeutige Bodenmarkierungen ist zu achten.  

 
+ Abgesetzte bzw. geschützte Führungen bieten vor allem eine größere subjektive 

Sicherheit für den Radverkehr. Es gibt eine verständliche Führung und auch das Links-
Abbiegen wird konfliktfreier. Freies Rechtsabbiegen für Radfahrende ist ebenso 
möglich, wie angemessene Aufstellflächen.  

      
- Konflikte mit dem Fußverkehr sowie der größere Platzbedarf müssen berücksichtigt 

werden. 
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Aspekte zur abgesetzten und nicht abgesetzten Führung bei Knotenpunkten 
 
Entscheidendes Argument für Schutzkreuzungen ist der „Outcome“ bei Unfällen, also dass Unfälle 
weniger schwerwiegend ausgehen. Nicht die Anzahl der Konflikte, sondern die Schwere des 
Konfliktes ist das Kriterium. Kreuzungen ohne Schutzaspekte führen im Falle eines 
Zusammenstoßes zu schlimmeren Folgen bei den Radfahrenden. 
 
Bei abgesetzten Überfahrten mit 5m Abstand kann ein Pkw warten und Sichtkontakt zum 
Radverkehr herstellen. Bei LKWs ist dies nicht so einfach möglich. Hier bieten die breiteren 
Abstände vor allem mehr Zeit zum Reagieren und Ausweichen für den Radfahrenden. 
Assistenzsysteme bei LKWs sind hauptsächlich sensitiv bei Abständen zwischen 0,9 und 2,5m (vgl. 
EU-Vorschrift ab 2022 für neue LKWs mit Abbiegeassistenten). Daher soll die Breite der 
abgesetzten Überfahrt in dieser Dimension ausgeführt sein. Holländische Studien zeigen auch, dass 
abgesetzte Überfahren zwischen 2m und 5m Abstand das geringste Risiko eines schweren Unfalls 
bringen. Deutsche Studien entdecken hier aber die häufigsten Unfälle. Bei seitlichen Abständen 
zwischen 0-2m ist das Risiko wieder wesentlich geringer, aufgrund der direkten Nähe zwischen Rad- 
und Kfz-Verkehr. Womit abgesetzte Überfahrten mit etwa 2m die beste Kompromisslösung 
ergeben, auch um das subjektive Sicherheitsgefühl für den Radverkehr zu verbessern und 
die Zielgruppe der Unsicheren zu unterstützen. 
 
Von Absetzungen mit mehr als 5m bei rechts einbiegenden LKW-Verkehr ist Abstand zu nehmen.  
Bei Kreisverkehren kann dies jedoch wieder zielführend sein, da Sichtverhältnisse und Fahrverhalten 
anders sind. 
  
 
 

 
 
 
  



   Radoffensive Graz 2030 

  Seite 117 

Direktes und indirektes Linksabbiegen  
 
 

  
Direktes Linksabbiegen für den RV Indirektes Abbiegen für den RV.  
mit vorgezogenen Haltelinien  Überfahrt mit Querverkehr 

 
 

Beschreibung: 
• Überfahrten von Radfahrstreifen oder Mehrzweckstreifen bei Kreuzungen werden hier 

durch eine Warnlinie über den Knotenpunkt weitergeführt.  
• Dies ist auch für geschützte Radfahrstreifen (Protected Bike Lanes) möglich. Diese 

bieten bei Straßen mit größerer Kfz-Verkehrsmenge ein höheres Sicherheitsgefühl. 
• Hier wird der Radverkehr prinzipiell nicht abgesetzt durch den Knotenpunkt geführt.  

 
Anwendungsfall: 
• Knotenpunkte auf untergeordneten Straßen (<30km/h) werden vor allem von 

Radverkehrsanlagen ohne bauliche Trennung angesprochen. Auch hier kommen 
teilweise Lichtsignalanlagen zum Einsatz. 
 

Design / Abmessungen: 
• Das Einbiegen in die seitlichen Straßen ist für den RV klar zu formulieren:  

o Rechtsabbiegen ständig möglich 
o Linksabbiegen entweder direkt geführt (unterstützt durch vorgezogene 

Haltelinien/Bike-Boxen) 
o Linksabbiegen indirekt durch Aufstellflächen (nicht empfohlen) 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
Direktes Abbiegen: 
+ Für geübte Radfahrende  
+ Schnelles Linksabbiegen durch die gleichzeitige Grünphase 

 
- Kinder und ältere Personen fühlen sich unsicher. 
- Platzbedarf für vorgezogene Haltelinie 

 
Indirektes Abbiegen: 
+  „Sicherere“ Variante, wenn es verstanden wird 

 
- Aufstellfläche muss groß genug sein 
- Zeitverlust beim Warten auf die Grünphase 
- Kommunikation der Möglichkeit (möglicherweise Hinweisschild) nötig 
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C.1. Haltezonen vergrößern durch Verbreiterung oder Absetzen 
 
 

Beschreibung: 
• Radverkehr an Kreuzungen braucht Platz zum Aufstellen. Hier tauschen langsame und 

schnelle Radfahrende Plätze. Bei Abbiegemöglichkeiten kann sich der Radverkehr 
einordnen.  

• Erhöht die Anzahl an querenden Radfahrenden / Steigerung der Leistungsfähigkeit  
 

Anwendungsfall: 
• Auf A-Routen 
• An signalisierten Kreuzungen mit Anschlüssen von Radverkehrsanlagen mit baulicher 

Trennung zum Kfz-Verkehr  
 

Design / Abmessungen: 
• Entsprechend große Aufstellbereiche anbieten – kann je nach Bedarf variieren 

o Platz für mehrere Fahrräder bzw. Lastenräder bieten 
• Verbreiterung auf 4m Breite, um sichereres Vorbeifahren und Aufstellen zu ermöglichen 

o 4m bis 15m vor der Überfahrt Verbreiterung anbieten 
• Absetzen um 4m, um störungsfreies Vorbeifahren zu ermöglichen 

o Alternativ: Abbiegebereiche mit mind. 1,5m Breite 
o Keine zu starken Verschwenkungen  

• Die Überfahrt selbst soll möglichst breit ausgeführt werden, um sichere Begegnungen 
zu ermöglichen. 

 
Vor- & Nachteile: 
+ Platz für Radverkehr 
+ Sicheres Vorbeifahren 

 
- Platzbedarf generell 
- Bei Querungen für Fußgänger*innen Haltelinien berücksichtigen 

 
 
 
 

 
Beispiel eines verbreiterten Radweges an einer Überfahrt,  
um Platz für wartende Radfahrende zu schaffen 
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Radwege sind an einer Überfahrt breiter und schaffen so ausreichend Aufstellbereiche 
 
 
 
 

 

 
An T-Kreuzungen schafft das Zurücksetzen des Radweges Aufstellbereiche in die Querrichtung. 
Alternativ könnten Abbiegebereiche ergänzt werden. 
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C.2. Wartezeiten bei signalisierten Kreuzungen reduzieren 
 
Beschreibung:  
• Bei Kreuzungen mit Druckknopfampeln für Fuß- und Radverkehr sind die Wartezeiten 

bis zur Grünphase so gering als möglich zu halten. 
• Bei Kreuzungen, in denen der Radverkehr mit dem MIV-Verkehr geführt wird, getrennte 

Signalisierungen fördern. 
• Grünphasen sind so auszulegen, dass genügend Radfahrende queren können.  

 
Anwendungsfall: 
• Bei signalisierten Kreuzungen und Überfahrten 

 
Design / Abmessungen: 
• Derzeit sind 40s Wartezeit an signalisierten Kreuzungen üblich.  

o Wartezeiten sollten so reduziert werden, dass aktive Mobilität vorrangig queren 
kann. Bei Betätigung der Druckknopfampel sollte sofort umgeschalten werden 
bzw. maximal 20 Sekunden gewartet werden 

o Ggf. sind Umlaufzeiten von Kreuzungen zu verringern 
o Grünphasen für Radverkehr sollten verlängert werden 

• Grüne Welle für Radfahrende auf A-Routen entsprechend einer durchschnittlichen 
Projektierungsgeschwindigkeit von 15-20km/h umsetzen 

• Dynamische Anmeldung mittels Sensoren sind ggü. Druckknopfampeln zu bevorzugen. 
Diese müssen aber auch sichtbargemacht werden. Evtl. sind 
Wartezeitenanzeigen/Restzeitampeln für RV sinnvoll.  

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Beispiel Rotterdam: Bei Regenwetter werden automatisch kürzere Intervalle geschalten. 

Der Kfz-Verkehr sitzt sowieso im Trockenen. In Graz gibt es 5-11 Regentage pro 
Monate (Quelle: https://at.wetter.com/reise/klima/klimatabelle/oesterreich-graz-
ATAT20125.html), daher gibt es eine Relevanz dafür. 

 
+ Beschleunigung des Radverkehrs 

 
- Adaptionen von Ampel-Schaltungen sind oftmals subjektiv und können nie schnell 

genug sein 
 
 

  
Quellen: https://bikeportland.org/2020/08/07/nifty-new-bike-signal-added-to-broadway-williams-
intersection-319054; http://www.copenhagenize.com/2013/12/new-bicycle-goodness-in-copenhagen-
and.html 

 
 

Quick-Wins:  
• Bestehende VLSA-Anlagen auf wichtige Radverkehrsachsen neu programmieren auf 

kürzere Durchlaufzeiten  
• Restzeitampeln und Sensoren können bei Signalanlagen unterstützen 
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C.3. Bike-Box / vorgezogene Haltelinie  
 
 

Beschreibung: 
• Vorgezogene Haltelinie für den Radverkehr an Kreuzungen mit Lichtsignalanlage mit 

einem markierten Aufstellbereich vor der Haltelinie des Kfz-Verkehrs. Der Radverkehr 
erreicht diesen auf einem zuführenden (geschützten) Radfahr- oder Mehrzweckstreifen 
entlang der wartenden Kfz. 

 
Anwendungsfall: 
• Bei signalisierten Kreuzungen 
• Bei Radverkehrsanlagen ohne bauliche Trennung zum Kfz-Verkehr, mit maximal 2 

Fahrstreifen pro Richtung  
 

Design / Abmessungen: 
• Die Variante in voller Breite des Fahrstreifens ist zu empfehlen – vor allem, wenn es 

viele linksabbiegende Radfahrende gibt. 
• Die Tiefe der Bike-Box sollte mindestens 4m betragen. Bei größeren Mengen 

Radfahrenden und vielen Transporträdern sollte dies mehr sein (ausreichender Aufstell- 
und Manövrierbereich) 

• Aufgeweitete Aufstellbereiche bieten mehreren Radfahrenden Platz.  
• In der Bike-box können Richtungspfeile markiert werden, damit Radfahrende sich 

entsprechend einordnen können. 
• Der zuführende Radfahr- oder Mehrzweckstreifen sollte, wenn der Radverkehr zuvor im 

Mischverkehr oder baulich getrennt geführt wurde, mindestens 20m lang sein, 
entsprechend mehr, wenn die Reihe der wartenden Kfz dies übersteigt. 

   
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Der Radverkehr kann bei getrennter Signalschaltung noch vor dem Kfz in der 

Grünphase der Ampel wegfahren;  
• Für Radfahrende, die nicht über die Bike-Box im Mischverkehr links abbiegen können 

oder wollen, ist die Möglichkeit des indirekten Links-Abbiegens anzubieten. Hierfür sind 
entsprechende Flächen vorzusehen und zu markieren. 

 
+ Bessere Sichtbarkeit der Radfahrenden vor den wartenden Kfz. 
+ Das Linksabbiegen für Radfahrende wird erleichtert und sicherer. 
+ Radfahrende müssen an der Ampel nicht zwischen bzw. hinter den Kfz warten (weniger 

Abgase). 
+ Geradeaus fahrende Radfahrende kommen nicht in Konflikt mit rechtsabbiegenden Kfz-

Verkehr. 
+ Der Abstand zwischen Kfz-Verkehr und Zu Fuß gehenden ist größer. Dadurch werden 

sie beim Überqueren der Straße besser sichtbar. 
 
- Radfahrende, die sich der Kreuzung bei Grün nähern, können sich nicht vor den Kfz 

einordnen. 
- Das Zurückversetzen der Haltelinien für den Kfz-Verkehr verlängert die Durchlaufzeiten 

der VLSA. 
 

 
Quick-Win: Schnelle, kostengünstige Maßnahme zur punktuellen Verbesserung des 
Radverkehrs an Kreuzungen. 
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Varianten von vorgezogener Haltelinie bei (geschütztem) Radfahrstreifen. 
 
 

  
Beispiel einer Bike-Box mit zuführendem Radfahrstreifen 
 

  
Beispiel einer Bike-Box vor der Kreuzung 



Radoffensive Graz 2030 

Seite 124 

 
 

C.4. Bypass / Rechtsabbiegen 
 
 

Beschreibung: 
• An Knotenpunkten kommen aufgrund von Wartezeiten viele Radfahrende zusammen, 

die auch in unterschiedliche Richtungen abbiegen wollen. 
• Ein ungestörtes Vorbeifahren für rechtsabbiegende Radfahrende sollte möglich sein 

 
Anwendungsfall: 
• Bei signalisierten Kreuzungen 
• Besonders bei starken Radverkehrsströmen nach rechts 
• Ideal bei Radverkehrsanlagen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr 

 
Design / Abmessungen: 
• Empfohlener Standard: 2m Radweg je Fahrtrichtung + 2m Bypass 
• Mindestens 1m breit 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Alternative: „Rechtsabbiegen für Radfahrer frei“: Erlaubt an signalisierten Kreuzungen 

das Rechtsabbiegen des Radverkehrs auch bei Rot. Derzeit rechtlich in Österreich noch 
nicht möglich. 
 

  Grünpfeilschild für den Radverkehr in Deutschland 
 

+ Kein Warten von nachkommenden Radfahrenden 
+ Schnelleres Abbiegen bei der Kreuzung, denn es kann ohne Warten auf das 

Signalzeichen rechts abgebogen werden.  
 

- Platzbedarf 
 
 

Quick-Win: Bypässe können je nach Situation schnell umgesetzt werden.  
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Wenn Aufstellbereiche groß genug sind, erlaubt dies auch ein ungestörtes Rechtsabbiegen 
je nach Führungsform. 
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C.5. Verbesserungen des indirekten Linksabbiegens 
 
 

      
Indirektes Abbiegen für den RV     Beispiel einer Aufstellfläche zum Queren   
Überfahrt mit Querverkehr 
 
 

Beschreibung: 
• Hier wird der Radverkehr prinzipiell nicht abgesetzt durch den Knotenpunkt geführt.  

 
Anwendungsfall: 
• Knotenpunkte auf untergeordneten Straßen (<30km/h) werden vor allem von 

Radverkehrsanlagen ohne bauliche Trennung angesprochen. Auch hier kommen 
teilweise Lichtsignalanlagen zum Einsatz. 
 

Design / Abmessungen: 
• Linksabbiegen indirekt durch Aufstellflächen an der Seite (Platz für zwei Räder mind. 

2x2m) 
• Klare Kommunikation, unterstützt mit Hinweisschild 

 
Vor- & Nachteile: 
+ „Sicherere“ Variante, wenn es verstanden wird 
+ Kann mit dem direkten Linksabbiegen kombiniert werden (Wahlfreiheit der 

Radfahrenden) 
 

- Aufstellfläche muss groß genug sein 
- Zeitverlust beim Warten auf die Grünphase 
- Kommunikation der Möglichkeit (möglicherweise Hinweisschild) nötig 

 
 

    
Quelle: https://www.wolfenbuettel.de/index.php?ModID=7&FID=2672.15390.1&object=tx%7C2672.15390.1 
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C.6. Verbesserung der Sichtbeziehungen 
 

Beschreibung: 
• Sichtdreiecke bzw. -keile definieren, den Bereich, den ein aus einer 

Kreuzung/Seitenstraße fahrendes Fahrzeug sieht. Diese Sichtbeziehungen sind 
essentiell für das Erkennen von seitlich Verkehrsteilnehmenden, insbesondere 
Radfahrenden 

 
Anwendungsfall: 
• Bei Knotenpunkten, insbesondere Einfahrten 

 
Design / Abmessungen: 
• Bei Radwegen mit baulicher Trennung sind Radüberfahrten zu beachten. Da der 

Radverkehr hier auf 10km/h abbremsen muss, ist eine Sichtkeillänge von 30m 
freizuhalten.  

• Bei Radwegen, ohne bauliche Trennung sind Radüberfahrten nicht zwingend 
vorgesehen. Daher hat der Radverkehr eine höhere Geschwindigkeit (Projektierung 
>30km/h). Daher sind mindestens 45m freizuhalten.  

• Der Sichtkeil wird 3m hinter der Fahrbahn/dem Radweg definiert. 
• Etwaige Hindernisse bzw. Einbauten dürfen innerhalb der Sichtbereiche nicht höher sein 

als 1m. 
• Bei Zweirichtungsradwegen und gemischt geführten Geh- und Radwegen sind Sichtkeile 

von 30m in beide Richtungen freizuhalten. 
 

Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Wenn Sichtkeile nicht anwendbar sind, können Verkehrsspiegel bzw. besondere 

Hinweise angebracht werden, um eine Verbesserung zu ermöglichen. 
 

+ Sichtweiten sind essentiell für die Sicherheit. 
- Bei höheren Geschwindigkeiten sind entsprechend große Bereiche freizuhalten. 

 

 

Quick-Win: Freiräumen von Sichtkeilen bei bestehenden Hauptradrouten.  
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30m Sicht für baulich getrennte Einrichtungsradwege berücksichtigen 
 
 
  

 
Mind. 45m Sicht für Radstreifen berücksichtigen 
 
 
 

 
30m Sicht in beide Richtungen für baulich getrennte Zweirichtungsradwege berücksichtigen 
 
 

 
30m Sicht in beide Richtungen für gemischte Geh- und Radwege berücksichtigen 
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C.7. Vorrang in Fahrradstraßen 
 
 

     
Durch klare Vorrangregeln    durch Haifischzähe markiert    durch bauliche Maßnahme 
 

 
Beschreibung: 
• In Fahrradstraßen soll zugunsten der Durchgängigkeit auf Vorrang geachtet werden.  

 
Anwendungsfall: 
• Bei nicht signalisierten Knotenpunkten in Fahrradstraßen 
• Knotenpunkte mit untergeordneten Straßen 

 
Design / Abmessungen: 
• Farbige Markierung der Fahrbahn, der Fahrradstraße oder durch Piktogramme und 

klare Linien markiert 
• Besondere Markierung für den querenden Verkehr, um auf den Vorrang aufmerksam zu 

machen 
• Optional: Fahrradstraße ist auf einem anderen Fahrbahnniveau und ein Höhensprung 

verlangsamt den querenden Verkehr (bedarf baulicher Eingriffe) 
o Als Übergang können auch Bodenschwellen eingesetzt werden 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+  Vorrang für RV führt zu einer entsprechenden Beschleunigung 
      
- Vorrang muss klar ersichtlich sein 
- Einfahrendem Kfz-Verkehr muss das Durchfahrtsverbot klar sein (ggf. Zufahrt ausgn. 

Anrainer) 
 

 
 

 
Beispiel für eine optisch und baulich bevorrangten Übergang  
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Übergänge 

 

 
Allgemeine Aspekte zu Radüberfahrten 
 

Beschreibung: 
• Radüberfahrten werden bei Einfahrten und Knotenpunkten angewendet und sind der 

„Schutzweg der Radfahrenden“. 
 
Anwendungsfall: 
• Bei Kreuzungen mit Nebenstraßen mit geringer Verkehrsmenge (nicht signalisiert), 

Fahrbahnen für den übrigen Verkehr, Ein- oder Zufahrten hat der Radfahrende Vorrang.  
 

Design / Abmessungen: 
• Niveauunterschiede sollen vom Kfz überwunden werden und nicht der Radweg auf und 

ab geführt werden (angehobene Radüberfahrt). Dazu bieten sich die Sicherheitsstreifen 
zwischen Radweg und Fahrbahn an.  

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• „Radfahrer dürfen sich Radfahrerüberfahrten, wo der Verkehr nicht durch Arm- oder 

Lichtzeichen geregelt wird, nur mit einer Geschwindigkeit von höchstens 10 km/h 
nähern und diese nicht unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug und für 
dessen Lenker überraschend befahren“ StVo §68 Abs. 3a 

• Hier werden Vor- und Nachteile einer baulich getrennten und nicht baulich getrennten 
Radverkehrsanlage sichtbar, wenn es um die Sicherheit geht. Auf gute Erkennbarkeit 
ist zu achten: entweder <2m abgesetzt oder >5m  

      
 

   
Verkehrszeichen bei einer Radüberfahrt und Anzeige einer nähernden Radüberfahrt 
 
 „Dieses Zeichen kennzeichnet eine Radfahrerüberfahrt (§ 2 Abs. 1 Z 12a), bei der ständig 
betriebene Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe blinkenden gelben 
Lichtes nicht vorhanden sind. Für die Anbringung dieses Zeichens gelten die 
diesbezüglichen Bestimmungen der Z 2a sinngemäß.“ §53 StVO 2b 
 
 
 

 

Schutzweg und Radfahrerüberfahrt kombiniert 
 
„Diese Zeichen zeigen einen Schutzweg und eine unmittelbar daneben liegende 
Radfahrerüberfahrt an, wobei die Symbole entsprechend der Sicht des ankommenden 
Verkehrs anzuordnen sind. Eines dieser Zeichen kann jeweils an Stelle von zwei Zeichen 
gemäß Z 2a und 2b verwendet werden.“ §53 StVO 2c 
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C.8. Radüberfahrt bei baulich getrennten Radwegen 
  
 

Beschreibung: 
• Ein Hervorheben der Radüberfahrt signalisiert dessen Vorrangstellung. 
 
Anwendungsfall: 
• Bei Radwegen mit baulicher Trennung zum Kfz-Verkehr. 
• Volle Einfärbung der Radverkehrsanlage bei neuen A-Routen. 
• Flächige Färbung von Querungen auf Hauptradrouten. Flächige Färbung von 

Gefahrenstellen, wie Einfahrten. Besonders relevant bei schlechten Sichtverhältnissen. 
Dabei kann die Farbe in einem Muster auslaufend gestaltet werden. 

• Je höher die seitlichen Verkehrsströme sind, desto eher sollte auf eine gute Markierung 
und gute Sichtbeziehungen Acht gegeben werden. 

 
Design / Abmessungen: 
• Mit weißer Blockmarkierung. 
• Niveauunterschiede sollen vom Kfz überwunden werden und nicht der Radweg auf und 

ab geführt werden. Dazu bieten sich die Sicherheitsstreifen zwischen Radweg und 
Fahrbahn an.  

• Der Mindest-Sicherheitsabstand zur Fahrbahn beträgt 0,75m und bietet entsprechende 
Sicherheit 

• Abstände zwischen 2m und 5m sollen aufgrund schlechter Sicherheitsverhältnisse 
vermieden werden. 

• Ab einem Abstand von 5m ist die Sicherheit wieder besser gegeben, da ein Pkw wieder 
gut Sichtkontakt zum RV aufnehmen kann. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Hier werden Vor- und Nachteile einer baulich getrennten und nicht baulich getrennten 

Radverkehrsanlage sichtbar, wenn es um die Sicherheit geht. Auf gute Erkennbarkeit 
ist zu achten: entweder <2m abgesetzt oder >5m  

 
+ Erhöht visuell die Sichtbarkeit der Radinfrastruktur 
+ Der Einsatz von Markierungen bei Gefahrenstellen insbesondere bei starkem Kfz-

Verkehr verbessert die Sicherheit des Radverkehrs 
 

- Eventuelle Konflikte/ Undeutlichkeit mit bestehenden Markierungen   
- Pflege der Markierungen / regelmäßig nachfärben 
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Baulich getrennter Geh- & Radweg, 5m abgesetzt bzw. Sicherheitsstreifen von 0,75m.   
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C.9. Radüberfahrt bei nicht baulich getrennten Radwegen 
 
 

Beschreibung: 
• Ein Hervorheben der Radüberfahrt signalisiert dessen Vorrangstellung. 
 
Anwendungsfall: 
• Bei Radwegen ohne bauliche Trennung zum Kfz-Verkehr. 
• Flächige Färbung von Querungen auf Hauptradrouten. Flächige Färbung von 

Gefahrenstellen, wie Einfahrten. Besonders relevant bei schlechten Sichtverhältnissen. 
Dabei kann die Farbe in einem Muster auslaufend gestaltet werden. 

• Je höher die seitlichen Verkehrsströme sind, desto eher sollte auf eine gute Markierung 
und gute Sichtbeziehungen Acht gegeben werden. 

 
Design / Abmessungen: 
• Mit weißer Blockmarkierung oder Warnlinie 

o Bei einer Blockmarkierung ist dies eine „offizielle Radüberfahrt“: der Radverkehr hat 
Vorrang, darf diese Überfahrt aber nur mit 10km/h überqueren. Daher nur sinnvoll 
bei signalisierten Knotenpunkten. 

o Bei einer Warnlinie kann der Radverkehr ungeachtet eines Geschwindigkeitslimits 
weiterfahren. Besonders sinnvoll bei Einfahrten und nicht signalisierten 
Knotenpunkten. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Erhöht visuell die Sichtbarkeit der Radinfrastruktur 
+ Der Einsatz von Markierungen bei Gefahrenstellen insbesondere bei starkem Kfz-

Verkehr verbessert die Sicherheit des Radverkehrs 
 

- Eventuelle Konflikte/ Undeutlichkeit mit bestehenden Markierungen   
- Pflege der Markierungen / regelmäßig nachfärben 
- Konflikte mit rechtsabbiegenden Kfz-Verkehr 
- Konflikte mit rechts haltenden Kfz-Verkehr 
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Ein Radfahrstreifen kann bei einem signalisierten Knotenpunkt ebenso mit einer Radüberfahrt 
markiert werden. Bei Einfahrten empfiehlt sich die Verwendung einer durchgezogenen Warnlinie. 
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C.10. Radüberfahrt bei gemischten Geh- und Radwegen 
 
 

Beschreibung: 
• Radüberfahrten können neben einer getrennten Markierung zum Schutzweg auch 

kombiniert angewendet werden.  
 
Anwendungsfall: 
• Bei gemischt geführten Geh- und Radwegen müssen Querungen auf für den 

Radverkehr möglich sein. Ein Schutzweg „Zebrastreifen“ darf nicht befahren werden – 
Radfahrende müssen absteigen und schieben.  

• Allerdings sollten gemischt geführte Geh- und Radwege vermieden werden. 
• Gilt auch bei Geh- und Radwegen ohne Benützungspflicht 

 
Design / Abmessungen: 
• Neben einer getrennten Ausführung mit Schutzweg, kann hier das „Leiter-Modell“ zur 

Anwendung kommen. Dies erlaubt eine Kombination aus Schutzweg und Radüberfahrt 
und darf vom Radverkehr befahren werden und ist die empfohlene Ausführungsart. 

• Eine ausreichende Breite ist vorzusehen: Empfohlen wird den Geh- und Radweg 
(4,25m vorgegebene Standard-Breite) zu erweitern, da auch das „Grazer-T“ als 
Blindenleitsystem mit Kante zur Fahrbahn angebracht werden sollte (+2,8m) und es zu 
keinen Stufen für die Radverkehr kommen soll. Daher 7m breit. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Erhöht visuell die Sichtbarkeit der Radinfrastruktur 
+ Der Einsatz von Markierungen bei Gefahrenstellen insbesondere bei starkem Kfz-

Verkehr verbessert die Sicherheit des Radverkehrs 
 

- Eventuelle Konflikte/ Undeutlichkeit mit bestehenden Markierungen   
- Pflege der Markierungen / regelmäßig nachfärben 
- Konflikte mit rechtsabbiegenden Kfz-Verkehr 
- Konflikte mit rechts haltenden Kfz-Verkehr 

 
 

Quick-Win: Schutzwege bei bestehenden gemischt geführten Geh- und Radwegen als 
„Leiter-Modell“ adaptieren – auch bei Geh- und Radwegen ohne Benützungspflicht 
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Radüberfahrt bei gemischt geführtem Geh- und Radweg in kombinierter Ausführung („Leiter-Modell“) 
und in getrennter Ausführung (Radüberfahrt und Schutzweg) 
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Besondere Situationen 

 
 

C.11. Maßnahmen bei Unterführungen 
 

 
 
 

Beschreibung: 
• Können relevant sein um Hindernisse, wie Bahntrassen, besondere Knotenpunkte zu 

überwinden. 
• Bei komplexen Straßenkreuzungen sorgen Unterführungen für eine Trennung der 

Verkehrsströme und zu deren störungsfreien Beschleunigung. 
• Bei unebenen Übergängen ist es ratsam, eine Lösung zu finden, die den 

Höhenunterschied zum Radweg minimieren 
 

Design / Abmessungen: 
• Können in gemischter Form mit dem Fußverkehr geführt werden. Mindestbreite daher 

4,25m als Engstelle. Empfohlener Standard sind 6,3m lichte Breite (4m 
Zweirichtungsradweg, 30cm Pflastersteine, 2m Gehweg), denn es sind vor allem 
Steigungsverhältnisse zu berücksichtigen. Die Steigung sollte idealerweise nur 3% 
betragen, 6% aber auf keinen Fall überschreiten! Durch das schwierigere Hinauftreten 
der Rampe und durch schnelle E-Bikes sollte hier genügend Platz vorhanden sein, um 
Konflikte zu reduzieren. 

• Eine attraktive Gestaltung der Brücke bzw. Unterführung sollte durch eine 
architektonische Bearbeitung sichergestellt werden. Insbesondere die Ein- und 
Ausfahrten bei Unterführungen sind optisch ansprechend zu gestalten. Auf 
ausreichende Beleuchtung ist zu achten. Unterführungen für Radfahrer sollten so viel 
Tageslicht wie möglich haben. 

• Es ist auf eine ausreichende Durchfahrtshöhe zu achten. Der Kfz-Verkehrs kann 
abgesetzt zum Fuß- Radverkehr sein. 

• Schräge Wand, für optische Verbreiterung  
 

Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Schaffung einer schnellen Querungsmöglichkeit 
+ Manchmal kann die natürliche Topografie genutzt werden. 

 
- Genügend Platz für das Ein- und Ausfahren der Unterführung. 
- Attraktive Gestaltung ist kostenintensiv.  
- Zu eng dimensionierte Unterführungen führen zu Angsträumen, die entsprechend 

beleuchtet werden müssen (starke Beleuchtungsunterschiede vermeiden, da sich das 
Auge nicht so schnell anpassen kann.). Soziale Sicherheit muss stets gegeben sein.  

 
 

Beispiele: 

  
Unterführung Eggenberger Gürtel beim Hauptbahnhof Unterführung mit Geh- und Radweg 
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C.12. Maßnahmen bei Brücken  

 

    
 
 

Beschreibung: 
• Fahrradbrücken sorgen dafür, dass der Radverkehr die Straße sicher und bequem 

überqueren kann. Können relevant sein um Hindernisse, wie Bahntrassen und Flüsse zu 
überwinden. 

• Bei komplexen Straßenkreuzungen sorgen Brücken für eine Trennung der 
Verkehrsströme und zu deren störungsfreien Beschleunigung. 

• Aus der Sicht des Radfahrers sollte man bei der Wahl der Art der Infrastruktur (Brücke 
oder Tunnel) den Komfort (z.B. Steigung) und die soziale Sicherheit des Radfahrers 
berücksichtigen. 
 

Anwendungsfall: 
• Liegt die Kreuzung an einer Hauptradroute, oder ist das Fehlen einer ungleichen 

Kreuzung mit langen Wartezeiten oder einem großen Umleitungsfaktor verbunden, wird 
der Bau dringend empfohlen 

• In offenen oder dünn besiedelten Gebieten, in denen die soziale Kontrolle eingeschränkt 
ist, sollte idealerweise eine Brücke gewählt werden. Eine sorgfältig entworfene Brücke 
lässt sich angenehm in die Landschaft integrieren und kann als Landmark dienen, das 
die Anwesenheit von Radfahrern sichtbar macht.   

 
Design / Abmessungen: 
• Können in gemischter Form mit dem Fußverkehr geführt werden. Mindestbreite daher 

4,25m als Engstelle. Empfohlener Standard sind 6,3m lichte Breite (4m 
Zweirichtungsradweg, 30cm Pflastersteine, 2m Gehweg), denn es sind vor allem 
Steigungsverhältnisse zu berücksichtigen. Die Steigung sollte idealerweise nur 3% 
betragen, 6% aber auf keinen Fall überschreiten! Durch das schwierigere hinauftreten 
der Rampe und durch schnelle E-Bikes sollte hier genügend Platz vorhanden sein, um 
Konflikte zu reduzieren. 

• Durchfahrtshöhe für den Verkehr auf der Kreuzungsstraße ≥ 4,50 m 
• Eine attraktive Gestaltung der Brücke kann als Landmark dienen und sollte durch eine 

architektonische Bearbeitung sichergestellt werden. 
• Höhe des Brückengeländers ≥ 1,20 m, vorzugsweise 1,30 m; Um die nutzbare Breite 

des Radweges zu optimieren, ist es am besten, eine Brüstung zu berücksichtigen, die 
sich diagonal nach oben hin verbreitert. 

• Verbindung zur (Fahrrad-)Straße in Bodennähe: keine Poller, kein Höhenunterschied, 
gute Sicht auf entgegenkommende Fahrzeuge, keine starken Kurven oder Kreuzungen 
in der Nähe des Brückenkopfes. 

 
Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
+ Schaffung einer schnellen Querungsmöglichkeit 
+ Manchmal kann die natürliche Topografie genutzt werden 
 
- Genügend Platz für das Ein- und Ausfahren der Brücke bzw. Unterführung 
- Attraktive Gestaltung ist kostenintensiv 
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TEIL D 

 

ANDERE BAULICHE MAßNAHMEN 
 
 

Allgemeine Aspekte zu anderen baulichen Maßnahmen 
Multimodale Knotenpunkte 
 D.1. Mikrohubs 

D.2. Makrohubs 
 

Fahrradabstellanlagen 
 D.3. Radbügel im öffentlichen Straßenraum 
 D.4. Radabstellen auf privaten Flächen 
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Allgemein gültige Aspekte zu anderen baulichen Maßnahmen 
 

Beschreibung: 
• Radfahren ist nicht nur die Bewegung auf Radwegen, sondern benötigt auch weite 

bauliche Einrichtungen, wie Radabstellen 
 
Anwendungsfall: 
• Integrale Mitentwicklung bei neuen Radverkehrsinfrastrukturen  
• Auch davon getrennt entwickelbar 
 
Exemplarische Umsetzungen: 
• Multimodale Knotenpunkte (Mikro- bzw. Makrohubs) 
• Fahrradabstellanlagen (Radbügel im öffentlichen Straßenraum, Radabstellen auf 

privaten Flächen) 
 

Andere Aspekte / Vor- & Nachteile: 
• Die Entwicklung von Multimodalen Punkten im Stadtraum fördert auch die Nutzung 

weiterer Nachhaltigkeitsaspekte. 
 

+ Verbindung zum Öffentlichen Verkehr 
+ Abstellen als Ausgangspunkt der Mobilität 
+ Komfort vom Beginn bis zum Ende eines Weges 
      
- Berücksichtigung bestehender Angebote in das infrastrukturelle Netzwerk 
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Multimodale Knotenpunkte  

 
 
 

  
Fahrradservicebox: Grundausstattung: Luftpumpe 
oder Kompressor, Kettenöl, Werkzeug  
 
 
 

Fahrradstationen: Dienstleistungsangebote 
zur Fahrradwartung 

  
witterungsgeschützt Radabstellanlage 
 
 
 

Wiederaufnahme von einem Bike-Sharing 
System 

 

 

Zugangsgeschützte Radabstellanlage, für ein 
oder zwei Fahrräder mit integrierter Ladestation 
2.0m x 0,85 

 

 
 
 

• Die Errichtung von Multimodalen Knotenpunkten (auch Mobility Hubs genannt) unterstützen 
den Wandel von primär individueller, motorisierter Mobilität zu multimodalem 
Verkehrsverhalten. Weiters ist ein Hub ein hochwertiger physischer Standort, der ein 
vielfältiges Angebot an nachhaltigen und aktiven Transportmitteln mit angenehmen 
Aufenthaltsmöglichkeiten kombiniert.  
 

• Ein Mobilitätsknotenpunkt soll für Radfahrer ein attraktiver Standort sein, um sein Fahrrad 
abzustellen und auf ein anderes Verkehrsmittel umzusteigen. Im Vordergrund steht die 
Bündelung verschiedenster Verkehrsmittel, an einem Knotenpunkt zur selben Zeit. Sie 
verfügen und verbinden Bereiche zu Mobilität, Service und Infrastruktur. 

 
• Alle Verkehrsmittel sind untereinander an einem Standort barrierefrei und gut zugänglich, 

stehen miteinander im Zusammenhang und sind auf den ersten Blick erkennbar. Mehrere 
Größen von Mobilitätsknotenpunkten sind möglich. Hubs sind insbesondere Bindeglieder 
zum öffentlichen Verkehr 
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D.1. Mikrohubs 
 

 
Beispiel: Tim-Knoten erweitert als Mikrohub 

 
 
 
Beschreibung:  
• Mikrohubs sind alleinstehende Knotenpunkte in Kombination mit ÖV-Haltestellen oder 

erweiterte Tim-Stationen, die fußläufig in der Nachbarschaft zu Verfügung stehen. Sie 
bieten eine Grundausstattung, um mehrere Verkehrsmittel nutzen zu können. 

 
Anwendungsfall:  
• Tim-Knoten 
• Umsteigepunkte zum öffentlichen Verkehr: wichtige Straßenbahn- oder Bushaltestellen 

können erweitert werden, um einen Umstieg von unterschiedlichen Mobilitätsformen zu 
gewährleisten und den Umweltverbund als Gesamtes zu fördern 

 
Design und Abmessungen: 
• Überdachte Fahrradabstellanlagen für mind. 10 Räder 

 
• Absperrbare Fahrradabstellanlagen für Spezialräder (Anhänger, Tandems, Cargobikes)  

 
• Mögliche Fahrrad- Verleihstationen für Citybikes, E-Bikes, E-Lastenräder  

 
• Ladestation für E-Bikes / E-Lastenräder 

 
• Service Stationen (Reparatur-Werkzeug, Aufpumpmöglichkeit, Schlauchautomat) 

 
Andere Aspekte: 
• Die Radroute zu diesen Mikrohubs soll klar ersichtlich und leicht zugänglich sein. 
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D.2. Makrohubs 
 

 
Standorte von Makrohubs an Bahnhöfen, S-Bahn-Stationen, Straßenbahn-Endhaltestellen 
 
 

Beschreibung:  
• Zentrale Mobilitätsknotenpunkte befinden sich an allen wichtigen Knotenpunkten des 

öffentlichen Verkehrs und werden von allen großen (ÖV-) Verbindungswegen bedient. 
Die großen Mobilitätsknotenpunkte bieten ein umfangreiches Angebot an Einrichtungen 
und Dienstleistungen. Um das Fahrrad als praktikables Transportmittel zu fördern, 
werden hier großzügige Fahrradgaragen, Schließfächer, Umkleidekabinen und 
Servicestellen für Fahrradreparaturen angeboten.  

 
Anwendungsfall:  
• An allen Bahnhöfen für Fernverkehr und S-Bahn, Busbahnhöfen, Straßenbahn-

Knotenpunkten und an -Endstationen sind multimodale Makrohubs zu errichten.  
• Die Standortwahl muss im Radwegenetz integriert werden. Eine Anbindung an 

Radrouten und leichte Zugänglichkeit für den Radverkehr muss gewährleistet sein. 
 
Design und Abmessungen  
• Überdachte Fahrradabstellanlagen, bestenfalls 2-stöckig Abstellanlagen oder 
• Integrierte Fahrradgaragen in die gebaute Umgebung bzw. bestehende Parkgaragen für 

Autos. Garagen müssen fahrend erreichbar sein (Beachte: Rampen, Radien, keine 
Stufen) 
 

• Absperrbare Fahrradabstellanlagen für Spezialräder (Anhänger, Tandems, Cargobikes)  
 

• Fahrrad-Verleihstationen für Citybikes, E-Bikes, Lastenräder 
 

• E-Bike- / E-Lastenrad-Ladestationen  
 

• Service-Stationen (Reparatur-Werkzeug, Aufpumpmöglichkeit, Schlauchautomat) oder 
• Betreute Fahrradreparaturgeschäfte (bzw. zumindest ein Hinweis zu einem Geschäft in 

der Nähe) 
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Fahrradabstellanlagen 

 
 
 
 
D.3. Radbügel im öffentlichen Straßenraum 
 
 

Beschreibung:  
• Für das sichere und meist kurzfristige Abstellen von Fahrrädern. 

 
Anwendungsfall:  
• Im Öffentlichen Straßenraum. Meist in einer Linie mit Pkw-Längsstellplätzen. 
 
Design und Abmessungen  
• Abmessungen analog zum bisher bekannten Grazer Radbügel 

o Passend auf (2m) Kfz-Parkstreifen. Die Fahrgasse ist zu berücksichtigen. 
o In Querrichtung für normale Fahrräder, diagonal für Transporträder 

• Farbe, wie im neuesten Model anthrazit (Stadtbild verträglich) 
• Standortwahl und Parkleitsystem 

o Radfahrend erreichbar, behinderungsfrei 
o Besser dezentral - in Einheiten von 5, 10, 15 oder 20 Stück; max. 50m bis zum Ziel 

für Kurzzeit-Parker 
• Gestaltung und Geometrie 

o Stabil, Beleuchtet, optional: Witterungsgeschützt 
• Ausbauart und Qualität 

o Ausreichend Platz für das Ein- und Ausparken, entsprechende Anzahl von 
Stellplätzen 

o Schutz vor Diebstahl und Vandalismus möglichst gegeben 
o Quote für Transporträder 1:20. Ab 10 Abstellbügeln jedenfalls 1 großer Stellplatz 

• Wartung und Reinigung im laufenden Betrieb  
o Entsorgung von Schrotträdern durch das bekannte Verfahren durch die Holding 

Graz 
 

Andere Aspekte; Vor- und Nachtteile:  
• In den Altstadtschutzzonen sind überdachte Radabstellanlagen aus Ortbildgründen 

nicht möglich bzw. nur in mobiler Form. 
 
 
 

Quick-Win: Mobilen 5-er Satz des „Grazer Radbügels“ als Produkt für private Anbieter und 
Geschäfte lancieren   
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Radbügel Standardform und Radbügel für Lastenräder 
 
 
Beispiele:  
  

 
Mobile Radbügel in der Grazer Altstadt, Anthrazit 
 

  
Alternative Flex-Parking: Bsp. aus Park4SUMP in Sint-Niklaas:  
Haltezonen für Lieferverkehr in der Innenstadt wird außerhalb der Lieferzeit zu Radabstellflächen 
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D.4. Radabstellen auf privaten Flächen 
 
 

Beschreibung:  
• Für das sichere und längerfristige Abstellen von Fahrrädern. 

 
Anwendungsfall:  
• Meist im privaten Raum: Wohnanlage, Betriebsgelände, etc. 

 

Abstellort & Nutzung Art der Abstellanlage Parkdauer 

In Straßen und der Altstadt; 
Ebenfalls für Besucherparkplätze 

Radbügel zum Anlehnen 
(fix montiert oder mobil) 

Minuten bis 
Stunden 

Außerhalb der Altstadtschutzzone  
Überdachte Radabstellanlagen mit 
Beleuchtung z.B. auch 
Doppelstockanlagen 

Stunden bis Tage 

Mikrohubs 
Doppelstockanlagen / Fahrradbox / 
Fahrradhäuschen 

Stunden bis Tage 

Makrohubs Fahrrad-Parkgarage Stunden bis Tage 

 
 

Design und Abmessungen  
• Vorgaben analog zu den Radbügeln im öffentlichen Straßenraum, zusätzlich 

o kann zentral für den Anlass gesammelt werden 
o Beleuchtet und Witterungsgeschützt 
o Schutz vor Diebstahl und Vandalismus unbedingt gegeben 
o Entsorgung von Schrotträdern muss privat geregelt werden 
 

• (größere) Wohnsiedlungen 
o eigene abgeschlossene Fahrradräume oder überdachte und abschließbare 

Fahrradabstellanlagen im Freien; jeweils mit Fahrradständern (keine 
Vorderradhalter). 
 

• Gute Fahrradplätze im Wohnbau oder im Betriebsgelände werden durch Schließfächer 
für Helm, Regenschutz etc. sowie durch Serviceeinrichtungen ergänzt. Idealerweise 
stehen ein Wasseranschluss und ein Anschluss für das Laden der Akkus von 
Elektrofahrrädern zur Verfügung.  
 

• Ggf. können Teile eines Parkhauses oder Tiefgarage als Rad-Abstellplätze 
umfunktioniert werden.  
 

• Nutzung von Pop-up-Stores / Erdgeschoss-Leerstandsnutzung für Radabstellanlagen 
 

• Anpassung der Leitlinien und Verordnungen bei Wohnbauten  
o Empfehlung: 1 Stellplatz pro 20m2 WF + 1 Besucher-Stellplatz pro 150m2 WF 

 
Andere Aspekte; Vor- und Nachtteile:  
• Aus dem Ergebnisbericht Radnetzstudie „Ruhender Radverkehr“ ab Seite 45ff 

o Methoden der Kapazitäts- und Qualitätserhebungen des Altbestandes sollen im 
Rahmen von (Pilot-) Projekten (u. a. GIS) geprüft werden. Mit entsprechend 
vollständiger Datengrundlage ließen sich hier genaue Aussagen zum Delta 
zwischen Bedarf und Angebot tätigen. 

o Fazit: Es ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft der größte Bedarf an 
Radabstellanlagen im Grazer Zentrum und den Bezirken Innere Stadt, Geidorf, 
Lend, Gries, Jakomini vorliegen wird. 
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Beispiele:   
 

 
Teil eines Parkhauses:  Fahrradgarage beim Murpark 
 

 
Doppelstockanlage, Brauquartier 
 

 
Fahrradraum beim Wohnbau; Green City 
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TEIL E 

 

BEGLEITENDE MAßNAHMEN 
 
 
 Allgemein gültige Aspekte zu begleitenden Maßnahmen 
 E.1 Beleuchtung 
 E.2 Begrünung  
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Allgemein gültige Aspekte zu begleitenden Maßnahmen 
 

Beschreibung: 
• Neben baulichen Einrichtungen für das Radfahren braucht es auch viele weitere 

begleitende Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs 
 
Anwendungsfall: 
• Integrale Mitentwicklung bei neuen Radverkehrsinfrastrukturen  
 
Exemplarische Umsetzungen: 
• Beleuchtung 
• Begrünung von Radverkehrsinfrastruktur 
• Möblierung (Rastplätze) 
• Radservicestationen 
• Soziale Sicherheit und Erlebnisfaktor 
• Kommunikationsprogramme 
• Kombination mit touristischen Aspekten (z.B: EuroVelo 14 – europäisches Radnetz 

durch Graz; am Murradweg) 
• Förderprogramme für (E-)Lastenräder 
• Fahrradträger/Radcarrier für Taxis 
• Radmitnahme bei ÖV (Busse, Bahn) 
• Verstärktes Mobilitätsmanagement 

o In Unternehmen, Schulen, Universitäten, Verwaltung 
o z.B. Förderung bei Regen: u.A: Spints, Duschen, etc. / Garderoben für Regenmäntel 
o Radservicetage 

• Öffentliche Institutionen als Vorbild 
o Lenker*innen im ÖV nehmen besonders Rücksicht auf Radfahrende 
o Holding-Mitarbeiter*innen halten Fahrzeuge nicht auf Radwegen 
o Logistikzuliefer*innen halten Fahrzeuge nicht auf Radwegen 

• Förderung nachhaltiger Zustellungen (City-Hub, Fahrradboten) 
• Reallabor-Experimente für Umgestaltungen von Verkehrsräumen 

 
 

Vor- & Nachteile: 
+ Radfahren als ganzheitliche Bewegungsform in allen Teilen der Gesellschaft 
+ Integrierte Stadtentwicklung und stadträumliche Aufwertung 
+ Soziale und gesellschaftliche Interaktion 
+ Breite Basis für Nachhaltigkeitsthemen 
+ Wirtschaftsfördernd 
      
- Koordinationsaufwand, wenn alles unter einem Motto läuft 
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E.1. Beleuchtung  

 
 
 
Beschreibung: 
• Ein gut geplanter Radweg berücksichtigt die Lichtverhältnisse zu jeder Wetterbedingung 

und Tageszeit, um die Sichtbarkeit und den Fahrkomfort, für alle Verkehrsteilnehmer zu 
erhöhen.  

• Ziele einer guten Beleuchtung der Radwege sind die Verbesserung der Wahrnehmbarkeit 
von Straßenführungen, die Sichtbarkeit in Kreuzungsbereichen und die Erhöhung der 
Verkehrssicherheit.  

 
Anwendungsfall: 
• Orientierungsbeleuchtung an kritischen Punkten, wie z.B. an Kreuzungen, in der Nähe von 

Kurven oder Hindernissen  
• Getrennte geführte Radwege sind mit einer separaten Ausleuchtung auszuführen 
• Besonders Fahrradrouten durch Naturschutzgebiete benötigen keine ständige 

Beleuchtung. Hier ist es wünschenswert eine dynamische Beleuchtung zu installieren, um 
Lichtverschmutzungen zu vermeiden. 

 
Design und Abmessung  
• Ausreichend eng gesetzte Lichtmasten, um durchgängige Beleuchtung zu gewährleisten 
• Beleuchtungskörper in angemessener Höhe montieren (4-8m) 
• Für die Beleuchtung von Radwegen möglichst durchgehend zwischen 5 und 10lx 

Beleuchtungsstärke 
• An Knotenpunkten, engen Kurven, Hindernissen oder Markierungen auf dem Weg soll 

besonders gut ausleuchtet werden 
• Die Art der Beleuchtung soll den gesamten Straßenraum entsprechend erhellen. Vorrangig 

sollen Bereiche für Zufußgehende und Radfahrende beleuchtet werden 
• Da Lichtmasten zwischen 0,25 m und 0,35 m dick sind, ist bei Setzung zwischen Radweg 

und Kfz-Fahrbahn der Sicherheitsstreifen dazwischen entsprechend zu verbreitern  
• Einseitige Anordnung im Seitenstreifen: Diese Beleuchtung bietet eine gute visuelle 

Führung und erfordert nur ein Stromkabel.  
 

Andere Aspekte Vor- und Nachtteile:  
+ Objekte werden sichtbar 
+ Direkt vor Kreuzungen kommt es zu weniger Unfällen, da Radfahrer direkt erkennbar sind.  

 
- Wenn Lichtmasten zu weit auseinander gesetzt sind, können Angsträume entstehen 

(soziale Sicherheit) 
- Nachteil ist die ökologische Belastung durch Lichtverschmutzung (Alternativ: dynamische 

Beleuchtungselemente) 
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Unterschiedliche Beleuchtungssituationen, die vorrangig den Radverkehr ausleuchten.  
Lichtmasten verbreiten Sicherheitsabstand (siehe links). 
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E.2. Begrünung von Radverkehrsinfrastruktur 

 
 
 

Beschreibung  
• Begleitendes Grün dient zur Aufwertung des Straßenraums 
• Durch das Entsiegeln entstehen kleine Ökosysteme, die das Regenwasser speichern bzw. 

langsam versickern lassen 
 

Anwendungsfall  
• Freiliegende Verbindung für Hauptrouten  
• Zur Trennung von Rad- vom Kfz-Verkehr  
• Grünstreifen können mit punktuell mit ÖV-Haltestellen oder Abstellanlagen (für Rad 

und/oder Pkw) kombiniert werden 
 
Design/Abmessung  
• Grünstreifen haben eine Regelbreite von 3m 
• Einzelne Baumscheiben haben mindestens 9 m² Versickerungsfläche (z.B. 2 x 4,5m) 

und sind im Stockholm-Prinzip verpflanzt 
o Können z.B. in Längsparkstreifen für Kfz und Fahrräder eingefügt werden 
o Können mit begehbarer Baumscheibe (z.B. wassergebundene Decke) auch 

zwischen getrennt geführten Geh- und Radwegen eingesetzt werden 
• Bäume im Abstand von 10-25m 

 
Andere Vor- und Nachteile  
+ Feinstaub wird absorbiert  
+ Im Sommer als Schutz vor starker Sonneneinstrahlen  
+ Attraktivität des Ortes, durch Biodiversität verbessern (Bepflanzungsvielfalt) 
+ Verbesserung der Luftqualität  

 
 
 

Beispiele:  
 

  
Alte Poststraße/Reininghaus;  
Begleitendes Grün als kleines Ökosystem  

Amersfoort, großflächiges Grün für Regenwassermanagement 
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Breiter Grünstreifen mit Bäumen  
 

 
Einzelbäume in einem Parkstreifen für Kfz und Fahrräder 
 

 
Begehbare Einzelbäume am getrennten Geh- und Radweg 
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 QUICK WINS 
 
 
 
Teil A – Ordnungspolitische und allgemeine Maßnahmen 
 
A.1 Piktogramme 
Piktogramme auf Straßen mit Mischverkehr, auf bestehenden und neuen Hauptradrouten 
durchgängig in beide Fahrtrichtungen für den Radverkehr einsetzen 

 
A.2. Farbige Radverkehrsanlagen 
Schnelles Sichtbarmachen bestehender und neu aufgewerteter Radverkehrsanlagen. 
 
A.3. Tempo 30-Zonen 
Eine Ausweitung von Tempo 30 in weitere Abschnitte von Vorrangstraßen, z.B. in der 
Verlängerung von Schulen, Kindergärten, etc. 

 
A.4. Begegnungszonen 
Eine Ausweitung von bestehenden Begegnungszonen, wie z.B. des Sonnenfelsplatzes in 
Richtung Stadtpark. 
 
A.6. Öffnung von Fußgängerzonen für den Radverkehr 
Öffnung weiterer Teile der bestehenden Fußgängerzonen in der Innenstadt für Radverkehr. 
Werbung für mehr Aufmerksamkeit und Miteinander statt Installation eines ‚Rad-Radars’. 
 
A.7. Öffnung von Einbahnstraßen für den Radverkehr 
Konsequente Öffnung weiterer bzw. aller Einbahnstraßen für den Radverkehr, bevorzugt im 
Innenstadt Bereich und rund um die Universitäten. 
 
A.8. Verkehrsflächenmanagement / Parkraumbewirtschaftung 
Parklets und temporäre Radabstellanlagen (siehe die Rotterdammer ‚Fietsvlonder’), 
bevorzugt in belebten Straßen mit viel Gastronomie und oder hohem Studierendenanteil.  
 
A.9. Verkehrsberuhigung: Superblocks / Modale Filter 
Modale Filter rund um Schulen, Universitäten zur raschen Verkehrsberuhigung, sowie der 
Aufwertung des Radverkehrs und öffentlichen Raums ohne größere bauliche Maßnahmen.  
 
A.10. Sanierung der bestehenden Infrastruktur hinsichtlich Fahrkomforts 
Verbesserungen des Fahrkomforts sind ein rasches Signal für die Radoffensive 
 
B.5. Sonderform: Geh- und Radwege bzw. Radweg ohne Benützungspflicht 
bestehende gemischt geführte Geh- und Radwege ohne Benützungspflicht verordnen. 
 
 
 
Teil B – Maßnahmen zur Radverkehrsführung auf der Strecke 
 
B.9. Fahrradstraßen   
Fahrradhauptrouten sollen als „Fahrradfreundliche Straßen“ mit blauen Punkten markieren. 
Sie müssen vorerst nicht rechtlich als Fahrradstraßen verordnet werden, schaffen aber 
Bewusstsein für den Radverkehr. 
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Teil C – Maßnahmen zur Radverkehrsführung an Knotenpunkten 
 
C.2. Wartezeiten bei signalisierten Kreuzungen reduzieren 

• Bestehende VLSA-Anlagen auf wichtige Radverkehrsachsen neu programmieren auf 
kürzere Durchlaufzeiten  

• Restzeitampeln und Sensoren können bei Signalanlagen unterstützen 

 
C.3. Bike-Box / vorgezogene Haltelinie  
Schnelle, kostengünstige Maßnahme zur punktuellen Verbesserung des Radverkehrs an 
Kreuzungen. 
 
C.4. Bypass / Rechtsabbiegen 
Bypässe können je nach Situation schnell umgesetzt werden. 
 
C.6. Verbesserung der Sichtbeziehungen 
Freiräumen von Sichtkeilen bei bestehenden Hauptradrouten.  
 
C.10. Radüberfahrt bei gemischten Geh- und Radwegen 
Schutzwege bei bestehenden gemischt geführten Geh- und Radwegen als „Leiter-Modell“ 
adaptieren – auch bei Geh- und Radwegen ohne Benützungspflicht 
 
 
 
 
Teil D – andere bauliche Maßnahmen 
 
D.3. Radbügel im öffentlichen Straßenraum 
Mobilen 5-er Satz des „Grazer Radbügels“ als Produkt für private Anbieter und Geschäfte 
lancieren 
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Kurz- und mittelfristige Abschnitte

Gesamtübersicht Radoffensive 2030

Geplante Vorhaben von Haupt- und Nebenrouten (durchgezogene Linie, nummeriert) 

und fahrradfreundliche Straßen (strichliert, teilweise Abschnitte von geplanten Routen)
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Gesamtübersicht

Radoffensive Graz 2030

Nr. Route Teilstück Sektor
Länge 

Teilstück
(m)

Geschätzte 
Kosten/Teilstück 

(Mio. €)

Umsetzung 
möglich ab

Fahrrad(freundliche) Straßen alle insgesamt  
bis zu  40.000

nach Abschnitt 
0,1 - 1 pro 1000m 2021

1 HR0/1 Hauptbahnhof - Geidorfplatz Kern 2.100 2,2 2021/22

2 HR0/2 Sonnenfelsplatz - Griesplatz Kern 2.250 2,5
(Synergien Innenstadtentflechtung)

2022

3 HR0/3 Radetzkybrücke - Keplerbrücke West Kern 1.200 0,5 2022

4 HR1 Andritz - Gratkorn NO 4.000 1,7 2021

5 HR13 Geidorfplatz - WKO NO 1.200 0,7 2021

6 HR4 Ries - Ragnitz NO 4.750 10,0 2022

7 HR5/1 St. Peter - Raaba/Grambach SO 4.400 2,5 2021

8 HR5/2 St. Peter - Raaba/Grambach SO 4.300 10,0 2023

9 NR Neufeldweg SO 4.900 6,1 2023

9 HR6 Liebenau - Gössendorf SO 5.400 16,1 2021
 (Beginn Grundeinlöse)

10 HR8 Straßgang - Seiersberg SW 5.800 7,0 2022

11 HR13 Bahnhofpürtel NW 1.190 1,2 2023

12 HR11 Gösting NW 3.300 7,0 2022

13 HR13 Wetzelsdorf -St.Peter SW 700 12,0 abhängig von ÖBB

14 NR Kalvariengürtel - Lendplatz Kern 1.500 0,5 2022

15 NR Weinitzenstraße NO 415 1,5 2023

17 NR Rudersdorfer Str. - Puchstr. - Hergottwiesg. SW 4.800 10,0 2022

18 NR Webling - Murkraftwerk SW 3.750 1,0 2022/2023

19 NR Grottenhoftstraße NW 1.000 1,1 2022 
(in Abschnitten)

20 NR Straßganger Straße NW 2.800 1,0 2021

21 NR Gaswerkstraße NW 1.200 0,3 2022

22 NR Herbersteinstraße NW 900 0,9 2022

gesamt 
101.820m

gesamt 95,8 Mio. €
ohne fahrrad(freundliche) Straßen

Geplante Vorhaben von Haupt- und Nebenrouten
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Fahrrad(freundliche) Straßen
Mittelfristig Fahrradstraßen

Länge

bis zu 40 km

Bauliche Maßnahmen

zusätzliche gestalterische 
Elemente

Verkehrsorganisation

Fahrradfreundliche 
Straßen sind Kfz-
verkehrsberuhigte 
Straßen, die als 
Hauptradrouten 
angesehen werden 
können, und durch 
klare Kommunikations-
maßnahmen dem 
Radverkehr die nötige 
Sichtbarkeit und Priorität 
verleihen

Kosten / km

0,1 - 1 Mio. €,
je nach Gestaltung

Detailplanung

ab sofort

Umsetzung

möglich ab 2021

Nutzen für
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR0/1 Hauptbahnhof - Geidorfplatz
Teilstücke Keplerstraße, Wickenburggasse, Parkstraße
SEKTOR STADTKERN

Länge

2.100m

Bauliche Maßnahmen

Ausbau des bestehenden 
Geh- und Radweges
Qualitätsverbesserung in 
Kreuzungsbereichen

Verkehrsorganisation

Einbahnführung in der 
Neubaugasse
Abbiegestreifen links 
entfällt (Wickenburggasse - 
Laimburggasse)
Fahrstreifenreduktion MIV 
auf der Keplerbrücke RFB 
KF Universität entfällt
Abbiegestreifen rechts ent-
fällt (Keplerstraße - Kaiser-
Franz-Josef-Kai)
Getrennter Geh- und Rad-
weg im Bereich Parkstraße

Errichtungskosten

ca. 2,2 Mio. €

Kosten / km

1 Mio. €

Detailplanung

teilweise abgeschlossen 
bzw. laufend 

Umsetzung

ab 2021/22

Nutzen für

1
km

1
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR0/2 Sonnenfelsplatz - Griesplatz
Teilstücke Zinzendorfgasse, Glacisstraße, Wilhelm-Fischer-Allee, 
Burgring, Opernring, Joanneumring, Neutorgasse
SEKTOR STADTKERN

Länge

2.250m

Bauliche Maßnahmen

Gestaltung Begegnungs-
zone
Rückbau Kfz-Stellplätze
Ausbau bestehender Geh- 
und Radwege
Qualitätsverbesserung in 
Kreuzungsbereichen
Neubau Rad- und Fußver-
kehrsbrücke

Verkehrsorganisation

Verordnung einer Begeg-
nungszone

Errichtungskosten

ca. 2,5 Mio. € (Synergien 

Kosten / km

ca. 1,2 Mio. €

Detailplanung

teilweise laufend/
ab 2021 möglich

Umsetzung

ab 2022

Nutzen für

1
km

2
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR0/3 Radetzkybrücke - Keplerbrücke Westseite
Teilstück Lendkai
SEKTOR STADTKERN

Länge

1.200m

Bauliche Maßnahmen

Rückbau Kfz-Stellplätze 
oder MIV-Fahrstreifen
Ausbau bzw. Verbreite-
rung bestehender Geh- 
und Radwege,
Qualitätsverbesserung in 
Kreuzungsbereichen 

Verkehrsorganisation

Möglichkeit 1: Fahrstrei-
fenreduktion Richtung 
Süden
Möglichkeit 2: Einbahn-
führung beginnend im 
Bereich Fellingergasse 
(Prüfung erfolgt im Zuge 
des Projekts Radmobil-
Verkehrsmodell)
Möglichkeit 3: Einrich-
tung “Mobility-Lane” 
(Busspur mit Mitbenüt-
zung Rad)

Errichtungskosten

ca. 0,5 Mio. €

Kosten / km

ca. 0,4 Mio. €

Detailplanung

ab 2021

Umsetzung

ab 2022 Nutzen für

1
km

3
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR1 Andritz - Gratkorn
Teilstück Wiener Straße - Weinzöttlstraße
SEKTOR NORD-OST

Länge

4.000m

Bauliche Maßnahmen

Getrennter Geh- und 
Radweg
Gemischter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

-

Errichtungskosten

1,7 Mio. €

Kosten / km

0,4 Mio. €

Detailplanung

im Gange

Umsetzung

ab 2021

Nutzen für

1
km

Symbolbild

4
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR13 Äußerer Ring
Teilstück Bergmanngasse
SEKTOR NORD-OST / STADTKERN

 

Abschnitt 2

Getr. Geh- Radweg

Länge 650m

Breite 3,5m
Abschnitt 1

Getr. Geh- Radweg

Länge 220m

Breite 3m

Abschnitt 3

Gem. Geh- Radweg

Länge 280m

Breite 4m

Länge

1.150m

Bauliche Maßnahmen

Getrennter Geh- und 
Radweg
Gemischter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

Reduktion eines Kfz-
Fahrstreifens und Kfz-
Parkplätze

Errichtungskosten

ca. 0,7 Mio. €

Kosten / km

ca. 0,6 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

möglich ab 2021

Nutzen für

1
km

5



 

 

 

Radoffensive Graz 2030

HAUPTROUTE, Netzebene A

HR4 Ries - Ragnitz
Teilstück Ragnitzstraße - Ragnitzbach - Schanzelgasse - Leechgasse
SEKTOR NORD-OST

Länge

4.750m

Bauliche Maßnahmen

Getrennter Geh- und 
Radweg
Fahrradstraße
Gemischter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

Fahrradstraßen im un-
tergeordneten Straßen-
netz (Tempo 30 und 
Überholverbot gegen-
über RadfahrerInnen)

Errichtungskosten

10 Mio. €

Kosten / km

2,1 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

ab 2022

Nutzen für

1
km

56
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR5/1 St. Peter - Raaba/Grambach
Teilstücke St. Peter Hauptstraße, Petersgasse
SEKTOR SÜD-OST

Länge

4.400m

Bauliche Maßnahmen

Radfahrstreifen
Mehrzweckstreifen
Ergänzungen Radweg/
Mehrzweckstreifen
teilweise Verbreiterung
Markierungsarbeiten

Verkehrsorganisation

„Mobility Lane“ - ganz-
tägige gemeinsame 
Nutzung des Busfahr-
streifens durch Bus 
und Rad
Allgemeine Geschwin-
digkeitsreduktion 
(30km/h) im Stadtteil-
zentrum St. Peter

Errichtungskosten

ca. 2,5 Mio. €

Kosten / km

ca. 0,57 Mio. €

Detailplanung

im Gange

Umsetzung

möglich ab 2021

Nutzen für

1
km

7
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR5/2 St. Peter - Raaba/Grambach
Teilstück Friedrich-Kaulbach-Straße, Marburgerstraße, Dammweg, Banngrabenweg, 
Messendorfgrund, Styriastraße, Maggstraße, Koglerweg
SEKTOR SÜD-OST

Länge

4.300m

Bauliche Maßnahmen

Radfahrstreifen
Radweg
Geh- und Radweg

Verkehrsorganisation

Abschnittsweise Fahr-
radstraßen
MIV-Beschränkungen 
ausgenommen Zu-/
Abfahrt

Errichtungskosten

ca. 10 Mio. €

Kosten / km

ca. 2,34 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

möglich ab 2023

Nutzen für

1
km

8
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HAUPTROUTE, Netzebene A

HR6 Liebenau - Gössendorf
Teilstück Liebenauer Hauptstraße, Conrad von Hötzendorf Straße
SEKTOR SÜD-OST

Länge

5.400m

Bauliche Maßnahmen

Radfahrstreifen
Radweg
Mehrzweckstreifen

Verkehrsorganisation

Verkehrsberuhigung in 
zu entwickelnden Stadt-
teilzentren in Liebenau
Abschnittsweise Tempo 
30
MIV-Dosierung nach 
Bedarf – d.h. Umleitung 
von Durchzugsverkehr 
auf hochrangige Stra-
ßen (Autobahnzubringer 
und Gürtel)

Errichtungskosten

ca. 16,1 Mio. €

Kosten / km

ca. 2,97 Mio. €

Detailplanung

im Gange

Umsetzung

ab 2021
(Beginn Grundeinlöse)

Nutzen für

1
km

9



 

 

 

Abschnitt 1

Kfz-Verkehrsberuhigung

Länge ca. 800m 

Abschnitt 2

Radweg/Radfahrstreifen

Länge ca. 1100m

Breite je 2m

Abschnitt 3

Kfz-Verkehrsberuhigung

Länge ca. 2800m 

Abschnitt 4

Radweg

Länge ca. 1000m

Breite: Bestand mittelfristig

auf 4m verbreitern

zukünftige

Verbindung

Radoffensive Graz 2030

HAUPTROUTE, Netzebene A

HR8 Straßgang - Seiersberg
Teilstück Kärntner Straße, Harter Straße
SEKTOR SÜD-WEST

Länge

5.800m

Bauliche Maßnahmen

teilweise getrennt 
geführter Radweg

Verkehrsorganisation

Konzept Kfz-Verkehrs-
beruhigung Harter 
Straße
Konzept Kfz-Verkehrs-
beruhigung Straßgang 
Ortszentrum

Errichtungskosten

7 Mio. €
(+ 4 Mio. € Grundeinlöse)

Kosten / km

1,2 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

möglich ab 2022

Nutzen für

1
km

10



 

Abschnitt 1a

Getr. Geh- und Radweg

Länge 350m

Abschnitt 2

Getr. Geh- und Radweg

Länge 560m

Abschnitt 3

Gem. Geh- und Radweg

Länge 310m

Abschnitt 1b

Beidseitig 

Einrichtungsradweg

Länge 320m

Länge

1.190m

Bauliche Maßnahmen

Getrennter Geh- und 
Radweg
Gemischter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

Entfall von Kfz-Stell-
plätzen
Nutzung der ÖBB-
Fläche, Fahrbahn wie 
Bestand

Errichtungskosten

ca. 1,15 Mio. €

Kosten / km

ca. 0,9 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2022

Umsetzung

ab 2023

Nutzen für

1
km

 

 

Radoffensive Graz 2030

HAUPTROUTE, Netzebene A

HR13 Bahnhofgürtel
Teilstücke Bahnhofgürtel, Lastenstraße
SEKTOR NORD-WEST
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Radoffensive Graz 2030

HAUPTROUTE, Netzebene A

HR11 Gösting
Teilstücke Göstingerstraße, Peter-Tunner-Gasse, Wiener Straße
SEKTOR NORD-WEST

Länge

3.300m

Bauliche Maßnahmen

Getrennter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

Entfall von ca. 70 
Kfz-Parkplätzen, im 
Bereich der inneren, 
„kleinen“ Wiener 
Straße Fahrradstraße 
(Tempo 30, Überholen 
gegenüber Radfahre-
rInnen nicht möglich), 
Entfall Abbiegestreifen 
bei den Kreuzungen 
Peter Tunner – Alte 
Poststraße/Waagner-
Biro-Straße

Errichtungskosten

ca. 7 Mio. €

Kosten / km

ca. 2,1 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

möglich ab 2022

Nutzen für

1
km
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Abschnitt 1

Getr. Geh- und Radweg

Länge ca. 700m

Breite 4+2m

Radoffensive Graz 2030

HAUPTROUTE, Netzebene A

HR13 Wetzelsdorf - St. Peter
Teilstück Ostbahn begleitend
SEKTOR SÜD-WEST

Länge

700m

Bauliche Maßnahmen

Radweg teilweise auf-
geständert

Verkehrsorganisation

-

Errichtungskosten

ca. 15 Mio. €

Kosten / km

ca. 21 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021 (abhängig 
von 2-gleisigem Ausbau 
Ostbahn durch ÖBB)

Umsetzung

abhängig von ÖBB

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Kalvariengürtel - Lendplatz
Teilstück Wiener Straße
SEKTOR STADTKERN

Länge

1.500m

Bauliche Maßnahmen

Markierung Mehrzweck-
streifen
Rückbau Kfz-Stellplätze
Ausbau bestehender Geh- 
und Radwege
Qualitätsverbesserung in 
Kreuzungsbereichen 

Verkehrsorganisation

Öffnung der Busschleuse 
für den Radverkehr
Verordnung einer Fahrrad-
straße
Reduktion von rund 80 
Kfz-Stellplätzen und Ver-
kehrsberuhigung - 30km/h 
im Abschnitt 3

Errichtungskosten

ca. 0,5 Mio. €

Kosten / km

ca. 0,33 Mio. €

Detailplanung

ab 2021

Umsetzung

ab 2022

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Weinitzenstraße
Teilstück Weinitzenstraße
SEKTOR NORD-OST

Länge

415m

Bauliche Maßnahmen

Gemischter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

-

Errichtungskosten

1,5 Mio. €

Kosten / km

3,6 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

möglich ab 2023

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Neufeldweg
Gesamte Straße
SEKTOR SÜD-OST

Länge

4.900m

Bauliche Maßnahmen

Radfahrstreifen
Radweg

Verkehrsorganisation

Fahrradstraßen im un-
tergeordneten Straßen-
netz (Tempo 30 und 
Überholverbot gegen-
über RadfahrerInnen)

Errichtungskosten

6,1 Mio. €

Kosten / km

1,24 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

möglich ab 2023

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Rudersdorfer Str., Puchstraße, Herrgottwiesgasse
Gesamte Straßen bzw. Teilstück Herrgottwiesgasse
SEKTOR SÜD-WEST

Länge

4.800m

Bauliche Maßnahmen

Getrennter Geh- und 
Radweg

Verkehrsorganisation

Entfall von 90 Kfz-
Stellplätzen
Verkehrsberuhigung  in 
Rudersdorfer Straße 
und in Abschnitten der 
Herrgottwiesgasse

Errichtungskosten

ca. 10 Mio. €
(inkl. Grundeinlöse)

Kosten / km

ca. 2,1 Mio. €

Detailplanung

im Gange

Umsetzung

ab 2022

Nutzen für

1
km

Symbolbild
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Webling - Murkraftwerk
Teilstück Grillweg, Wagner-Jauregg-Straße, Hochleitenweg, Markusgasse, Puchstraße, Lagergasse
SEKTOR SÜD-WEST

 

Abschnitt 4

Mischverkehr

Tempo 30

Länge 250m

Abschnitt 3

Fahrradstraße

Länge 750m

Abschnitt 2

Fahrradstraße

Länge 1800m

Liftanlage,
Querungshilfe

Abschnitt 1

Mischverkehr

Tempo 30

Länge 950m

Länge

3.750m

Bauliche Maßnahmen

Fahrradstraße
Liftanlage
Querungshilfe

Verkehrsorganisation

Fahrradstraße
Mischverkehr, Tempo 30

Errichtungskosten

ca. <1 Mio. €
(Synergie mit Straßen-
bahn-Projekt Maut 
Puntigam)

Kosten / km

ca. 0,1 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2022

Umsetzung

möglich ab 2022/23

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Grottenhofstraße
Gesamte Straße
SEKTOR NORD-WEST

Länge

1.000m

Bauliche Maßnahmen

Mehrzweckstreifen

Verkehrsorganisation

Entfall von 70 Kfz-
Stellplätzen

Errichtungskosten

ca. 1,1 Mio. €

Kosten / km

1,1 Mio. €

Detailplanung

abhängig von EK Grotten-
hofstraße, abseits EK ab 
2021 möglich

Umsetzung

in Abschnitten ab 2022

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Straßganger Straße
Gesamte Straße
SEKTOR NORD-WEST

Länge

2.800m

Bauliche Maßnahmen

Markierungsarbeiten 

Verkehrsorganisation

wie im Bestand

Errichtungskosten

ca. 1 Mio. €

Kosten / km

0,4 Mio. €

Detailplanung

im Gange

Umsetzung

ab 2021

Nutzen für

1
km
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Abschnitt 1

Beidseitige

Mehrzweckstreifen

Länge ca. 750m

Abschnitt 2

Qualitätsverbesserungen

der Mehrzweckstreifen

Länge ca. 500m

Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Gaswerkstraße
Gesamte Straße
SEKTOR NORD-WEST

Länge

1.200m

Bauliche Maßnahmen

Mehrzweckstreifen

Verkehrsorganisation

Entfall von Kfz-Stell-
plätzen
Vorrang bei Kreuzung 
mit Eckertstraße

Errichtungskosten

ca. 0,3 Mio. €

Kosten / km

ca.  0,25 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

ab 2022

Nutzen für

1
km
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Radoffensive Graz 2030

NEBENROUTE, Netzebene B

NR Herbersteinstraße
Teilabschnitt Herbersteinstraße
SEKTOR NORD-WEST

Länge

900m

Bauliche Maßnahmen

Fahrradstraße 

Verkehrsorganisation

Entfall von 165 Stell-
plätzen; teilweise 
Fahrradstraße (Über-
holverbot gegenüber 
RadfahrerInnen
zusätzliche Druck-
knopf-Verkehrslichtsi-
gnalanlage für Rad-
verkehr, daher geringe 
Fahrzeitverluste für 
Fließverkehr

Errichtungskosten

ca. 0,9 Mio. € 

Kosten / km

1 Mio. €

Detailplanung

möglich ab 2021

Umsetzung

ab 2022

Nutzen für

1
km
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